
Mecklenburg
Vorpommern
Finanzministerium

Steuertipps für Vereine



1

Steuertipps für Vereine

Vorwort

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

viele Menschen in Mecklenburg-Vorpommern 
engagieren sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich 
in Sportvereinen, in Forschungs- und Bil-
dungseinrichtungen oder in Bürgervereinen 
und -stiftungen. Diese Freiwilligenarbeit ist 
nicht selbstverständlich, sie erfordert Eigen-
initiative und sehr viel Engagement.

Erst dieses Engagement ermöglicht das rege Vereinsleben in den rund 
8.900 gemeinnützigen Vereinen unseres Landes. Dieser ehrenamtliche 
Einsatz, der unser Land so lebens- und liebenswert macht, leistet einen 
unverzichtbaren Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt, der mit 
Geld nicht aufzuwiegen ist. Dafür danke ich und wünsche allen im Ehren-
amt Aktiven für die künftige Arbeit weiterhin viel Erfolg.     

Der Gesetzgeber unterstützt diese Arbeit im Rahmen seiner Mög-
lichkeiten durch zahlreiche Steuerbegünstigungen. Um insbesonde-
re den Vereinen einen kurzen Überblick über die nicht immer ganz 
einfachen steuerrechtlichen Vorschriften zu vermitteln, wurde diese 
Broschüre erstellt, die – die Zahl der Auflagen verrät es – in der Ver-
gangenheit großen Zuspruch gefunden hat.  Sie soll anhand prakti-
scher Beispiele und zahlreicher Hinweise die wichtigsten steuerlichen
Aspekte erläutern und damit eine Hilfestellung für Vereine und 
ehrenamtlich Tätige geben.

Ihr

Mathias Brodkorb
Finanzminister Mecklenburg-Vorpommern
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 (Steuerliche) Gemeinnützigkeit1.
Der Gesetzgeber hat das Gemeinnützigkeitsrecht im Steuerrecht verankert 
und die Prüfung des Gemeinnützigkeitsstatus den Finanzämtern auferlegt.

Körperschaften – z. B. eingetragene Vereine (e. V.) – sind hiernach (steuer-
lich) gemeinnützig, wenn sie unmittelbar und selbstlos steuerbegünstigte 
Zwecke im Sinne der Abgabenordnung (AO) verfolgen. 

Die Anerkennung der (steuerlichen) Gemeinnützigkeit ist vor allem mit 
zahlreichen Steuerbegünstigungen verbunden. Sie ist häufig aber auch 
für außersteuerliche Zwecke entscheidend, z. B. bei der Frage, ob einem 
e. V. eine Förderung aus öffentlichen Mitteln zuteilwerden kann. 

Insofern kommt der Überprüfung des (steuerlichen) Gemeinnützigkeits-
status durch das Finanzamt in der Praxis eine weit über das Steuerrecht 
hinausgehende Bedeutung zu. 

1

(Steuerliche) Gemeinnützigkeit

Gemeinnützigkeit

Steuerbegünstigter Zweck

§ 52 AO
Gemeinnütziger Zweck

§ 53 AO
Mildtätiger Zweck

§ 54 AO
Kirchliche Zwecke

Ausschließlichkeit § 56 AO

Unmittelbarkeit § 57 AO

Selbstlosigkeit

Mittel-
verwendung

Zeitnahe M
ittelverw

endung
 für steuerbegünstigte Zw

ecke

Vermögensbindung

Steuerlich unschädliche 
Betätigungen § 58 AO

Rücklagen und Vermögens-
bildung § 62 AO

BegünstigungsverbotKeine 
eigenwirt-

schaftlichen 
Zwecke

Satzung §§ 59, 60 AO

Tatsächliche Geschäftsführung § 63 AO

§ 59 AO

Ausschließlich, un- 
mittelbar steuerbe-
günstigte Zwecke

Vermögensbindung
§ 61 AO

Mustersatzung 
Anlage 1

Bestimmtheits-
grundsatz

Anforderung
§ 60 AO
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Steuerbegünstigung

2Die Steuervorteile, die die Anerkennung der Gemeinnützigkeit mit sich 
bringt, lassen sich wie folgt zusammenfassen:

m grundsätzlich bestehen Steuerbefreiungen bei der Körperschaftsteuer, 
Gewerbesteuer, Umsatzsteuer und Grundsteuer,

m Begünstigung bestimmter ehrenamtlicher Tätigkeiten für die Körper-
schaft/den Verein, 

m Begünstigung von Zuwendungen/Spenden an die Körperschaft/den 
Verein.

Die nachfolgende Übersicht soll einen ersten Überblick über die vor-
handenen steuerlich zu beachtenden Vorschriften verschaffen. In den 
nachfolgenden Kapiteln wird dann auf die einzelnen Vorschriften näher 
eingegangen. 

      Steuerbegünstigung2.

ideeller Bereich
Vermögens-
verwaltung

nicht körperschaft- 
und gewerbesteuer- 

pflichtig

nicht körperschaft- 
und gewerbesteuer- 

pflichtig gem. § 5 
Abs. 2 Nr. 1 KStG

Zweckbetrieb Nicht-Zweckbetrieb

grundsätzlich 
keine Umsatzsteuer

in der Regel 
umsatzsteuerfrei

körperschaft- und 
gewerbesteuerfrei 
nach §§ 65 – 68 AO
u. § 3 Nr. 6 GewStG

körperschaft- und 
gewerbesteuer- 

pflichtig bei 
Überschreiten der 

Freigrenze  
i. H. v. 35.000 EUR

Gewerbeertrag 
unter Freibetrag  
i. H. v. 5.000 EUR 

gewerbesteuerfrei

Umsatzsteuerpflicht

ermäßigter 
Umsatzsteuersatz

Gemeinnütziger Verein

wirtschaftlicher 
Geschäftsbetrieb
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i

Begünstigte Rechtssubjekte: Körperschaften3.
i
Die Steuerbegünstigung beschränkt sich ausschließlich auf Körperschaf-
ten (dies sind u. a. Vereine), da bei dieser Rechtsform gewährleistet ist, 
dass die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften anhand der Satzung 
und tatsächlichen Geschäftsführung überprüft werden kann. 

Es empfiehlt sich, Kontakt mit dem örtlich zuständigen Finanzamt 
aufzunehmen, indem Sie den Entwurf der Vereinssatzung einreichen 
und um Überprüfung bitten.
In der Satzung muss die Beschreibung des Zwecks einschließlich der 

vorgesehenen Mittel zur Erreichung des Zwecks so eindeutig sein, dass ohne 
weitere Erklärung erkennbar ist, ob die Körperschaft/der Verein eine steuer-
begünstigte Zielsetzung hat und wie diese verwirklicht werden soll. 
Um Fehler zu vermeiden, ist daher dringend zu empfehlen, sich an der 
Mustersatzung  gemäß Anlage 1 zu § 60 AO zu orientieren (siehe Anhang). 
Zu beachten ist jedoch, dass die Mustersatzung lediglich die aus steuerli-
cher Sicht notwendigen Bestimmungen enthält. 
           Rechtsquellen: §§ 60 und 59 AO

3.1 Der Verein

Die Rechtsform des Vereins ist in den §§ 21 bis 79 BGB geregelt. Es wird 
zwischen Idealvereinen und wirtschaftlichen Vereinen unterschieden. 
Ein Idealverein verfolgt ideelle Zwecke, während die Tätigkeit eines wirt-
schaftlichen Vereins auf wirtschaftliche Zwecke gerichtet ist.

Für wirtschaftliche Vereine kommt eine Steuerbegünstigung nicht 
in Betracht, daher wird im Folgenden lediglich auf Idealvereine ein-
gegangen. Zudem ist zu beachten, dass Idealvereinen nicht auto-
matisch der Status der Gemeinnützigkeit gewährt wird. Dies kann 

lediglich auf Initiative des Vereins – d. h. nach Vorlage einschlägiger 
Unterlagen im Besteuerungsverfahren – durch das örtlich zuständige 
Finanzamt erfolgen.

3

Begünstigte Rechtssubjekte: Körperschaften
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i

Grundlegende Voraussetzungen

Idealvereine können sowohl rechtsfähig (eingetragen) als auch nicht-
rechtsfähig (nicht eingetragen) sein. Die Rechtsfähigkeit erlangt ein Ver-
ein, wenn er ins Vereinsregister eingetragen wird.

Bei der Besteuerung wird zwischen rechtsfähigen und nichtrechts- 
fähigen Vereinen kein Unterschied gemacht. 
Allerdings muss sich jeder Verein, der als gemeinnützig anerkannt wer-
den möchte, für steuerliche Zwecke eine (schriftliche) Satzung geben.

Beachte: Bei rechtsfähigen Vereinen muss jede Satzungsänderung einge-
tragen werden (§ 71 BGB). Um zusätzliche Kosten zu vermeiden, stimmen 
Sie bitte stets die Satzung vorab mit dem Finanzamt ab. Nur das Finanzamt 
kann bestätigen, dass die Satzung die aus steuerlicher Sicht notwendigen 
Bestimmungen enthält.

 
3.2 Andere Rechtsformen (insb. gGmbH) 

Das Gesetz erkennt den steuerlichen Gemeinnützigkeitsstatus nur Kör-
perschaften im Sinne des Körperschaftsteuergesetzes (KStG) zu. In der 
Praxis sind dies – neben Vereinen – vor allem Kapitalgesellschaften in der 
Rechtsform der gemeinnützigen GmbH (gGmbH). Für diese gelten die 
Ausführungen in dieser Broschüre sinngemäß.

Personengesellschaften können hingegen nicht als gemeinnützig an-
erkannt werden. Dies gilt selbst dann, wenn ihre Tätigkeit ebenfalls auf 
Zwecke gerichtet sein sollte, die bei Körperschaften begünstigt wären.

4.1 Steuerbegünstigte Zwecke

Voraussetzung für die Anerkennung der Gemeinnützigkeit ist es, dass die 
Körperschaft/der Verein satzungsmäßig steuerbegünstigte Zwecke i. S. der 
§§ 52 bis 54 AO verfolgt. 

4

    Grundlegende Voraussetzungen4.
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i
4

Steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der AO sind:
m gemeinnützige Zwecke  Rechtsquelle: § 52 AO
m mildtätige Zwecke      Rechtsquelle: § 53 AO
m kirchliche Zwecke Rechtsquelle: § 54 AO

Unterscheide: „Gemeinnützigkeit“ als Oberbegriff und konkret „gemein-
nützige Zwecke“ im Sinne von § 52 AO. 

4.1.1 Gemeinnützige Zwecke 

Zu den steuerbegünstigten Zwecken gehören zunächst die in § 52 AO  
katalogmäßig benannten „gemeinnützigen Zwecke“ als solches.  

           
Ein Verein verfolgt gemeinnützige Zwecke, wenn seine Tätigkeit 
darauf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem 
oder sittlichem Gebiet selbstlos zu fördern.

Diese sehr abstrakte Formulierung wird im Gesetz durch einen Katalog 
als gemeinnützig anzuerkennender Zwecke konkretisiert (nachstehende 
Tz. 4.1.1.2). Dieser Katalog ist grundsätzlich abschließend.

Rechtsquelle: § 52 AO

4.1.1.1 Allgemeinheit i. S. d. § 52 AO

Damit eine Förderung der Allgemeinheit im o. g. Sinn vorliegen kann, 
muss der Kreis der Personen, denen die Förderung zugutekommt, noch 
als Ausschnitt der Allgemeinheit angesehen werden können. Die Tätig-
keit des Vereins darf daher nicht nur einem begrenzten Personenkreis 
zugutekommen. 

Eine Förderung der Allgemeinheit kann demnach nicht angenommen 
werden, wenn der Personenkreis
m abgeschlossen ist oder

m infolge örtlicher bzw. beruflicher Abgrenzung dauernd nur sehr klein 
sein kann.

Grundlegende Voraussetzungen
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4

Beispiel: Eine Betriebssportgemeinschaft, die lediglich auf die Förderung 
der Belegschaft eines Unternehmens ausgerichtet ist, erfüllt nicht das 
Merkmal der Förderung der Allgemeinheit. 

Bei Vereinen, deren Tätigkeit in erster Linie den Mitgliedern zugute-
kommt (z. B. Sportvereine, Musik- und Gesangvereine, Tier- und Pflan-
zenzuchtvereine, Karnevalsvereine), kann eine für die Gemeinnützigkeit 
schädliche Begrenzung des Mitgliederkreises darin liegen, dass der 
Allgemeinheit durch hohe Aufnahmegebühren bzw. Mitgliedsbeiträge 
und -umlagen der Zugang zu dem Verein praktisch verwehrt wird. Unter 
diesem Gesichtspunkt kann eine Förderung der Allgemeinheit dennoch 
angenommen werden, wenn – vereinfacht gesagt – die Beiträge und 
Umlagen zusammen im Durchschnitt 1.023 Euro je Mitglied und Jahr 
und die Aufnahmegebühr für die im Jahr aufgenommenen Mitglieder im 
Durchschnitt 1.534 Euro nicht übersteigen. 

Hohe Aufnahmegebühren oder Mitgliedsbeiträge eines Vereins kön-
nen zur Versagung bzw. zum Verlust der Steuervergünstigung führen.

4.1.1.2 Förderung auf materiellem, geistigem oder 
 sittlichem Gebiet (Katalogzwecke)

Als Förderung der Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittli-
chem Gebiet sind anzuerkennen (siehe die grundsätzlich abschließende 
Aufzählung des § 52 Abs. 2 AO):   

1. die Förderung von Wissenschaft und Forschung;

2. die Förderung der Religion;

3. die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der 
 öffentlichen Gesundheitspflege, insbesondere die Verhütung und 

Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten, auch durch Kranken-
häuser im Sinne des § 67, und von Tierseuchen;

4. die Förderung der Jugend- und Altenhilfe;

5. die Förderung von Kunst und Kultur;

Grundlegende Voraussetzungen
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6. die Förderung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege;

7. die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließ-
lich der Studentenhilfe;

8. die Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege im 
Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes und der Naturschutzgesetze 
der Länder, des Umweltschutzes, des Küstenschutzes und des 

 Hochwasserschutzes;

9. die Förderung des Wohlfahrtswesens, insbesondere der Zwecke der 
amtlich anerkannten Verbände der freien Wohlfahrtspflege (§ 23 
der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung), ihrer Unterverbände 
und ihrer angeschlossenen Einrichtungen und Anstalten;

10. die Förderung der Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, 
für Flüchtlinge, Vertriebene, Aussiedler, Spätaussiedler, Kriegsopfer, 
Kriegshinterbliebene, Kriegsbeschädigte und Kriegsgefangene, Zi-
vilbeschädigte und Behinderte sowie Hilfe für Opfer von Straftaten; 
Förderung des Andenkens an Verfolgte, Kriegs- und Katastrophen-
opfer; Förderung des Suchdienstes für Vermisste;

11. die Förderung der Rettung aus Lebensgefahr;

12. die Förderung des Feuer-, Arbeits-, Katastrophen- und Zivilschutzes 
sowie der Unfallverhütung;

13. die Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen 
Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens;

14. die Förderung des Tierschutzes;

15. die Förderung der Entwicklungszusammenarbeit;

16. die Förderung von Verbraucherberatung und Verbraucherschutz;

17. die Förderung der Fürsorge für Strafgefangene und ehemalige 
Strafgefangene;

18. die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern;

19. die Förderung des Schutzes von Ehe und Familie;

20. die Förderung der Kriminalprävention;

21. die Förderung des Sports (Schach gilt als Sport);

22. die Förderung der Heimatpflege und Heimatkunde;

4
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23. die Förderung der Tierzucht, der Pflanzenzucht, der Kleingärtnerei, 
des traditionellen Brauchtums einschließlich des Karnevals, der 
Fastnacht und des Faschings, der Soldaten- und Reservistenbetreu-
ung, des Amateurfunkens, des Modellflugs und des Hundesports;

24. die allgemeine Förderung des demokratischen Staatswesens im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes; hierzu gehören nicht Bestrebungen, 
die nur bestimmte Einzelinteressen staatsbürgerlicher Art verfolgen 
oder die auf den kommunalpolitischen Bereich beschränkt sind;

25. die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten 
gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke.

Die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements im Sinne der 
Nr. 25 muss sich auf andere in der AO konkret benannte steuerbe-
günstigte Zwecke beziehen und stellt somit keine Erweiterung der 
gemeinnützigen Zwecke dar. 

4.1.1.3 Abgrenzungsfragen

a) Sport
Sport im Sinne der AO ist stets der Amateursport. Die Förderung des be-
zahlten Sports ist dagegen kein gemeinnütziger Zweck. Es steht der Ge-
meinnützigkeit aber nicht von vornherein entgegen, wenn ein Sportverein 
neben unbezahltem auch bezahlten Sport betreibt. Sportliche Veranstal-
tungen, an denen bezahlte Sportler teilnehmen, sind jedoch regelmäßig 
als steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe zu behandeln. Was 
dies bedeutet, wird im Folgenden noch näher erläutert. 

Ein wesentliches Element des Sports ist die körperliche Ertüchtigung. 
Diese ist insbesondere gekennzeichnet durch eine körperliche über das 
übliche Maß hinausgehende Aktivität, die durch äußerlich zu beobacht-
ende Anstrengungen oder durch die einem persönlichen Können zure-
chenbare Kunstbewegung geprägt ist. Zur Abgrenzung von – nicht be-
günstigter – bloßer Freizeitgestaltung muss der Sport auch „sportmäßig“ 
betrieben werden. Indizien für eine sportmäßige Aktivität sind, wenn 

m regelmäßige Trainingseinheiten notwendig sind,
m ein Trainingsplan vorliegt,

4
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m Übungsleiter engagiert und geschult werden,
m spezielle Sportanlagen und Geräte benötigt werden oder 
m Wettkämpfe stattfinden.

Zum Sport in diesem Sinne gehört auch der Motorsport in allen seinen 
Erscheinungsformen. Fehlt es an einer körperlichen Ertüchtigung, wer-
den Betätigungen im steuerlichen Sinne nicht als Sport angesehen, 
selbst wenn sie im allgemeinen Sprachgebrauch als Sport bezeichnet 
werden. Deshalb zählen „Denksportarten“ wie Skat, Bridge oder Go so-
wie der „Automaten-Sport“ nicht zum Sport im Sinne der AO. Eine Aus-
nahme macht der Gesetzgeber nur beim Schach. Denn § 52 Abs. 2 Satz 
1 Nr. 21 AO bestimmt ausdrücklich: Schach gilt als Sport. Damit können 
Schachvereine oder Sportvereine mit Schachabteilungen – abweichend 
von vorstehenden allgemeinen Grundsätzen – gemeinnützig sein. 

b) Geselligkeit
Die Pflege der Geselligkeit ist als solche kein gemeinnütziger Zweck. 
Vereine, bei denen die Geselligkeit im Vordergrund steht, können nicht 
gemeinnützig sein. Gelegentliche gesellige Zusammenkünfte, die im 
Vergleich zur steuerbegünstigten Tätigkeit von untergeordneter Be-
deutung sind, schließen die Gemeinnützigkeit jedoch nicht aus. Gesel-
lige Veranstaltungen werden regelmäßig in einem für die Gemeinnüt-
zigkeit unschädlichen sog. Nicht-Zweckbetrieb erfasst. Die steuerlichen 
Belastungen sind jedoch aufgrund großzügiger Freigrenzen in der Re-
gel äußerst gering.

c) Politische Zwecke
Politische Zwecke (z. B. Beeinflussung der politischen Meinungsbildung, 
Förderung politischer Parteien) zählen nicht zu den gemeinnützigen 
Zwecken. 

d) Freizeitgestaltung
Die allgemeine Freizeitgestaltung erwachsener Menschen stellt grund-
sätzlich keinen gemeinnützigen Zweck dar. Bei der Freizeitgestaltung 
steht in der Regel das Individual- oder Gruppeninteresse im Vordergrund. 
Aufgrund dessen fehlt es gewöhnlich an einem Nutzen für die Allgemein-
heit, der über das persönliche Interesse des Einzelnen hinausgeht. 
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4.1.2 Mildtätige Zwecke

Zu den steuerbegünstigten Zwecken gehören die mildtätigen Zwecke. 
Rechtsquelle: § 53 AO 

Ein Verein verfolgt mildtätige Zwecke, wenn er Personen selbstlos 
unterstützt, die auf Hilfe anderer angewiesen sind.

Bei der Förderung mildtätiger Zwecke nach § 53 AO ist es – abweichend 
von den vorstehend dargestellten gemeinnützigen Zwecken im enge-
ren Sinne (§ 52 AO) – nicht erforderlich, dass der Verein die Allgemein-
heit fördert. Zudem kann auch nur ein begrenzter Personenkreis von 
der Tätigkeit profitieren, ohne dass dies die Anerkennung der „Gemein-
nützigkeit“ gefährdet. 

Die Unterstützung der Personen muss jedoch ebenfalls selbstlos er-
folgen. Das heißt, die Tätigkeit darf nicht des Entgelts wegen erbracht 
werden. Es dürfen weder eigenwirtschaftliche Zwecke des Vereins noch 
seiner Mitglieder im Vordergrund stehen. Eine völlige Unentgeltlichkeit 
der Vereinstätigkeit wird dabei aber nicht verlangt.

 Bei der Mildtätigkeit werden zwei Arten von Bedürftigkeit unterschieden:
m   Persönliche Hilfsbedürftigkeit

m  Wirtschaftliche Hilfsbedürftigkeit

Der Verein ist verpflichtet, sich von der Hilfsbedürftigkeit der Personen zu 
überzeugen. Als Nachweis für die persönliche Hilfsbedürftigkeit kommt 
beispielsweise ein Behindertenausweis oder ein ärztliches Attest in Frage. 

Eine wirtschaftliche Hilfsbedürftigkeit der unterstützten Person ist grund-
sätzlich durch eine Berechnung der Einkünfte und Bezüge sowie des 
Vermögens nachzuweisen. Den Nachweis hat der Verein aufzubewahren. 
Eine einfache Erklärung der unterstützten Person, dass sie hilfsbedürf-
tig ist, genügt dabei nicht. Handelt es sich um Personen, die Empfänger 
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von Grundsicherung, Sozialhilfe, Wohngeld, Sozialleistungen nach § 27a 
Bundesversorgungsgesetz sind oder Leistungen nach § 6a Bundeskin-
dergeldgesetz beziehen, ist als Nachweis der Leistungsbescheid oder die 
Bestätigung des Sozialleistungsträgers ausreichend.

Auf Antrag besteht aber auch die Möglichkeit, dass sich der Verein von 
der Nachweispflicht befreien lässt: Dazu muss aufgrund der Art der Tä-
tigkeit des Vereins typischerweise davon ausgegangen werden können, 
dass nur hilfsbedürftige Menschen unterstützt werden. Diese Möglich-
keit besteht beispielsweise für Vereine, die sogenannte Tafeln, Kleider-
kammern oder Suppenküchen betreiben.

4.1.2.1 Persönliche Hilfsbedürftigkeit

Eine persönliche Hilfsbedürftigkeit liegt vor, wenn Personen aufgrund 
ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes auf die Hilfe 
anderer angewiesen sind. Dabei ist es nicht erforderlich, dass die Hilfs-
bedürftigkeit dauerhaft besteht. Eine kurzfristige Hilfsbedürftigkeit ist 
ausreichend (z. B. im Zusammenhang mit einem Unfallgeschehen).

Falls die Voraussetzungen für die persönliche Hilfsbedürftigkeit vorlie-
gen, ist es nicht notwendig, dass gleichzeitig auch eine wirtschaftliche 
Hilfsbedürftigkeit besteht. Eine rein finanzielle Unterstützung ist bei 
persönlicher Hilfsbedürftigkeit jedoch nicht ausreichend. Es müssen 
vielmehr Maßnahmen ergriffen werden, die darauf zielen, die zur persön-
lichen Hilfsbedürftigkeit führenden Leiden oder Einschränkungen der 
bedürftigen Person abzumildern. Bei Personen, die das 75. Lebensjahr 
vollendet haben, kann eine Hilfsbedürftigkeit unterstellt werden.

4.1.2.2 Wirtschaftliche Hilfsbedürftigkeit

Voraussetzung für die Annahme einer wirtschaftlichen Hilfsbedürftigkeit 
ist, dass die Bezüge der Person nicht höher sind als das Vierfache des Re-
gelsatzes der Sozialhilfe i. S. d. § 28 SGB XII. Bei Alleinerziehenden tritt an 
die Stelle des Vierfachen das Fünffache des Regelbedarfs. Die Höhe des 
jeweiligen Regelbedarfs ist jährlich neu zu ermitteln.
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Ab 1. Januar 2017 gelten folgende Regelbedarfsstufen

Alleinstehend/Alleinerziehend 409 Euro Stufe 1

Paare/Bedarfsgemeinschaften 368 Euro Stufe 2

Erwachsene im Haushalt anderer 327 Euro Stufe 3

Jugendliche von 14 bis unter 18 Jahren 311 Euro Stufe 4

Kinder von sechs bis unter 14 Jahren 291 Euro Stufe 5

Kinder von 0 bis 6 Jahre 237 Euro Stufe 6

Zusätzlich ist zu prüfen, ob die unterstützte Person über Vermögen 
verfügt, das zur nachhaltigen Verbesserung des Unterhalts führt und 
ob zumutbar ist, dass dieses dafür verwendet wird. Unschädlich ist 
in diesem Zusammenhang ein Vermögen mit einem Verkehrswert 

von bis zu 15.500 Euro. Nicht berücksichtigt wird dabei Vermögen, des-
sen Veräußerung eine Verschleuderung bedeuten würde. Darüber hinaus 
kann nicht zugemutet werden, dass Vermögen veräußert wird, das eine 
besondere Bedeutung für die unterstützte Person hat oder zu ihrem Haus-
rat gehört. Auch Hausgrundstücke, die der Person als Wohnraum dienen, 
sind davon auszunehmen.

 
4.1.3 Kirchliche Zwecke 

Zu den steuerbegünstigten Zwecken gehören die kirchlichen Zwecke. 
       Rechtsquelle: § 54 AO 

Ein Verein verfolgt kirchliche Zwecke, wenn er eine Religionsgemein-
schaft, die Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, selbstlos fördert. 

Für Religionsgemeinschaften, die keine juristischen Personen des öffent-
lichen Rechts sind, kommt eine Anerkennung wegen kirchlicher Zwecke 
zwar nicht in Betracht. Eine Steuerbegünstigung ist in diesem Fall aber 
aufgrund der Förderung religiöser Zwecke gem. § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 
AO denkbar (dann als gemeinnütziger Zweck).
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4.2 Selbstlosigkeit 

Die in den vorstehend dargestellten §§ 52 bis 54 AO aufgeführten ge-
meinnützigen, mildtätigen und kirchlichen Zwecke sind durch den steu-
erbegünstigten Verein jeweils selbstlos zu verfolgen:

4.2.1 Begriff 

Eine Tätigkeit erfolgt selbstlos, wenn dabei nicht in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Interessen – zum Beispiel gewerbliche oder sonstige Erwerbs- 
zwecke – verfolgt werden. Dabei dürfen weder eigenwirtschaftliche Inte-
ressen der Mitglieder noch des Vereins im Vordergrund stehen.

                                                                                       Rechtsquelle: § 55 AO

Der Gesetzgeber nimmt ein selbstloses Handeln darüber hinaus nur 
unter der Voraussetzung an, dass die Mittel des Vereins während seines 
Bestehens oder im Zuge seiner Auflösung gemeinnützigkeitskonform 
verwendet werden: 

4.2.2 Mittelverwendung (allgemeine Grundsätze)

Der gemeinnützige Verein darf seine Mittel nur für seine satzungsmäßigen 
Zwecke verwenden. Dies hat grundsätzlich zeitnah zu erfolgen (spätestens 
im zweiten auf den Zufluss folgenden Kalender- oder Wirtschaftsjahr). 

Rechtsquelle: § 55 Abs. 1 Nr. 1 und 5 AO

Unter den Begriff „Mittel“ werden sämtliche Vermögenswerte des Ver-
eins verstanden, und zwar unabhängig davon, aus welchen Quellen sie 
stammen. Das heißt nicht nur zugeflossene Spenden, Mitgliedsbeiträge, 
Zuschüsse oder etwaige Schenkungen sind zeitnah für die steuerbe-
günstigten satzungsmäßigen Zwecke einzusetzen, sondern auch Über-
schüsse bzw. Gewinne aus etwaigen wirtschaftlichen Betätigungen des 
Vereins (also aus steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben 
oder steuerbegünstigten Zweckbetrieben bzw. aus steuerbefreiter Ver-
mögensverwaltung). Auf der anderen Seite dürfen Verluste aus steuer-

Grundlegende Voraussetzungen
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pflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben (Nicht-Zweckbetriebe) 
oder der Vermögensverwaltung die gemeinnützigkeitsrechtlich gebun-
denen Mittel grundsätzlich nicht – jedenfalls nicht dauerhaft – mindern. 

In einem angemessenen Umfang dürfen Mittel für Verwaltungskosten 
und Spendenwerbung verwendet werden, da derartige Aufwendungen 
der Erhaltung der Funktionsfähigkeit des Vereins dienen. Ein gemeinnüt-
ziger Verein darf seine Mittel aber nicht für die unmittelbare oder mittel-
bare Unterstützung oder Förderung politischer Parteien verwenden. 

Ein weiterer wichtiger Grundsatz im Zusammenhang mit der Mittelver-
wendung ist die Vermögensbindung. Hiernach ist auch im Fall der Auflö-
sung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seiner steuerbegüns-
tigten Zwecke das Vereinsvermögen nur für steuerbegünstigte Zwecke 
zu verwenden. Die Vermögensbindung muss dazu explizit in der Satzung 
geregelt sein. Detailliertere Ausführungen zur Satzung finden sich in ei-
nem gesonderten Abschnitt.  

Der Verein darf zudem keine Person durch Ausgaben, die seinem Zweck 
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begüns-
tigen (sog. Begünstigungsverbot). Insbesondere dürfen keine Ver-
einsmitglieder (bei gGmbH´en: keine Gesellschafter) begünstigt werden. 
Gemeinnützigkeitsschädliche sogenannte „verdeckte Gewinnausschüt-
tungen“ können grundsätzlich auch bei Rechtsbeziehungen zwischen 
einem Verein und seinen Mitgliedern auftreten. 

Im Verhältnis zu den Vereinsmitgliedern ist insoweit ergänzend auf die 
nachstehenden Ausführungen unter Tz. 4.2.3 hinzuweisen, im Verhältnis 
zu anderen Einrichtungen und Vereinen auf Tz. 4.2.4.

4.2.3 Zuwendungen an Mitglieder

Mitglieder (bei gGmbH´en: Gesellschafter) dürfen keine Gewinnanteile 
oder sonstige Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft erhalten. Eine 
Zuwendung liegt vor, wenn der Verein einem Mitglied einen Vorteil be-
wusst unentgeltlich oder gegen ein zu geringes Entgelt zukommen lässt. 

Grundlegende Voraussetzungen
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Keine Zuwendung in diesem Sinne liegt vor, wenn der Leistung des Vereins 
eine entsprechende Gegenleistung des Mitglieds gegenübersteht. Die 
Vergütung der Tätigkeit beispielsweise als Geschäftsführer, Aufsichtsrats-
mitglied oder Angestellter, stellt keine Zahlung dar, die auf der Eigenschaft 
als Mitglied beruht. Voraussetzung ist jedoch, dass die Vergütung ange-
messen ist (ansonsten liegt ein Verstoß gegen das Begünstigungsverbot 
vor). Darüber hinaus muss die Zahlung von Vergütungen und Aufwands-
entschädigungen vorab durch Satzung, Beschluss der Mitgliederversamm-
lung oder Vorstandsbeschluss festgelegt worden sein. Für Zahlungen an 
Vorstandsmitglieder ist zwingend eine Satzungsreglung erforderlich.

Im Rahmen der Mitgliederbetreuung sind übliche und nach allgemeiner 
Anschauung angemessene Annehmlichkeiten jedoch gestattet. Dies gilt 
z. B. für die Überreichung eines Blumenstraußes zu einem besonderen 
persönlichen Anlass. Die Summe der Annehmlichkeiten darf jedoch den 
Mitgliedsbeitrag pro Jahr nicht übersteigen. Geldzuwendungen sind kei-
ne Annehmlichkeiten in diesem Sinne; sie wären von vornherein gemein-
nützigkeitsschädlich.

Hat ein Mitglied eine bestimmte Aufgabe bzw. Funktion, dürfen ihm die 
entstandenen Auslagen und Aufwendungen, die sich bei der Tätigkeit im 
Auftrag des Vereins ergeben, durch den Verein ersetzt werden. 

Der Verein hat eine gemeinnützigkeitskonforme Mittelverwendung aller-
dings nicht nur in Bezug auf seine Mitglieder zu gewährleisten. Vielmehr 
sind auch eine Ansammlung von Mitteln durch Bildung von Rücklagen 
und Vermögen sowie eine Verwendung eigener Mittel zur Unterstützung 
anderer Einrichtungen bei der Erfüllung von deren steuerbegünstigten 
Zwecken nur unter engen Voraussetzungen zulässig: 

4.2.4 Förderung steuerbegünstigter Zwecke anderer   
 Einrichtungen und Vereine

Ausdrücklich als gemeinnützigkeitsrechtlich zulässig anerkannt sind bei-
spielsweise folgende Verwendungen von Mitteln des Vereins zur Förde-
rung steuerbegünstigter Zwecke anderer Einrichtungen: 

Grundlegende Voraussetzungen
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m das Beschaffen von Mitteln für die steuerbegünstigten Zwecke an-
derer ebenfalls steuerbegünstigter Körperschaften, wenn ein solcher 
Zweck in der Satzung ausdrücklich festgelegt ist (Fördervereine, 
Spendensammelvereine),

m die teilweise (nicht überwiegende) Zuwendung der Mittel an eine 
andere, ebenfalls steuerbegünstigte Körperschaft oder an eine 
Körperschaft des öffentlichen Rechts zur Verwendung für steuer- 
begünstigte Zwecke, 

m die Zurverfügungstellung von eigenen Arbeitskräften einschließlich 
Arbeitsmitteln an andere Personen für steuerbegünstigte Zwecke, 

m die Überlassung von eigenen Räumen an andere steuerbegünstigte 
Körperschaften zur Benutzung für deren steuerbegünstigte Zwecke.                                         

       Rechtsquelle: § 58 AO

4.2.5 Rücklagen- und Vermögensbildung beim Verein

Es müssen nicht alle Geld- und Sachmittel unverzüglich für satzungsmä-
ßige Zwecke ausgegeben werden. Unter gewissen Voraussetzungen ist 
es möglich, nicht verwendete Mittel in „Rücklagen“ anzusammeln.

Rechtsquelle: § 62 AO

Der Begriff der „Rücklage“ ist hierbei nicht im bilanziellen Sinne zu ver-
stehen, sondern ist im Lichte des Gemeinnützigkeitsrechts zu sehen (im 
Sinne von „zurückgelegten Mitteln“). Die nachstehenden gemeinnützig-
keitsrechtlichen Rücklagen können – unter den genannten Vorausset-
zungen – grundsätzlich nebeneinander angesammelt werden:

4.2.5.1 Projektbezogene Rücklage 

Diese Rücklage kann gebildet werden, um einem bestimmten Finanzie-
rungszweck zu dienen. Dieser muss jedoch erforderlich sein, um den Sat-
zungszweck nachhaltig erfüllen zu können.

Grundlegende Voraussetzungen
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Durch die Bildung der Rücklage wird es u. a. möglich, Geld für größere 
Anschaffungen anzusammeln. Für die Projekte muss jedoch eine kon-
krete Zeitplanung bestehen. Die Projektverwirklichung muss spätestens 
innerhalb von sechs Jahren erfolgen.

Rechtsquelle: § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO

Beispiel: Ein gemeinnütziger Sportverein möchte eine Sportanlage er-
richten. Hierzu werden Kosten für den Erwerb eines Grundstücks sowie 
Baukosten für die Sportanlage anfallen. Zur Ansammlung der benötigten 
Mittel kann eine Projektrücklage gebildet werden.

                        
4.2.5.2 Betriebsmittelrücklage

Eine Betriebsmittelrücklage ist zulässig, wenn dadurch möglichen Liquidi-
tätsproblemen vorgebeugt werden kann. Dies kann der Fall sein, wenn die 
Einnahmen des Vereins erheblichen Schwankungen unterliegen und die 
Finanzierung periodisch wiederkehrender Ausgaben – wie Mieten, Löhnen 
und Gehältern – ohne eine solche Rücklage nicht sicherzustellen wäre.
Die Höhe der Rücklage ergibt sich aus dem jeweiligen Mittelbedarf. Es 
darf aber höchstens der Mittelbedarf für ein Geschäftsjahr in Form einer 
Rücklage angesammelt werden. Falls der Verein über ausreichende Mittel 
zur Zahlung der periodisch wiederkehrenden Ausgaben verfügt, ist die 
Bildung der Rücklage nicht möglich.

Rechtsquelle: § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO

Beispiel 1: Ein gemeinnütziger Förderverein finanziert sich hauptsäch-
lich über Spendeneinnahmen. Zur Begleichung der monatlichen Miet- 
ausgaben kann eine Betriebsmittelrücklage in Höhe der Jahresmiete 
gebildet werden.

Beispiel 2: Um für den Fall Vorsorge zu treffen, dass die für periodisch 
wiederkehrende Ausgaben einzusetzenden Mittel (z. B. Löhne, Gehälter, 
Mieten) zu späterer Zeit einmal nicht in der erforderlichen Höhe zur Ver-
fügung stehen, kann eine steuerbegünstigte Körperschaft zulässigerweise 
in Höhe des Mittelbedarfs für eine angemessene Zeitperiode Mittel an-
sammeln.

4
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4.2.5.3 Rücklage für Wiederbeschaffung 

Zur Erfüllung des jeweiligen Satzungszwecks ist es gelegentlich not-
wendig, einzelne Wirtschaftsgüter zu ersetzen. Dafür ist es möglich, eine 
Rücklage in Höhe der Abschreibungen des zu ersetzenden Wirtschafts-
gutes zu bilden. Werden höhere voraussichtliche Anschaffungskosten 
belegt, ist auch die Bildung einer höheren Rücklage möglich. Vorausset-
zung für die Rücklagenbildung ist allerdings, dass auch tatsächlich eine 
Anschaffungsabsicht besteht.  

                                                                    Rechtsquelle: § 62 Abs. 1 Nr. 2 AO

Beispiel: Ein gemeinnütziger Tierschutzverein benötigt zur Tiernotrettung 
ein spezielles Fahrzeug. Zur Anschaffung eines neuen Fahrzeuges wären 
die laufenden Einnahmen nicht ausreichend. Die Absicht der Neuan-
schaffung eines Fahrzeugs, als Ersatz für das alte, wird durch den Verein 
ernsthaft verfolgt. In Höhe der regulären Absetzungen für Abnutzung des 
zu ersetzenden Wirtschaftsgutes, kann die Bildung einer Wiederbeschaf-
fungsrücklage erfolgen.

4.2.5.4 Freie Rücklagen 

Um die Finanzkraft des Vereins und damit seine allgemeine Leistungsfä-
higkeit zu stärken, darf er auch eine sogenannte „freie Rücklage“ bilden. 
Diese Rücklage dient nicht der Finanzierung bereits feststehender künf-
tiger Ausgaben bzw. Projekte. Sie ist insoweit nicht zweckgebunden, so 
dass der Verein hinsichtlich der Verwendung der zurückgelegten Mittel 
weitgehend frei ist. Er kann sie somit auch im Rahmen eines zur Mittelbe-
schaffung für steuerbegünstigte Zwecke unterhaltenen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetriebs oder der Vermögensverwaltung einsetzen (insoweit 
liegt dann kein Verstoß gegen die Verpflichtung zur zeitnahen Verwen-
dung für steuerbegünstigte Zwecke vor). Unabhängig davon unterliegen 
aber natürlich auch die in die freie Rücklage eingeflossenen Mittel wei-
terhin der satzungsmäßigen Vermögensbindung.

Der freien Rücklage können bis zu einem Drittel der Überschüsse aus 
der Vermögensverwaltung (Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 
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sowie aus Kapitalvermögen) zugeführt werden sowie darüber hinaus 
noch weitere 10 Prozent der sonstigen zeitnah zu verwendenden Mittel 
(Bruttoeinnahmen u. a. aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden sowie Über-
schüsse aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben und Zweckbetrieben).

Rechtsquelle: § 62 Abs. 1 Nr. 3 und 4 AO

Beispiel 1: Ein gemeinnütziger Kulturverein plant die Anschaffung eines 
mobilen Imbissstandes zum Verkauf von Speisen und Getränken. Da es 
sich hierbei um einen zur Mittelbeschaffung für steuerbegünstigte Zwecke 
unterhaltenen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb handelt (Nicht-Zweck-
betrieb), kann der Verein die Gelder durch die Bildung einer freien Rückla-
ge, in dem vom Gesetzgeber vorgesehenen Rahmen, ansparen.

Beispiel 2: Ein gemeinnütziger Kleingartenverein möchte Gelder für 
„schlechte Zeiten“ ansparen. Weder zur späteren Verwendung, noch 
zum Zeitpunkt der Auflösung der Rücklage bestehen konkrete Vorstel-
lungen. Daher kommt für den Verein nur die Bildung einer freien Rück-
lage in Betracht. 

Beispiel 3 – Freie Rücklage aus dem Überschuss 
 der Vermögensverwaltung:
Bemessungsgrundlage für die Bildung der Rücklage ist der Überschuss 
der Einnahmen über die Unkosten aus der Vermögensverwaltung eines 
Jahres. Maßgebend sind dabei die Einnahmen und die Unkosten aus der 
gesamten vermögensverwaltenden Tätigkeit der Körperschaft. Die Ergeb-
nisse aus einzelnen Bereichen der Vermögensverwaltung sind folglich 
zusammenzurechnen.

Die Rücklagenzuführung darf pro Jahr ein Drittel des Überschusses der 
Einnahmen über die Unkosten aus der Vermögensverwaltung nicht über-
steigen. 

Überschuss aus Gebäudevermietung 2017 500   Euro
Wertpapiererträge 2017  1.000   Euro

Zulässige freie Rücklage 2017 (1/3 von 1.500 Euro)    500   Euro 

4
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Beispiel 4 – Freie Rücklage:

Spenden 2017 10.000 Euro 
Einnahmen aus der Vermögensverwaltung  12.000 Euro 
Ausgaben aus der Vermögensverwaltung  9.000 Euro
Gewinn aus Zweckbetrieben 2.500 Euro
Gewinn aus Nicht-Zweckbetrieb 3.000 Euro

Berechnung:
10 % von 10.000 Euro + 2.500 Euro + 3.000 Euro =1.550 Euro
1/3    von (12.000 Euro - 9.000 Euro)=1.000 Euro

Potenzial zur Rücklagenbildung 2.550 Euro

Beachte: Hiervon ist der Betrag, den die Körperschaft zum Erwerb von 
Gesellschaftsrechten zur Erhaltung der prozentualen Beteiligung an 
Kapitalgesellschaften ausgibt oder in die Rücklage zum Erwerb von 
Gesellschaftsrechten einstellt, abzuziehen (Tz. 4.2.5.5). 

4.2.5.5 Rücklage zum Erwerb von Gesellschaftsrechten

Dem Verein ist es möglich, eine Rücklage zum Erwerb von Gesellschafts-
rechten zur Erhaltung der prozentualen Beteiligung an einer Kapitalge-
sellschaft zu bilden. Diese Rücklage mindert jedoch die Höhe der gebil-
deten freien Rücklage entsprechend. 

Die Rücklage darf allerdings nicht zum Erwerb einer erstmaligen Beteili-
gung an einer Kapitalgesellschaft verwendet werden. In diesem Fall gin-
ge es nicht darum, eine bestehende Beteiligungsquote zu erhalten. Zu 
diesem Zweck müsste der Verein ggf. ein Darlehen aufnehmen oder etwa 
Mittel aus der freien Rücklage verwenden.
        Rechtsquelle: § 62 Abs. 1 Nr. 4 AO

4.2.5.6 Zuführung von Vermögen 

Vereine dürfen folgende Mittel ihrem Vermögen zuführen, ohne dass die-
se zeitnah verwendet werden müssen:

4
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m Zuwendung von Todes wegen, soweit der Erblasser nichts anderes 
bestimmt hat,

m Zuwendungen, die ausdrücklich für die Ausstattung der Körperschaft 
mit Vermögen bestimmt sind,

m Zuwendungen, die aufgrund eines Spendenaufrufs zur Aufstockung 
des Vermögens erbracht worden sind,

m Sachzuwendungen, die ihrer Natur nach zum Vermögen gehören.
             Rechtsquelle: § 62 Abs. 3 und Abs. 4 AO

Gemeinnützige Einrichtungen sind verpflichtet, ihre vereinnahmten 
Mittel zeitnah, d. h. bis zum Ende des übernächsten Kalender- oder 
Wirtschaftsjahres für steuerbegünstigte satzungsmäßige Zwecke zu 
verwenden. Eine Mittelweitergabe an andere Einrichtungen zur Ver-
wirklichung von deren steuerbegünstigten Zwecken oder die Bildung 

von Rücklagen bzw. Vermögensbildung sind nur in engem Rahmen zuläs-
sig (siehe §§ 58 und 62 AO – im Anhang ab Seite 115 und 118ff.).

4.2.5.7 Mittelverwendungsrechnung

Der Verein hat die Ordnungsmäßigkeit seiner tatsächlichen Geschäftsfüh-
rung – einschließlich seiner Mittelverwendung – durch Aufzeichnungen 
über Einnahmen und Ausgaben nachzuweisen (siehe hierzu auch 4.5.2). 
Soweit Mittel nicht schon im Jahr des Zuflusses für satzungsmäßige Zwe-
cke verwendet oder zulässigerweise dem Vermögen zugeführt werden, 
ist ihre zeitnahe Verwendung nachzuweisen. Hierfür ist grundsätzlich 
eine Nebenrechnung vorzunehmen (Mittelverwendungsrechnung). 

4.3 Ausschließlichkeit 

Ein steuerbegünstigter Verein darf ausschließlich seine in der Sat-
zung festgelegten steuerbegünstigten Zwecke verfolgen. Hierbei 
kann es sich auch um mehrere steuerbegünstigte Zwecke nebenei-
nander handeln. Andere als die in der Satzung festgelegten Zwecke 

Grundlegende Voraussetzungen
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darf der Verein von seiner tatsächlichen Geschäftsführung her nicht ver-
folgen (sonst wäre eine Erweiterung der Satzungszwecke erforderlich).
Bei der Verabschiedung der Satzung ist aber auch darauf zu achten, dass 
sie mit der späteren tatsächlichen Geschäftsführung im Einklang stehen 
muss. Deshalb sollten auch keine Zwecke lediglich vorsorglich festgelegt 
werden, die dann aber tatsächlich gar nicht verfolgt werden.

Die Unterhaltung eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes (Nicht- 
Zweckbetriebes) oder die Vermögensverwaltung sind nur dann gemein-
nützigkeitsunschädlich, wenn dies um des steuerbegünstigten Zwecks 
willen erfolgt. Die wirtschaftlichen Tätigkeiten dürfen also nur der Be-
schaffung von Mitteln für den steuerbegünstigten Zweck dienen. Über-
dies darf die Unterhaltung eines Nicht-Zweckbetriebes oder die Vermö-
gensverwaltung nach der Gesamtschau der tatsächlichen Verhältnisse 
nicht zum Selbstzweck erstarken, d. h. einen von den steuerbegünstigten 
Zwecken losgelösten eigenen Zweck darstellen oder gar Hauptzweck der 
Betätigung des Vereins werden.                                     

Rechtsquelle: § 56 AO                                                                        

Will ein Verein steuerbegünstigte Zwecke fördern, die nicht in der Sat-
zung aufgenommen sind, ist eine Satzungsänderung erforderlich. 
Die Unterhaltung eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes, der 
Nicht-Zweckbetrieb ist, oder die Vermögensverwaltung dürfen we-

der Satzungszweck sein noch von der tatsächlichen Geschäftsführung her 
zum Selbstzweck erstarken.

4.4 Unmittelbarkeit 

Der Verein muss seine steuerbegünstigten satzungsmäßigen Ziele un-
mittelbar verfolgen, d.h. er muss sie selbst verwirklichen. Es genügt nicht, 
wenn er nur von Fall zu Fall andere Vereine oder Institutionen unterstützt, 
selbst wenn diese die gleichen Zwecke verfolgen. Der Verein darf sich 
aber Hilfspersonen zur unmittelbaren Verwirklichung seiner eigenen 

Grundlegende Voraussetzungen
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Zwecke bedienen. Voraussetzung ist, dass deren Wirken dem Verein als 
eigenes zuzurechnen ist. Dies bedingt, dass der Verein im Innenverhältnis 
Inhalt und Umfang der Betätigung der Hilfsperson bestimmen kann.

Es bestehen aber auch Ausnahmen von Gebot der Unmittelbarkeit der 
Zweckverwirklichung:

a)  Dachverbände  
Ein bloßer Dachverband, der z. B. auf Kreis-, Landes- oder Bundesebene 
von anderen steuerbegünstigten Vereinen gebildet wird, braucht seine 
satzungsmäßigen steuerbegünstigten Zwecke nicht unmittelbar selbst 
zu verwirklichen. Es reicht aus, wenn dies die im Dachverband zusam-
mengefassten Vereine ihrerseits tun. 

In diesem Fall muss der Dachverband aber im eigenen Interesse über-
wachen, dass alle angeschlossenen Vereine als gemeinnützig anerkannt 
sind. Sonst gefährdet er seine eigene Gemeinnützigkeit. Dies gilt jeden-
falls dann, wenn es sich um einen reinen Dachverband handelt, der nicht 
– über seine Verbandstätigkeit hinaus – zugleich auch eigene Tätigkeiten 
zur unmittelbaren Verwirklichung seiner satzungsmäßigen steuerbe-
günstigten Zwecke entfaltet.
             Rechtsquelle: § 57 Abs. 2 AO

b) Mittelbeschaffungskörperschaften (Fördervereine)
Bloße Mittelbeschaffungskörperschaften entfalten i. d. R. keine Tätig-
keiten, die auf eine unmittelbare eigene Verwirklichung der satzungs-
mäßigen Zwecke ausgerichtet ist. Üblicherweise beschränkt sich ihre 
Tätigkeit auf das Sammeln von Spenden, die dann zur Verwirklichung 
steuerbegünstigter Zwecke an Dritte weitergeleitet werden. Deshalb 
verfolgen sie i. d. R. selbst nur mittelbar steuerbegünstigte Zwecke. 
Dennoch können Mittelbeschaffungskörperschaften/Fördervereine 
– als Ausnahme vom Gebot der Unmittelbarkeit der Zweckverwirkli-
chung – als gemeinnützig anerkannt werden, wenn die Beschaffung 
von Mitteln für andere steuerbegünstigte Körperschaften ausdrücklich 
als ihr Satzungszweck festlegt worden ist.

Rechtsquelle: § 58 Nr. 1 AO

Grundlegende Voraussetzungen
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4.5 Satzung und tatsächliche Geschäftsführung

4.5.1 Satzung  

Für die Anerkennung der steuerlichen Gemeinnützigkeit reicht es nicht 
aus, dass der Verein tatsächlich gemeinnützig tätig wird. 

Die Vorlage der schriftlich niedergelegten Satzung ist für die steuerli-
che Prüfung der Gemeinnützigkeit im Finanzamt unerlässlich.  Dies gilt 
selbst dann, wenn er gar nicht in das Vereinsregister eingetragen werden 
möchte (und deshalb aus vereinsrechtlichen Gründen an sich überhaupt 
keine schriftliche Satzung benötigen würde). 

In der Satzung ist festzulegen, dass der Verein steuerbegünstigte Zwecke 
verfolgt und um welche es sich hierbei handelt. Um Missverständnissen 
vorzubeugen bietet es sich an, hierbei von vornherein die im Gesetzes-
text zu den §§ 52 bis 54 AO verwendeten Formulierungen zu überneh-
men (d. h. in einem ersten Schritt zunächst solche aus dem Katalog der 
gemeinnützigen Zwecke oder aber mildtätige oder kirchliche Zwecke 
konkret als Satzungszweck zu benennen). 

In einem weiteren Schritt ist in der Satzung anzugeben, auf welche Art 
und Weise der Verein seine Zwecke verwirklichen will. In diesem Zusam-
menhang sind dann spezifischere Angaben erforderlich.

Satzungszwecke und die Art ihrer Verwirklichung müssen so genau 
bestimmt sein, dass allein aus der Satzung abgeleitet werden kann, ob 
(jedenfalls die formellen) Voraussetzungen für die Anerkennung der Ge-
meinnützigkeit gegeben sind.         

Rechtsquelle: § 60 AO
 

Es dürfen keine Zweifel bleiben, ob der Verein nicht auch andere als 
steuerbegünstigte Zwecke verfolgen will. Vor allem dürfen keine Tä-
tigkeiten als Satzungszweck erscheinen, die als steuerpflichtiger wirt-

Grundlegende Voraussetzungen
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i
schaftlicher Geschäftsbetrieb (Nicht-Zweckbetrieb) oder als Vermö-
gensverwaltung zu beurteilen wären. Falls der Verein in der Satzung 
Regelungen über solche Tätigkeiten treffen will, darf dies – um Missver-
ständnissen vorzubeugen – jedenfalls nicht im Rahmen der Festlegun-
gen zu den Vereinszwecken erfolgen.

Die Satzung muss so genau sein, dass das Finanzamt allein anhand 
der Satzung erkennen kann, ob die Voraussetzungen für die Anerken-
nung der Gemeinnützigkeit vorliegen. Zudem muss sie die verfolgten 
steuerbegünstigten Zwecke vollständig enthalten (Hinweis auf das 

Gebot der Ausschließlichkeit nach § 56 AO; siehe vorstehend unter 4.3). 
Es ist aber auch zu vermeiden, dass einzelne Zwecke lediglich vorsorglich 
festgelegt werden, ohne dass diese später tatsächlich verwirklicht werden 
(Hinweis auf das Gebot der Übereinstimmung von Satzungszwecken und 
tatsächlicher Geschäftsführung gem. §§ 59, 63 AO).

 4.5.2 Tatsächliche Geschäftsführung; Nachweis

Die tatsächliche Geschäftsführung muss inhaltlich mit der Satzung kor-
respondieren. Es besteht eine Bindung an die Satzungsbestimmungen. 
Bei Abweichungen muss entweder die Satzung oder die tatsächliche 
Geschäftsführung entsprechend geändert werden. Die gemeinnützig-
keitsrechtlichen Anforderungen, die an die Satzung sowie an die tatsäch-
liche Geschäftsführung gestellt werden, müssen jeweils während des 
gesamten Veranlagungszeitraums (Kalenderjahrs bzw. Wirtschaftsjahrs) 
vorgelegen haben.

Den Nachweis, dass die Vorgaben an Satzung und tatsächliche Ge-
schäftsführung eingehalten worden sind, hat der Verein durch geeignete 
Aufzeichnungen zu führen. Dazu sind die entsprechenden Einnahmen 
und Ausgaben sowie auch die zeitnahe Mittelverwendung (siehe vorste-
hende Tz. 4.2.5.7 Mittelverwendungsrechnung) zu dokumentieren. Die 
Aufzeichnungen sind zeitnah, vollständig und übersichtlich zu führen. 
Zudem sind sie den verschiedenen gemeinnützigkeitsrechtlichen Tätig-
keitsbereichen zuzuordnen und getrennt darzustellen:

Rechtsquelle: § 63 AO

Grundlegende Voraussetzungen
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Tätigkeitsbereich Einnahmen Ausgaben

ideeller Bereich
Mitgliedsbeiträge,
Spenden, Zuschüsse,
Bußgelder

Personalausgaben, 
Sachausgaben, 
sonstige Ausgaben

Vermögensverwaltung
Kapitalerträge,
Mieteinnahmen,
sonstige Einnahmen

Ausgaben, die mit 
den Einnahmen 
zusammenhängen

Zweckbetrieb Betriebseinnahmen Betriebsausgaben

Nicht-Zweckbetrieb Betriebseinnahmen Betriebsausgaben

Zu diesen rein aus gemeinnützigkeitsrechtlichen Gründen vorzuneh-
menden Aufzeichnungen gehören auch aussagefähige Tätigkeitsberich-
te über die steuerbegünstigten Aktivitäten des Vereins. 

Diese Aufzeichnungen sind auch ohne Bestehen einer förmlichen Buch-
führungspflicht vorzunehmen und von einer Buchführung zum Zwecke 
der Gewinnermittlung abzugrenzen: Vereine sind nämlich – anders als zum 
Beispiel Kapitalgesellschaften (etwa gGmbH´en) – nicht schon aufgrund 
ihrer Rechtsform verpflichtet, Bilanzen zu erstellen. Dies würde grundsätz-
lich vielmehr den Betrieb eines Handelsgewerbes voraussetzen. 

Bei einer umfangreichen wirtschaftlichen Tätigkeit kann jedoch – unab-
hängig von einer bestehenden kaufmännischen Buchführungspflicht – 
ggf. auch das Finanzamt den Verein auffordern, aus steuerlichen Grün-
den Bücher zu führen, um den steuerlichen Gewinn durch Betriebsver-
mögensvergleich zu ermitteln. 

Rechtsquellen: §§ 140 und 141 AO

Grundlegende Voraussetzungen
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4.5.3  Vermögensbindung bei Auflösung des Vereins 
  oder Wegfall seiner steuerbegünstigten Zwecke

In der Satzung des Vereins muss genau bestimmt sein, zu welchem 
Zweck das Vermögen bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft 
verwendet werden soll. Anhand der Satzung muss feststellbar sein, 
ob der Verwendungszweck steuerbegünstigt ist. Dadurch wird sicher-
gestellt, dass das Vermögen auf Dauer für steuerbegünstigte Zwecke 
verwendet wird.

Rechtsquelle: § 61 AO

4.5.4 Zeitliche Voraussetzungen

Zwecks Steuerbefreiung wegen Gemeinnützigkeit bei den Ertragsteuern 
muss die Satzung den vorgeschriebenen Erfordernissen während des 
ganzen Veranlagungszeitraums entsprechen. Dies gilt für die tatsächli-
che Geschäftsführung sinngemäß.

Rechtsquellen: § 60 Abs. 2, § 63 Abs. 2 AO

Dies bedeutet, bei Nichteinhaltung der gemeinnützigkeitsrechtlichen 
Erfordernisse durch einen bereits bestehenden Verein können die 
Voraussetzungen für die Anerkennung der Steuerbegünstigungen in-
soweit grundsätzlich nicht unterjährig – d. h. während des laufenden 
Kalenderjahrs – (wieder)hergestellt werden. Die Gemeinnützigkeit 
kann dann für Zwecke der Ertragsteuern erst ab dem Folgejahr (wieder) 
anerkannt werden.

Bei Verstößen gegen den Grundsatz der Vermögensbindung – sei es 
durch nachträgliche Satzungsänderung oder im Rahmen der tatsäch-
lichen Geschäftsführung – gilt die Vermögensbindung von Anfang an 
als steuerlich nicht ausreichend. In der Folge können Steuerbescheide 
ohne Berücksichtigung der Steuerbegünstigung erlassen werden, und 
zwar für Steuern, die innerhalb der vorangegangenen letzten zehn Ka-
lenderjahre entstanden sind.                                                                  

4



35

Steuertipps für Vereine

Anerkennung der Gemeinnützigkeit

   Rechtsquelle: § 61 Abs. 3 AO

Es gibt kein vom Steuerrecht losgelöstes eigenständiges Gemeinnützig-
keitsrecht. Bei der Anerkennung der Gemeinnützigkeit handelt es sich im 
Ergebnis lediglich darum, dass das Finanzamt im Besteuerungsverfahren 
den Anspruch auf eine gesetzliche Steuerbegünstigung berücksichtigt. 

Die Steuerbegünstigung stellt sich bei den Ertragsteuern (Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer) als persönliche Steuerbefreiung dar. Die 
Steuerbefreiung ist aber nicht vollumfänglich: Soweit steuerpflichtige 
wirtschaftliche Geschäftsbetriebe (Nicht-Zweckbetriebe) unterhalten 
werden, besteht eine auf diese bezogene – partielle – Ertragsteuerpflicht. 
Insoweit ist also nach den Tätigkeitssphären des Vereins zu differenzieren 
(siehe nachstehende Tz. 6.2).

Bei anderen Steuerarten gelten völlig eigenständige Grundsätze. So be-
steht z. B. keine generelle Umsatzsteuerbefreiung von gemeinnützigen 
Einrichtungen. Dort ist vielmehr zu prüfen, ob möglicherweise bestimm-
te auch für andere – nicht gemeinnützige – Unternehmer geltende all-
gemeine Umsatzsteuerbefreiungsvorschriften greifen. Ist dies nicht der 
Fall, kommt unter bestimmten Voraussetzungen bei ganz eng mit den 
ideellen Vereinszwecken verbundenen Leistungen ggf. auch die Anwen-
dung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes in Betracht. Einzelheiten zur 
Ertragsbesteuerung sowie zu anderen Steuerarten werden in den nach-
folgenden Abschnitten noch tiefergehend erläutert (siehe Tz. 6). 

5.1 Steuerliche Anmeldung beim Finanzamt;   
 Steuererklärung

Ein Verein ist verpflichtet, sich beim Finanzamt anzumelden und die Um-
stände anzuzeigen, die für seine steuerliche Erfassung von Bedeutung 
sind. Hierfür sind genaue Angaben über seine beabsichtigten Tätigkeiten 
zu erteilen.    

Rechtsquelle: § 137 AO

5
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Anerkennung der Gemeinnützigkeit

Die Finanzämter sind zudem gehalten, in gewissen Zeitabständen zu 
prüfen, ob ein Verein die Voraussetzungen der Gemeinnützigkeit nach 
der Satzung und nach der tatsächlichen Tätigkeit weiterhin erfüllt.

Gewöhnlich wird ein Verein deshalb alle drei Jahre vom Finanzamt aufge-
fordert, eine Steuererklärung für die Ertragsteuern (Körperschaftsteuer/
Gewerbesteuer) abzugeben und gebeten, die Aktivitäten der drei zurück-
liegenden Kalenderjahre darzulegen. D. h., es wird für die Prüfung der 
steuerlichen Gemeinnützigkeit i. d. R. ein dreijähriger Turnus zugrunde 
gelegt. Der Steuererklärungsvordruck als solches ist dabei grundsätzlich 
zwar nur für das letzte Kalenderjahr einzureichen. Der Steuererklärung 
sind unabhängig davon aber für alle drei Jahre Rechnungslegungen so-
wie Geschäfts- bzw. Tätigkeitsberichte beizufügen.

Unterhält der Verein einen steuerlichen wirtschaftlichen Geschäftsbe-
trieb, unterliegt er mit diesem grundsätzlich der (partiellen) Steuerpflicht. 
In diesem Fall muss er von vornherein jährlich eine Steuererklärung ein-
reichen. Dies gilt jedenfalls dann, wenn die ertragsteuerliche Besteue-
rungsgrenze von 35.000 Euro überschritten wird (Hinweis auf Tz. 6.2.4).

Beispiel (Verein ohne stpfl. wirtsch. Geschäftsbetrieb): Umfasst der Prü-
fungsturnus die Kalenderjahre 2012, 2013, 2014 wird der Verein im Jahr 
2015 gebeten, eine Steuererklärung für 2014 einzureichen.

Zusätzlich zur Steuererklärung muss für alle drei Jahre gesondert ein Ge-
schäfts- und Tätigkeitsbericht, eine Vermögensaufstellung zum 31.12. des 
letzten Jahres, ggf. eine Anlage für Sportvereine sowie im Falle von Sat-
zungsänderungen ggf. eine Kopie der aktuellen Satzung eingereicht werden.

Neu gegründete Vereine müssen innerhalb eines Monats bei ihrem 
Finanzamt angemeldet werden. 

Legen Sie dem Finanzamt bei der Anmeldung die Satzung vor. Geben Sie 
unbedingt auch an, von wem und von wo aus die Geschäfte des Vereins 
geführt werden und unter welcher Adresse der Verein zu erreichen ist.

5
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Anerkennung der Gemeinnützigkeit

5.2  Steuerveranlagungsverfahren (Freistellungs- 
 bescheid oder Körperschaftsteuerbescheid  
 nebst Anlage) und gesonderte Feststellung  
 der satzungsmäßigen Voraussetzungen

a) Veranlagungsverfahren 
Falls sich bei der Prüfung der Gemeinnützigkeit keine Beanstandungen 
ergeben, erteilt das Finanzamt für den Veranlagungszeitraum entweder

m einen „Freistellungsbescheid“ (wenn kein steuerpflichtiger  
wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb vorliegt, für den eine Steuer- 
festsetzung erforderlich ist) oder

m einen Körperschaftsteuerbescheid (in dem eine Körperschaftsteuer-
festsetzung auf den Gewinn aus dem steuerpflichtigen wirtschaftli-
chen Geschäftsbetrieb erfolgt) nebst Anlage, aus der sich die Aner-
kennung der Gemeinnützigkeit des Vereins ergibt. 

In einem zusätzlichen Bescheid wird von Amts wegen gesondert festge-
stellt, dass die aktuelle Vereinssatzung den gemeinnützigkeitsrechtlichen 
Vorschriften entspricht, sofern dies nicht schon in einem vorangegange-
nen Bescheid erfolgt ist (sogenannte Feststellung der satzungsmäßigen 
Voraussetzungen nach § 60a AO/Feststellung der Satzungsmäßigkeit).

b) gesonderte Feststellung der satzungsmäßigen Voraussetzungen/
Satzungsmäßigkeit außerhalb des Veranlagungsverfahrens 

Die Feststellung der satzungsmäßigen Voraussetzungen kann auch 
außerhalb des Veranlagungsverfahrens beantragt werden. Letzteres ist 
vor allem bei neugegründeten Vereinen sinnvoll, die auf diese Weise 
quasi eine „vorläufige Anerkennung“ ihres Gemeinnützigkeitsstatus 
erlangen können (z. B. weil sie steuerliche Zuwendungs- bzw. Spenden-
bestätigungen ausstellen möchten). Die gesonderte Feststellung der 
Satzungsmäßigkeit hat aber auch dann zu erfolgen, wenn ein bereits 
bestehender Verein seine Satzung später in Bezug auf gemeinnützig-
keitsrechtlich relevante Bestimmungen ändert und Gewissheit über die 
gemeinnützigkeitsrechtliche Unschädlichkeit haben möchte. Erfolgen 
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i

Änderungen ohne steuerliche Relevanz, z. B. rein zivilrechtliche Än-
derungen, erfolgt die gesonderte Feststellung der Satzungsmäßigkeit 
allerdings nur auf Antrag des Vereins.

Bei neugegründeten Vereinen, die bereits im vorangegangenen Kalen-
derjahr bestanden haben, kann in der Regel neben der Satzungsmä-
ßigkeit auch bereits die tatsächliche Geschäftsführung geprüft werden. 
Deshalb fordert das Finanzamt im Falle eines Antrags auf gesonderte 
Feststellung der Satzungsmäßigkeit i. d. R. auch schon eine Steuererklä-
rung für das abgelaufene Kalenderjahr an.

 

6.1 Körperschaftsteuer; Gewerbesteuer

6.1.1 Steuerbefreiung 

Vereine mit Sitz oder Geschäftsleitung in Deutschland unterliegen der 
Körperschaftsteuer. 

Vereine, die gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken 
dienen, sind grundsätzlich gem. § 5 Abs. 1 Nr. 9 AO von der Körper-
schaftsteuer befreit. Sie unterliegen dennoch insoweit der Körper-
schaftsteuer, als sie steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe/

Nicht-Zweckbetriebe unterhalten (partielle Steuerpflicht).

Uneingeschränkt körperschaftsteuerbefreit sind hiernach also nur (echte) 
Mitgliedsbeiträge, Spenden, Zuschüsse für die Erfüllung der steuerbe-
günstigten Zwecke (also Einnahmen im Rahmen der ideellen Vereinstä-
tigkeit) sowie Einnahmen aus Tätigkeiten, die nicht über den Rahmen 
einer Vermögensverwaltung hinausgehen (wie Zinsen und Vermietungs- 
bzw. Pachteinnahmen).

Ertragsteuern; Differenzierung nach Tätigkeitsbereichen
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6.1.2 (partielle) Steuerpflicht des Vereins in Bezug auf seine 
steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe

Das Unterhalten eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes stellt grund-
sätzlich auch bei Vereinen eine steuerpflichtige Tätigkeit dar. Nur unter be-
stimmten Voraussetzungen kann ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb von 
der Steuer befreit sein. Dies ist dann der Fall, wenn der wirtschaftliche Ge-
schäftsbetrieb ganz eng mit der eigentlichen steuerbegünstigen Tätigkeit 
verbunden ist. Man spricht in diesen Fällen von einem steuerbegünstigen 
Zweckbetrieb. Zu den Einzelheiten siehe nachfolgende Tz. 6.2.4. 

Nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) besteht auch bei 
der Gewerbesteuer eine persönliche Steuerbefreiung für gemeinnützige 
Vereine. Ebenso wie bei der Körperschaftsteuer ist die Steuerbefreiung 
jedoch ausgeschlossen, soweit ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 
(Nicht-Zweckbetrieb) unterhalten wird und die Einnahmen aus diesem, 
einschließlich der Umsatzsteuer, im Jahr 35.000 Euro übersteigen. Die 
Gewerbesteuer stellt aber nur auf gewerbliche Tätigkeiten ab. Deshalb 
bleiben etwaige, dem Bereich der Land- und Forstwirtschaft, oder ande-
ren gewerblichen Tätigkeiten zuzurechnende, wirtschaftliche Geschäfts-
betriebe steuerbefreit.
Sowohl bei der Körperschaftsteuer als auch bei der Gewerbesteuer wird 
ein Freibetrag von 5.000 Euro – bei der Körperschaftsteuer auf das zu ver-
steuernde Einkommen und bei der Gewerbesteuer auf den Gewerbeer-
trag – gewährt. Das zu versteuernde Einkommen bzw. der Gewerbeer-
trag werden dabei jedoch maximal auf null Euro gekürzt.

Rechtsquellen: § 24 KStG, § 11 GewStG
 
Für gemeinnützige GmbH´en ist dies jedoch nur auf die Gewerbesteuer 
anwendbar. Ein etwaiger Freibetrag bei der Körperschaftsteuer ist durch 
das Gesetz nicht vorgesehen.          

                                                                  Rechtsquelle: § 24 KStG

Auf das sich hiernach ergebende zu versteuernde Einkommen setzt das 
Finanzamt eine Körperschaftsteuer von 15 Prozent fest. Bei der Gewerbe-
steuer gibt es demgegenüber ein zweistufiges Verfahren: Das Finanzamt 
erlässt lediglich einen sog. Gewerbesteuermessbescheid (Gewerbesteu-

Ertragsteuern; Differenzierung nach Tätigkeitsbereichen
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ermessbetrag = 3,5 Prozent des maßgeblichen Gewerbeertrags), auf 
dessen Grundlage die hebeberechtigte Gemeinde sodann die Gewerbe-
steuer unter Anwendung ihres gemeindespezifischen Hebesatzes fest-
setzt (bei einem angenommenen Hebesatz von 300 Prozent betrüge die 
Gewerbesteuer also:  GewSt = Messbetrag x 300 Prozent). 

6.2 Die Tätigkeitsbereiche eines 
 gemeinnützigen Vereins 
Wie vorstehend dargestellt, gilt die Steuerbefreiung von den Ertragsteu-
ern nicht vollumfänglich. Sie gilt nur insoweit, als keine steuerpflichtigen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe (Nicht-Zweckbetriebe) unterhalten 
werden. Für Zwecke der Steuerbefreiung ist also zwischen verschiedenen 
Tätigkeitsbereichen des Vereins zu differenzieren.

Grundsätzlich können bei gemeinnützigen Vereinen folgende vier Tätig-
keitsbereiche unterschieden werden: 

m Ideeller Bereich (steuerfrei)
m Vermögensverwaltung (steuerfrei) 
m Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe: 
 - Zweckbetriebe (steuerfrei)
 - Nicht-Zweckbetriebe (steuerpflichtig)

Ertragsteuern; Differenzierung nach Tätigkeitsbereichen
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6.2.1 Der ideelle Bereich

Dem ideellen Bereich werden die Tätigkeiten des Vereins zugerechnet, 
die unmittelbar der Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke dienen 
oder die Voraussetzungen dafür schaffen. Hierzu gehören zum einen 
natürlich die auf die unmittelbare selbstlose Verfolgung der Satzungs-
zwecke gerichteten Tätigkeiten (bei Sportvereinen üblicherweise z. B. 
der Trainingsbetrieb außerhalb des bezahlten Sports – aber auch die 
Anschaffung von hierfür erforderlichen Sportgeräten). Zum anderen ge-
hören dazu aber auch verwaltende bzw. organisatorische Maßnahmen 
wie Mitgliederversammlungen, die Geschäftsführung, die Darstellung 
der Vereinsziele in der Öffentlichkeit und die Werbung neuer Mitglieder. 
Diesem Bereich sind typischerweise folgende Einnahmen zuzurechnen:

m Echte satzungsmäßige Mitgliedsbeiträge und Aufnahmegebühren,

m Spenden, Schenkungen, Erbschaften und Vermächtnisse,

m Echte Zuschüsse von Bund, Land und Gemeinde oder anderen 
öffentlichen Körperschaften zur Erfüllung der steuerbegünstigten 
Vereinszwecke. 

Die im ideellen Bereich erzielten Einnahmen bleiben – sofern sie über-
haupt steuerlich als Einkünfte zu betrachten wären – bei gemeinnützigen 
Vereinen steuerfrei. 

6.2.2 Die – ertragsteuerfreie – Vermögensverwaltung 

6.2.2.1  Begriff 

Vermögensverwaltung liegt vor, wenn Vermögen genutzt wird. Bei-
spielsweise wenn Kapitalvermögen verzinslich angelegt wird oder 
unbewegliches Vermögen vermietet oder verpachtet wird. Die Erträge 
daraus gehören grundsätzlich zwar zu den der Besteuerung unterlie-
genden Einkünften. Bei gemeinnützigen Vereinen bleiben diese Erträ-
ge jedoch steuerfrei. 

Rechtsquelle: § 14 Abs. 3 AO

6



42

Steuertipps für Vereine

Ertragsteuern; Differenzierung nach Tätigkeitsbereichen

6.2.2.2 Besonderheiten bei der Abgeltungsteuer     
 auf Kapitalerträge

Kapitalerträge unterliegen der Abgeltungsteuer i. H. v. 25 Prozent. Diese 
Steuer wird von den Kreditinstituten automatisch einbehalten und an 
das Finanzamt abgeführt. Dies erfolgt auch dann, wenn der Empfänger 
der Zinszahlungen ein gemeinnütziger Verein ist, bei dem die Zinsen an 
sich nicht zu besteuern wären. Um den Einbehalt zu verhindern, können 
die Vereine dem Kreditinstitut deshalb eine Bescheinigung vorlegen, die 
belegt, dass sie von der Körperschaftsteuer befreit sind (NV-Bescheini-
gung). Diese Bescheinigung gilt für drei Jahre.  

Alternativ kann auch eine amtlich beglaubigte Kopie des Freistellungsbe-
scheides bzw. des Körperschaftsteuerbescheides nebst Anlage vorgelegt 
werden. Der Freistellungsbescheid darf keine Veranlagungszeiträume 
betreffen, die länger als fünf Jahre zurückliegen. 

Wird beispielsweise ein Freistellungsbescheid für das Kalenderjahr 2014 erteilt 
(das Finanzamt hat die Gemeinnützigkeit dann anhand der Unterlagen von 
2012, 2013, 2014 und der Steuererklärung 2014 im Rahmen des Dreijahrestur-
nus geprüft), wird vom Steuerabzug bis zum 31.12.2019 abgesehen. 

Unterhält der Verein einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieb, erhält er jährlich einen Körperschaftsteuerbescheid nebst Anla-
ge zur Gemeinnützigkeit. Hier beträgt die Gültigkeit für Zwecke des Kapi-
talertragsteuerabzugs drei Jahre (ab dem jeweiligen Veranlagungsjahr). 

Ergeht beispielsweise für das Veranlagungsjahr 2014 ein Körperschaft-
steuerbescheid nebst Anlage zur Gemeinnützigkeit ist vom Steuerabzug 
bis zum 31.12.2017 abzusehen.

Bei einem neu gegründeten Verein, dem zunächst nur ein Bescheid über 
die gesonderte Feststellung der satzungsmäßigen Voraussetzungen zu-
gegangen ist, wird von der Einbehaltung der Abgeltungsteuer abgese-
hen. Die Erlaubnis zur Abstandnahme vom Steuerabzug gilt höchstens 
für drei Jahre. Die Frist endet immer am Schluss des Kalenderjahres. Die 
Voraussetzungen müssen dabei ganzjährig vorgelegen haben.

6
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Beispiel (Neugründung): Der Bescheid über die satzungsmäßigen Vor- 
aussetzungen trägt das Datum 20.03.2015. Bei Zinsen, die bis zum 
31.12.2017 zufließen, wird von der Einbehaltung der Kapitalertragsteuer 
abgesehen. 

Falls die Kapitalertragsteuer bereits einbehalten wurde, kann dem Kre-
ditinstitut auch noch nachträglich eine entsprechende Bescheinigung 
des Finanzamtes vorgelegt werden. Das Kreditinstitut kann dann im 
Nachhinein die einbehaltene Steuer auszahlen. Es ist jedoch nicht dazu 
verpflichtet. Alternativ kann die Erstattung beim zuständigen Betriebs-
stättenfinanzamt beantragt werden.

 
6.2.3 Der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb;    
 Abgrenzung zur Vermögensverwaltung

In der Praxis ist es nicht immer ganz leicht, bloße Vermögensverwaltung 
von einer Tätigkeit im Rahmen eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs 
abzugrenzen. Dazu folgende Beispiele: 

6.2.3.1 Inseratengeschäft in Vereinszeitschriften  
 oder Programmheften 

Überträgt der gemeinnützige Verein die Einwerbung von Anzeigen ge-
gen Entgelt einem fremden Unternehmen, handelt es sich um bloße 
Vermögensverwaltung. Die daraus erzielten Erträge sind steuerfrei. Küm-
mert sich der Verein hingegen selbst um das Anzeigengeschäft, wird er 
im steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (Nicht-Zweckbe-
trieb) „Anzeigengeschäft“ tätig. 

6.2.3.2 Übertragung von Werberechten 

Die Überlassung von Flächen zu Werbezwecken in vereinseigenen oder 
gemieteten Sportstätten (z. B. an der Bande) sowie von Lautsprecheran-
lagen gegen Entgelt kann bloße Vermögensverwaltung sein. Erträge sind 
dann steuerfrei. Die Überlassung von Werbeflächen auf Sportkleidung 

6



44

Steuertipps für Vereine

Ertragsteuern; Differenzierung nach Tätigkeitsbereichen

(Trikots, Sportschuhen, Helmen) gegen Entgelt führt stets zu einem steu-
erpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (Nicht-Zweckbetrieb) 
„Trikotwerbung“. 
 
6.2.3.3 Vermietung eines Sportplatzes, von Räumen 
 oder Einrichtungen 

Eine Vermietung stellt bloße Vermögensverwaltung dar, wenn sie auf 
Dauer angelegt ist. Dagegen ist eine nur kurzfristige Vermietung, bei 
der der Verein für die jederzeitige Benutzbarkeit der Mietsache Sorge 
zu tragen hat (z. B. die kurzfristige Vermietung von Tennisplätzen durch 
einen Tennisverein) als Tätigkeit im Rahmen eines wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetriebs anzusehen. Die Vermietung an Vereinsmitglieder ist da-
bei als steuerbegünstigter Zweckbetrieb einzuordnen, die Vermietung 
an Nichtmitglieder stellt im Gegensatz dazu einen steuerpflichtigen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (Nicht-Zweckbetrieb) dar. 

6.2.3.4   Sponsoring 

Die Vereinsfinanzierung im Wege des Sponsorings erlangt eine immer 
größere Bedeutung. Unter Sponsoring wird üblicherweise die Gewäh-
rung von Geld durch Unternehmen zur Förderung von gemeinnützigen 
Körperschaften verstanden, mit der das Unternehmen üblicherweise 
vorrangig aber eigene unternehmensbezogene Ziele (z. B. Werbung, 
Imagepflege) verfolgt. Für die Frage, ob die Sponsoringerträge bei ei-
nem gemeinnützigen Verein dem steuerfreien oder dem steuerpflichti-
gen Bereich zuzurechnen sind, ist wie folgt zu unterscheiden: 

Reine Vermögensverwaltung ist anzunehmen, wenn der Verein dem 
Sponsor nur die Nutzung seines Namens zu Werbezwecken in der Weise 
gestattet, dass der Sponsor selbst zu Werbezwecken oder zur Imagepfle-
ge auf seine Leistungen an den Verein verweist. Unschädlich ist zudem, 
wenn auch der Verein – z. B. auf Plakaten, Veranstaltungshinweisen, in 
Ausstellungskatalogen oder in anderer Weise – auf die Unterstützung 
durch den Sponsor lediglich hinweist. Dieser Hinweis kann unter Verwen-
dung des Namens, Emblems oder Logos des Sponsors erfolgen, er darf 
jedoch nicht in besonderer Weise hervorgehoben werden. 

6
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Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb liegt demgegenüber vor, wenn der 
Verein an den Werbemaßnahmen aktiv mitwirkt. Der wirtschaftliche Ge-
schäftsbetrieb ist Nicht-Zweckbetrieb. 

Praxistipp: Die Abgrenzung der steuerfreien Vermögensverwaltung 
von der steuerpflichtigen wirtschaftlichen Betätigung kann im Einzelfall 
schwierig sein. Es empfiehlt sich, etwaige Zweifelsfragen rechtzeitig mit 
dem Finanzamt zu klären.

6.2.4 Der – ertragsteuerfreie – Zweckbetrieb 

6.2.4.1 Allgemeines 

Eine Tätigkeit im Rahmen eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs ist 
grundsätzlich steuerpflichtig. Unter bestimmten Voraussetzungen kann 
sie jedoch ausnahmsweise von der Körperschaft- und Gewerbesteuer be-
freit sein. Dies ist der Fall, wenn sie ganz eng mit der steuerbegünstigten 
Tätigkeit als solcher verbunden ist und unmittelbar der Verwirklichung 
der steuerbegünstigten Zwecke dient, so dass ein sogenannter Zweck-
betrieb vorliegt.

Der Gesetzgeber hat die Voraussetzungen für einen Zweckbetrieb allge-
mein im § 65 der AO und für bestimmte spezielle Zweckbetriebe in den 
Tatbestandsmerkmalen der §§ 66, 67, 67a und 68 AO festgelegt. Hierzu 
im Einzelnen:

Ein Zweckbetrieb nach allgemeinen Grundsätzen liegt vor,  
wenn (§ 65 AO):

m er der unmittelbaren Verwirklichung der gemeinnützigen  
Satzungszwecke dient, 

m die wirtschaftliche Betätigung für die Zweckverwirklichung  
unentbehrlich ist und

m der Verein nicht mehr als unbedingt notwendig in Wettbewerb  
zu anderen Steuerpflichtigen tritt (Wettbewerbsklausel).

6
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6.2.4.2 Spezielle Zweckbetriebe

Ob die Voraussetzungen für einen Zweckbetrieb nach den allgemeinen 
Grundsätzen (§ 65 AO) vorliegen, ist im Einzelfall schwer zu beurteilen. Dies 
gilt besonders für die Wettbewerbsklausel. Deshalb hat der Gesetzgeber 
mit den §§ 66 bis 68 AO einen Katalog spezieller Zweckbetriebe festgelegt. 
Diese Regelungen gehen der allgemeinen Bestimmung des § 65 AO vor.

a) Zweckbetriebe nach §§ 66, 67, 68 AO sind u. a.

m Einrichtungen der Wohlfahrtspflege

m Krankenhäuser

m bestimmte sportliche Veranstaltungen

m Alten-, Altenwohn- und Pflegeheime, Erholungsheime,  
Mahlzeitendienste

m Kindergärten, Studentenheime, Schullandheime  
und Jugendherbergen

m Werkstätten für behinderte Menschen

Ertragsteuern; Differenzierung nach Tätigkeitsbereichen
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m von den zuständigen Behörden genehmigte Lotterien und  
Ausspielungen (Tombolen, Versteigerungen, Losverkauf ),  
wenn der Reinertrag unmittelbar und ausschließlich zur  
Förderung mildtätiger, kirchlicher oder gemeinnütziger  
Zwecke verwendet wird

m kulturelle Einrichtungen, z. B. Museen und Theater sowie  
kulturelle Veranstaltungen, z. B. Konzerte und Kunst- 
ausstellungen (wenn die Förderung der Kultur Satzungszweck  
des Vereins ist); nicht zum Zweckbetrieb gehört allerdings  
der Verkauf von Speisen und Getränken

m Volkshochschulen und ähnliche Bildungseinrichtungen

b) Sportliche Veranstaltungen (§ 67a AO)
Sportliche Veranstaltungen sind grundsätzlich (insgesamt) Zweckbe-
trieb, wenn die Einnahmen einschließlich Umsatzsteuer aus allen sport-
lichen Veranstaltungen 45.000 Euro im Jahr nicht übersteigen. Überstei-
gen die Einnahmen diese Grenze, liegt grundsätzlich (insgesamt) ein 
Nicht-Zweckbetrieb vor. Allerdings ist eine Option zur Nichtanwendung 
obiger Regelung möglich. Dann ist für jede einzelne Sportveranstaltung 
zu prüfen, ob sie als Zweckbetrieb oder steuerpflichtiger wirtschaftli-
cher Geschäftsbetrieb anzusehen ist. Dabei ist entscheidend, ob (auch) 
bezahlte Sportler an der jeweiligen Veranstaltung teilnehmen (Näheres 
hierzu nachstehend). 

Eine sportliche Veranstaltung liegt vor, wenn den Teilnehmern ermöglicht 
wird, Sport zu treiben. Die Veranstaltung muss dabei nicht unbedingt 
vom Verein selbst als Veranstalter durchgeführt werden. Zu den Einnah-
men aus sportlichen Veranstaltungen zählen Eintrittsgelder, Startgelder, 
Einnahmen aus Sportkursen und Sportlehrgängen, Ablösezahlungen.

Nicht zu den Einnahmen aus einer sportlichen Veranstaltung gehören 
solche aus dem Verkauf von Speisen und Getränken und aus Werbeleis-
tungen. Diese Tätigkeiten sind vielmehr gesondert als steuerpflichtige 
wirtschaftliche Geschäftsbetriebe (Nicht-Zweckbetriebe) zu behandeln.

Rechtsquelle: § 67a Abs. 1 AO

Ertragsteuern; Differenzierung nach Tätigkeitsbereichen
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Optionsmöglichkeit auf Nichtanwendung der 
Zweckbetriebsgrenze von 45.000 Euro

Bei sportlichen Veranstaltungen, bei denen die Zweckbetriebsgrenze 
von 45.000 Euro nicht überstiegen wird, unterstellt der Gesetzgeber, dass 
nur unbezahlte Sportler an den Veranstaltungen teilnehmen. Einer ent-
sprechenden Prüfung bedarf es nicht. Die sportlichen Veranstaltungen 
gelten dann insgesamt als Zweckbetrieb (siehe Seite 47).

Es besteht jedoch die Möglichkeit, auf die Anwendung der Zweckbe-
triebsgrenze des § 67a Abs. 1 AO zu verzichten. Diese Option besteht im 
Übrigen nicht nur bei Überschreiten, sondern auch bei Unterschreiten 
der Grenze. Wann ein Verzicht auf die Anwendung der 45.000 Euro-Gren-
ze sinnvoll ist, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Siehe hierzu 
die Übersicht im Anhang (dort unter Nr. 7). An die Entscheidung ist der 
Verein jedenfalls für fünf Jahre gebunden.  
                 Rechtsquelle: § 67a Abs. 2 AO

Wird auf die Anwendung der 45.000 Euro-Grenze des § 67a Abs. 1 AO 
verzichtet, ist für jede einzelne Sportveranstaltung zu prüfen, ob an ihr 
(auch) bezahlte Sportler teilnehmen. Ist dies der Fall, ist die Veranstaltung 
als steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (Nicht-Zweckbe-
trieb) zu behandeln. Bezahlte Sportler in diesem Sinne sind Sportler des 
entsprechenden Vereins, die für 

m ihre sportliche Betätigung oder

m die Vermarktung ihrer Person zu Werbezwecken von  
dem Verein oder auch Dritten (è Werbeverträge!)

Vergütungen oder andere Vorteile erhalten, die über eine Aufwands-
entschädigung hinausgehen (bei vereinseigenen Sportlern werden 
Zahlungen durch den Verein oder durch Dritte bis zu 400 Euro/Monat 
im Jahresdurchschnitt ohne weiteren Nachweis als Aufwandsentschä-
digung anerkannt). 

Gleiches gilt, wenn ein vereinsfremder Sportler für die Teilnahme an der 
Sportveranstaltung des Vereins durch den Verein oder einen Dritten eine 
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Vergütung erhält, die über eine Aufwandsentschädigung hinausgeht. 
Bei diesen ist jedoch der entstandene Aufwand nachzuweisen. D.h. jede 
Zahlung an einen vereinsfremden Sportler, die über eine Erstattung des 
tatsächlichen Aufwands hinausgeht, führt zum Verlust der Zweckbe-
triebseigenschaft der Veranstaltung.  

Rechtsquelle: § 67a Abs. 3 AO

Bei einer Entscheidung für eine Option ist bei jeder Veranstaltung für 
sich nach vorstehenden Grundsätzen zu prüfen, ob ein steuerpflichti-
ger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (Nicht-Zweckbetrieb) oder ein 
Zweckbetrieb vorliegt. Gegebenenfalls sind so die jeweiligen sportli-
chen Veranstaltungen des Vereins innerhalb eines Jahres unterschied-
lich zu beurteilen.

Die Option zur Nichtanwendung der Zweckbetriebsgrenze wird oftmals 
von größeren Sportvereinen wahrgenommen, an den vorwiegend unbe-
zahlte Sportler mitwirken. Die Steuerpflicht erstreckt sich dann nur auf 
solche sportliche Veranstaltungen, an denen (auch) bezahlte Sportler 
teilnehmen. Diejenigen Veranstaltungen, an denen nur unbezahlte 
Sportler teilnehmen, bleiben hingegen auch bei Überschreiten der 
45.000 Euro-Grenze des § 67a Abs. 1 AO steuerbegünstigter Zweckbetrieb.

Die Frage, in welcher Weise von der Optionsmöglichkeit Gebrauch ge-
macht wird, hängt im Übrigen nicht nur davon ab, ob mit den sportlichen 
Veranstaltungen Gewinne erzielt werden, die möglicherweise zu einer 
Steuerbelastung führen könnten. 

Auch im Fall von Verlusten ist zu prüfen, ob von der Option Gebrauch 
gemacht wird: Auf der einen Seite könnten Verluste, die in einem steu-
erpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (Nicht-Zweckbetrieb) 
„sportliche Veranstaltungen“ entstehen, mit Gewinnen aus anderen 
Nicht-Zweckbetrieben – z. B. aus einer Vereinsgaststätte oder aus Werbe-
verträgen – steuermindernd verrechnet werden. 

Auf der anderen Seite könnten Verluste aus einem steuerpflichtigen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb (Nicht-Zweckbetrieb) unter Mittelverwen-
dungsgesichtspunkten auch die Gemeinnützigkeit als solche gefährden. 
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6.3 Ertragsbesteuerung aller wirtschaftlichen 
 Geschäftsbetriebe (Nicht-Zweckbetriebe)  

als ein einheitlicher steuerpflichtiger 
 wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 

Die Überschüsse aus einem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieb (Nicht-Zweckbetrieb) unterliegen, wie bei nicht gemeinnützigen 
Vereinen und sonstigen Körperschaften, grundsätzlich der Körperschaft-
steuer. Dies gebietet der Grundsatz der Wettbewerbsgleichheit. Alle 
steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe eines Vereins, die 
keine Zweckbetriebe sind, bilden gemeinsam einen (zusammengefass-
ten) steuerpflichtigen Geschäftsbetrieb. Bei diesem ist dann zu prüfen, 
ob die jährliche Besteuerungsgrenze von 35.000 Euro überschritten ist 
(siehe nachfolgende Tz. 6.3.1).

Rechtsquelle: § 64 Abs. 2 AO

Steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe sind beispielsweise:
m Sportliche Veranstaltungen (wenn sie nicht als Zweckbetrieb  
 zu behandeln sind);
m Verkauf von Speisen und Getränken;
m Gesellige Veranstaltungen, für die Eintrittsgeld erhoben wird.  
 Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Teilnehmer Vereins- 
 mitglieder oder Nichtmitglieder sind; 
m Stundenweise Vermietung von Sportanlagen und Sportgeräten  
 an Nichtmitglieder;
m Vereinsgaststätten, Erfrischungshallen usw. in Vereinsregie; 
m Verkauf von Sportartikeln; 
m Werbung, die der Verein selbst gestaltet, in Vereinszeitschriften,   
 Programmheften, auf dem Sportplatz. Trikotwerbung ist in  
 jedem Fall Nicht-Zweckbetrieb, auch soweit sie im Zusammen- 
 hang mit der steuerbegünstigten Tätigkeit stattfindet;
m Sammlung und Verwertung von Altmaterialien zur Mittelbeschaffung;
m Veranstaltung von Basaren, Flohmärkten und Straßenfesten.
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6.3.1 Besteuerungsgrenze und Freibeträge; 
 Beispielsfälle zur steuerlichen Behandlung

Aus Vereinfachungsgründen hat der Gesetzgeber für gemeinnützige Ver-
eine eine Besteuerungsgrenze von 35.000 Euro bestimmt. Danach wird 
ein gemeinnütziger Verein – unabhängig von der Höhe der Erträge – 
dann nicht zur Körperschaftsteuer herangezogen, wenn die Bruttoein-
nahmen (das sind die Einnahmen einschließlich Umsatzsteuer) aller steu-
erpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe insgesamt 35.000 Euro 
im Jahr nicht übersteigen. Bei der Besteuerungsgrenze handelt es sich 
jedoch nicht um einen Freibetrag, sondern lediglich um eine sogenannte 
Freigrenze: Bei Überschreiten der Besteuerungsgrenze unterliegen die 
Einnahmen deshalb im vollen Umfang der Besteuerung. 
                        Rechtsquelle: § 64 Abs. 3 AO

Bei Überschreiten der Besteuerungsgrenze von 35.000 Euro unterliegt der 
gemeinnützige Verein mit dem Überschuss bzw. Gewinn unbeschränkt 
der Körperschaftsteuer bzw. der Gewerbesteuer. Dabei ist jedoch jeweils 
noch der Freibetrag von 5.000 Euro bei der Ermittlung des körperschaft-
steuerlichen zu versteuernden Einkommens bzw. des gewerbesteuerli-
chen Gewerbeertrags abzuziehen (vorstehende Tz. 6.1.2).

Die 35.000 Euro-Besteuerungsgrenze bezieht sich nur auf die Einnah-
men aus Nicht-Zweckbetrieben. Von vornherein steuerfreie Einnah-
men der übrigen Tätigkeitsbereiche bleiben unberücksichtigt. 
Beispiel 1: Ein gemeinnütziger Sportverein erzielt im Jahr 2014  

folgende Bruttoeinnahmen: 
- aus Beiträgen  25.000 Euro 
- aus sportlichen Veranstaltungen 
 (ohne bezahlte Sportler => Zweckbetrieb)  15.000 Euro 
- aus Verkauf von Speisen und Getränken während 
 der sportlichen Veranstaltungen  10.000 Euro 
- aus der selbstbewirtschafteten Vereinsgaststätte     15.000 Euro 
- aus der Bandenwerbung         2.500 Euro 
- aus dem Vereinsfest               2.500 Euro 
- aus Bank- und Sparguthaben  500 Euro
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Steuerliche Behandlung/Lösung 
Der Verein wird nicht zur Körperschaftsteuer herangezogen. Die Brutto-
einnahmen aus den steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrie-
ben (Nicht-Zweckbetrieben) betragen 30.000 Euro (nämlich: Verkauf von 
Speisen und Getränken 10.000 Euro + Vereinsgaststätte 15.000 Euro + 
Bandenwerbung 2.500 Euro + Vereinsfest 2.500 Euro). Sie übersteigen also 
nicht 35.000 Euro. Alle übrigen Einnahmen fallen in die steuerfreien Berei-
che und zählen für die Besteuerungsgrenze nicht mit (nämlich: Beiträge 
25.000 Euro – ideeller Bereich –, Zinseinnahmen 500 Euro – Vermögens-
verwaltung –, Einnahmen der sportlichen Veranstaltungen 15.000 Euro 
– Zweckbetriebe).
Beispiel 2: 
Ein gemeinnütziger Karnevalsverein hat im Jahr 2014 für seine steuerpflich-
tigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe, deren Bruttoeinnahmen insge-
samt mehr als 35.000 Euro betragen, folgende Gewinne/Verluste ermittelt: 
Verkauf von Speisen und Getränken bei Sitzungen  +  7.000,00 Euro 
Werbung im Rahmen des Karnevalsumzugs  +  14.500,00 Euro 
Maskenbälle und Tanzveranstaltungen  –  6.500,00 Euro 

Steuerliche Behandlung 
Einkommen   15.000,00 Euro 
Freibetrag  –  5.000,00 Euro 
zu versteuerndes Einkommen   10.000,00 Euro 
 
Körperschaftsteuer 2014      x 15 %   1.500,00 Euro
Solidaritätszuschlag 2014  x 5,5 %            82,50 Euro

6.3.2 Ermittlung des steuerlichen Gewinns und Verlusts 

6.3.2.1 Abziehbare Aufwendungen

Bei Ermittlung des Gewinns aus einem steuerpflichtigen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb sind nur die Kosten abziehbar, die unmittelbar auf-
grund der Tätigkeit entstanden sind. Zudem sind auch die Gemeinkosten 
anteilig abziehbar.
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Die Anschaffungskosten von Wirtschaftsgütern, die eine längere Nutzungs-
dauer als ein Jahr haben, sind über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungs-
dauer abzuschreiben. Es ist jedoch zu prüfen, in welchen Tätigkeitsberei-
chen des Vereins die Wirtschaftsgüter genutzt werden. Gegebenenfalls hat 
eine Aufteilung der Abschreibung nach objektiven Kriterien zu erfolgen.

Fiktive Kosten, wie die unentgeltliche Tätigkeit von Vereinsmitgliedern, 
sind nicht abziehbar, da tatsächlich keine Aufwendungen entstanden sind.
 
6.3.2.2 Mittelverwendungsproblematik bei Verlusten im  
  wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (Nicht-Zweck- 
 betrieb) oder in der Vermögensverwaltung

Alle steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe eines Vereins 
bilden gemeinsam einen einheitlichen steuerpflichtigen Geschäftsbetrieb. 
Etwaige Verluste, die in diesem zusammengefassten steuerpflichtigen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb entstehen, dürfen grundsätzlich nicht 
mit Mitteln aus dem steuerbegünstigten Bereich ausgeglichen werden, da 
diese Mittel nur für gemeinnützige Zwecke verwendet werden dürfen. 

Das hat zur Folge, dass Verluste aus einer wirtschaftlichen Tätigkeit zwar 
mit Gewinnen einer anderen wirtschaftlichen Tätigkeit verrechnet wer-
den können (= Verlustverrechnung innerhalb des zusammengefassten 
steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs). Zu beachten ist je-
doch, dass bei wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben, die dauerhaft Verlus-
te erzielen, eine Mittelfehlverwendung vorliegt und die Steuerbegünsti-
gung damit insgesamt gefährdet werden kann. Zur Mittelverwendung 
siehe auch Tz. 4.2.2.

6.3.2.3 Buchführungspflicht, E-Bilanz, 
 Einnahmeüberschussrechnung 

Vereine können nach § 238 des Handelsgesetzbuchs (HGB) zur kaufmän-
nischen Buchführung verpflichtet sein. Diese Verpflichtung gilt dann 
auch für steuerliche Zwecke (§ 140 AO). Unabhängig davon können Ver-
eine, deren Jahresumsatz aus gewerblichen, steuerpflichtigen wirtschaft-
lichen Geschäftsbetrieben mehr als 600.000 Euro beträgt oder deren 
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Jahresgewinn hieraus 60.000 Euro übersteigt, aber auch nach § 141 AO 
zur steuerlichen Buchführung verpflichtet sein. In diesem Fall fordert das 
Finanzamt den Verein zur Buchführung auf. Buchführung in vorstehen-
dem Sinne bedeutet jeweils eine Gewinnermittlung durch Bilanzierung 
(Betriebsvermögensvergleich). Für Wirtschaftsjahre ab dem 1. Januar 
2015 sind Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen elektronisch an 
das Finanzamt zu übermitteln (E-Bilanz). Falls – was für die weitaus meis-
ten Vereine zutreffen dürfte – keine Verpflichtung zur Buchführung bzw. 
Bilanzierung besteht, haben sie für steuerliche Zwecke eine Einnahme-
überschussrechnung nach § 4 Abs. 3 EStG durchzuführen. 

   
7.1 Umsatzsteuer

7.1.1 Überblick 

Die Umsatzsteuer wirkt sich für einen Verein unterschiedlich aus, je nach-
dem, ob er als Verbraucher oder als Unternehmer betroffen ist. 
Wirtschaftlich wird die Umsatzsteuer vom Verbraucher getragen. Er-
wirbt ein Verein beispielsweise Sportgeräte oder Büromaterial für seine 
Geschäftsstelle bzw. lässt er die Mitgliederkartei von einem Serviceun-
ternehmen verwalten, zahlt er im Preis auch die Umsatzsteuer. Der Ver-
brauch des Vereins an Gütern und Dienstleistungen wird also – wie allge-
mein der private Verbrauch – mit Umsatzsteuer belastet. 

Soweit der Verein als Unternehmer tätig wird, muss er seinen Kunden 
und Abnehmern für die Lieferung von Gütern und das Erbringen von 
Dienstleistungen Umsatzsteuer in Rechnung stellen und an das Finanz-
amt abführen. Insoweit wird er jedoch von der ihm von anderen Unter-
nehmen in Rechnung gestellten Umsatzsteuer wieder entlastet, indem er 
diese als Vorsteuer von der abzuführenden Umsatzsteuer abziehen kann; 
daher die Bezeichnung der Umsatzsteuer auch als „Mehrwertsteuer“.

7
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Der Unternehmer steht dafür gerade, dass die Erhebung der Umsatz-
steuer funktioniert.

Unternehmer haben bei der Erhebung der Umsatzsteuer umfangreiche 
Pflichten zu erfüllen. Sie müssen Aufzeichnungen führen, ihren Kun-
den und Abnehmern die Umsatzsteuer in Rechnung stellen, die ihnen 
in Rechnung gestellte Umsatzsteuer (Vorsteuer) ermitteln, den Saldo 
zwischen Umsatzsteuer und Vorsteuer an das Finanzamt abführen, dem 
Finanzamt Anmeldungen und Erklärungen abgeben. 

Solange alles glatt läuft, ist die Verpflichtung zur Erhebung der Umsatz-
steuer für die Unternehmer zwar „lästig“, die Unternehmer sind aber 
durch die Umsatzsteuer selbst wirtschaftlich nicht belastet („durchlau-
fender Posten“). Dies kann sich ändern, wenn etwas schief geht. Dann 
werden die Unternehmer unter Umständen Jahre später mit Nachforde-
rungen der Umsatzsteuer durch das Finanzamt konfrontiert, die sie nicht 
mehr auf die Kunden abwälzen können. 

Gerade gemeinnützige Vereine tun gut daran, sich um die ordnungs-
gemäße Erledigung ihrer Pflichten als Unternehmer zu kümmern.

Für die Masse der kleineren Vereine stellt sich die Sache zum Glück 
nicht so dramatisch dar. Als sog. „Kleinunternehmer“ sind sie von 
der Verpflichtung, den Kunden Umsatzsteuer in Rechnung zu stellen, 
freigestellt, dürfen aber auch nicht die ihnen in Rechnung gestellte 
Umsatzsteuer als Vorsteuer in Abzug bringen. Praktisch werden Klein-
unternehmer dadurch auch im unternehmerischen Bereich wie private 
Verbraucher behandelt. 
Für gemeinnützige Vereine hat der Gesetzgeber eine besondere Steu-
erbegünstigung geschaffen: Umsätze außerhalb von steuerpflichtigen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben (Nicht-Zweckbetrieben) unterlie-
gen nur dem ermäßigten Steuersatz. Dies verbilligt die Leistungen 
gemeinnütziger Vereine für ihre Kunden. 
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7.1.2 Verein als Unternehmer
 
Wann ist ein gemeinnütziger Verein Unternehmer? Diese Frage ist für die 
vier Tätigkeitsbereiche: Ideeller Bereich, bloße Vermögensverwaltung, 
Zweckbetriebe, Nicht-Zweckbetriebe, unterschiedlich zu beantworten. 

Im ideellen Bereich entfaltet der Verein keine wirtschaftliche Tätigkeit 
zur Erzielung von Einnahmen, deshalb ist er nicht unternehmerisch tätig. 
Anschaffungen für den ideellen Bereich (Beispiel: Erwerb von Sportge-
räten oder von Büromaterial für die Geschäftsstelle) gelten als privater 
Verbrauch; der Verein wird wirtschaftlich durch die im Preis enthaltene 
Umsatzsteuer belastet. In den anderen Tätigkeitsbereichen: Vermögens-
verwaltung, Zweckbetriebe, Nicht-Zweckbetriebe kann der Verein grund-
sätzlich unternehmerisch tätig sein, wenn er nachhaltig zur Erzielung von 
Einnahmen tätig wird. Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Verein die 
Absicht hat, durch die Tätigkeit auch Gewinne zu erzielen oder ob er nur 
gegenüber seinen Mitgliedern tätig wird. 

Die Gemeinnützigkeit hat auf die Unternehmereigenschaft grundsätzlich 
keinen Einfluss. Werden gemeinnützige Vereine unternehmerisch tätig, 
sind sie umsatzsteuerlich anderen Unternehmern gleichgestellt. Der 
Umsatzsteuer unterliegen alle Umsätze des Vereins, unabhängig davon, 
ob sie im Bereich der bloßen Vermögensverwaltung, in einem Zweckbe-
trieb oder in einem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 
(Nicht-Zweckbetrieb) anfallen. Die für die Körperschaftsteuer und Ge-
werbesteuer geltende Besteuerungsgrenze von 35.000 Euro nach § 64 
Abs. 3 AO hat für die Umsatzsteuer keine Bedeutung. 

Beispiele für unternehmerische Tätigkeit: 
m Sportliche und kulturelle Veranstaltungen
m Verkauf von Abzeichen, Festschriften und Vereinszeitungen 
m Werbung in Druckschriften des Vereins, andere Werbetätigkeiten 
m Überlassung des Rechts am Vereinsnamen zu Werbezwecken  

oder zur Imagepflege 
m Ablösung von Sportlern gegen Ablösezahlungen 
m Verkauf von Speisen und Getränken bei Veranstaltungen 
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m Vermietung und Verpachtung von technischen Einrichtungen,  
Anlagen oder Einrichtungsgegenständen 

m Vermietung von Fahrzeugstellflächen, etwa Park- 
 oder Bootsliegeplätzen. 

Für die Frage des Umfangs der unternehmerischen Tätigkeit eines Ver-
eins ist ein besonderes Augenmerk auf die Mitgliedsbeiträge zu legen. 
Echte Mitgliedsbeiträge unterliegen ebenso wenig der Umsatzsteuer wie 
Spenden oder Zuschüsse, die der Verein zur Verwirklichung seiner Sat-
zungszwecke erhält. Nimmt der Verein in Erfüllung seiner satzungsmäßi-
gen Zwecke die Gesamtbelange seiner Mitglieder wahr, unterliegen die 
dafür eingesetzten Mitgliedsbeiträge nicht der Umsatzsteuer. 

Davon abzugrenzen ist der Fall, dass der Verein einem Mitglied neben dem 
Mitgliedsbeitrag für Sonderleistungen ein besonderes Entgelt berechnet 
(z. B. für die stundenweise Überlassung von Tennisplätzen). Erbringt der 
Verein solche Sonderleistungen, ohne ein besonderes Entgelt dafür zu ver-
langen, wird die Sache nicht anders beurteilt. Dann geht man für die Um-
satzsteuer davon aus, dass für die Sonderleistungen des Vereins tatsächlich 
mit dem Mitgliedsbeitrag ein besonderes Entgelt gezahlt wird (unechter 
Mitgliedsbeitrag). Unechte Mitgliedsbeiträge sind zu versteuern. 
 

Empfehlung: Die Vereine, die Mitgliedern gegenüber Sonderleistungen 
erbringen, sollten möglichst mit dem Finanzamt über die Beurteilung von 
Mitgliedsbeiträgen reden und sich unter Umständen vorab über die Auf-
teilung in einen echten und unechten Mitgliedsbeitrag verständigen. 

Hilfsgeschäfte, die der Betrieb des nicht unternehmerischen Bereichs 
mit sich bringt, sind nicht als Geschäfte eines Unternehmers zu behan-
deln und damit nicht der Umsatzsteuer zu unterwerfen. Zu den Hilfsge-
schäften gehört z. B. die Veräußerung von Gegenständen, die im nicht 
unternehmerischen Bereich eingesetzt waren (Verkauf von gebrauchten 
Kraftfahrzeugen, Einrichtungsgegenständen). 
Als entgeltliche Umsätze gelten auch „unentgeltliche Wertabgaben“ 
(Eigenverbrauch). Sie sind den Lieferungen und sonstigen Leistungen 
des Vereins im umsatzsteuerpflichtigen wirtschaftlichen Bereich, d. h. 
im steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb und im umsatz-
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steuerpflichtigen Zweckbetrieb, oder im umsatzsteuerpflichtigen Ver-
mögensverwaltungsbereich gleichgestellt. Sie unterliegen demzufolge 
ebenfalls der Umsatzsteuer. Hierzu zählen:
m die Entnahme von Wirtschaftsgütern aus dem unternehmerischen 

Bereich des Vereins für Zwecke, die außerhalb des unternehmeri-
schen Bereichs liegen,

m die unentgeltliche Zuwendung aus unternehmerischen Gründen 
 (z. B. Werbung für den unternehmerischen Bereich), soweit es sich 

nicht um Geschenke (bis 35 Euro pro Person – Nettobetrag ohne 
Umsatzsteuer) von geringem Wert handelt oder

m die unentgeltliche Zuwendung von Gegenständen an die Arbeit- 
nehmer des Vereins, soweit es sich nicht um Aufmerksamkeiten  
(bis 60 Euro pro Arbeitnehmer) handelt.

Gleiches gilt, sofern der Verein unentgeltliche sonstige Leistungen für 
Zwecke außerhalb des wirtschaftlichen Bereichs oder gegenüber seinen 
Arbeitnehmern erbringt.

Beispiele:
- Der angestellte Hausmeister eines Sportvereins erhält den gebrauch-

ten Plasma-Fernseher aus der vereinseigenen Gaststätte im Wert von 
400 Euro. Es liegt eine der Umsatzsteuer unterliegende unentgeltliche 
Wertabgabe vor.

- Mitglieder eines Kleintierzüchtervereins helfen nach einem Zeitplan wäh-
rend des ganzen Jahres in der vereinseigenen Gaststätte. Die Mitglieder 
sind Arbeitnehmer des Vereins. Zum Jahresabschluss bedankt sich der 
Verein mit einem unentgeltlichen Essen bei diesen Mitgliedern. Der Ver-
zehr von Speisen und Getränken bis zu einem Betrag von 60 Euro pro Ar-
beitnehmer ist keine steuerpflichtige unentgeltliche Wertabgabe, da es 
sich um Aufmerksamkeiten handelt.

- Präsente eines Gesangvereins an Mitglieder, z. B. aus Anlass eines per-
sönlichen Jubiläums oder Ereignisses, sind dem ideellen und nicht dem 
unternehmerischen Bereich zuzurechnen. Deshalb liegt keine unentgelt-
liche Wertabgabe vor.

Besondere Bestimmungen gelten beim Erwerb von Waren aus den übri-
gen EU-Mitgliedstaaten. 

Andere Steuerarten
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7.1.3 Rechnungsausstellung 

Der Verein ist als Unternehmer zur Rechnungsausstellung verpflichtet, 
wenn er einen Umsatz 
m an einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen oder 

m an eine juristische Person (auch Nichtunternehmer) ausführt.

Dies gilt unabhängig davon, ob der Umsatz steuerfrei oder steuerpflich-
tig ist. Der Verein muss als Unternehmer ein Doppel der Rechnung (so-
wie alle erhaltenen Rechnungen) zehn Jahre aufbewahren. Besondere 
Regelungen zur Rechnungsausstellung und -aufbewahrung sieht das 
Umsatzsteuergesetz für steuerpflichtige Werkleistungen oder sonstige 
Leistungen im Zusammenhang mit einem Grundstück vor. 

Eine Rechnung muss die in § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 – 10 UStG genannten 
Pflichtangaben enthalten: 
m den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des  

leistenden Unternehmers (Verein) und des Leistungsempfängers, 
m die dem Verein als leistenden Unternehmer vom Finanzamt erteilte 

Steuernummer oder die ihm vom Bundeszentralamt für Steuern 
 erteilte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, 
m das Ausstellungsdatum, 
m eine fortlaufende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen, 

die zur Identifizierung der Rechnung vom Verein als Rechnungsaus-
steller einmalig vergeben wird (Rechnungsnummer), 

m die Menge und die Art (handelsübliche Bezeichnung) der gelieferten 
Gegenstände oder den Umfang und die Art der sonstigen Leistung, 

m den Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung oder der Verein-
nahmung des Entgelts oder eines Teils des Entgelts bei Anzahlungen 
auf noch nicht ausgeführte Leistungen, sofern dieser Zeitpunkt feststeht 
und nicht mit dem Ausstellungsdatum der Rechnung identisch ist, 

m das nach Steuersätzen und einzelnen Steuerbefreiungen aufge-
schlüsselte Entgelt für die Lieferung oder sonstige Leistung sowie 
jede im Voraus vereinbarte Minderung des Entgelts, sofern sie nicht 
bereits im Entgelt berücksichtigt ist,  

Andere Steuerarten
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m den anzuwendenden Steuersatz oder im Fall einer Steuerbefreiung 
einen Hinweis darauf, dass für die Lieferung oder sonstige Leistung 
eine Steuerbefreiung gilt, 

m den Hinweis zur Aufbewahrungspflicht des Leistungsempfängers  
in bestimmten Fällen (§ 14b Abs. 1 Satz 5 UStG),

m die Angabe „Gutschrift“, wenn die Ausstellung der Rechnung  
durch den Leistungsempfänger oder einen von ihm beauftragten 
Dritten erfolgt.

Für sog. Kleinbetragsrechnungen, deren Gesamtbetrag 150 Euro nicht 
übersteigt, gelten nach § 33 Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung 
(UStDV) gewisse Erleichterungen. Es genügt, wenn der Name und die An-
schrift des Vereins, das Datum, der Umfang der Lieferung oder Leistung 
sowie der Rechnungsbetrag in einer Summe und die Umsatzsteuer sowie 
der anzuwendende Steuersatz enthalten sind. 

Ist ein Verein Unternehmer, muss er der Ausstellung von Rechnungen 
die nötige Aufmerksamkeit widmen. Dies gilt insbesondere bei steu-
erpflichtigen Umsätzen an andere Unternehmer. Der Geschäftspart-
ner kann nur dann den Vorsteuerabzug vornehmen, wenn er eine 

ordnungsgemäße Rechnung erhalten hat.                Rechtsquelle: § 14 UStG

7.1.4 Umsatzsteuersätze 

Wird ein Verein umsatzsteuerpflichtig, dann muss er bei der Versteue-
rung seiner Umsätze zwischen dem Regelsteuersatz von 19 Prozent und 
dem ermäßigten Steuersatz von 7 Prozent unterscheiden.

Regelsteuersatz von 19 Prozent
Der Besteuerung mit 19 Prozent unterliegen die Einnahmen aus der nicht 
begünstigten wirtschaftlichen Geschäftstätigkeit, den steuerpflichtigen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben. In Betracht kommen hier z. B. Ein-
nahmen aus dem Gaststättenbetrieb, geselligen Veranstaltungen, dem 
Verkauf von Speisen und Getränken als sog. Restaurationsleistungen, der 
Werbetätigkeit, der Vermietung von Kegelbahnen, sportlichen Veranstal-
tungen unter Einsatz bezahlter Sportler, Basaren, Flohmärkten und Alt-
materialsammlungen.
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Ermäßigter Steuersatz von 7 Prozent 

Umsätze, die ein gemeinnütziger Verein im Rahmen der bloßen Vermö-
gensverwaltung oder eines Zweckbetriebs ausführt, unterliegen dem er-
mäßigten Steuersatz von 7 Prozent. Hierzu zählen z. B. die Eintrittsgelder 
von kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen, die Erlöse von geneh-
migten Lotterien und Tombolas, die von der Lotteriesteuer befreit sind, 
und die Einnahmen aus dem Verkauf von Fest- und Vereinszeitschriften.  

Wenn ein Zweckbetrieb allerdings in erster Linie der Erzielung zusätzli-
cher Einnahmen dient und damit in Wettbewerb zu nicht begünstigten 
Unternehmen tritt, ist der Regelsteuersatz von 19 Prozent auf diese Um-
sätze anzuwenden. Unter Wettbewerb ist das Streben mehrerer vonein-
ander unabhängiger Unternehmer zu verstehen, die auf einem gemein-
samen Markt mit Geschäftsabschlüssen um Kunden konkurrieren, wobei 
vor allem die Werbung sowie die Waren- und Preisgestaltung eine Rolle 
spielt. Wettbewerbsverzerrungen sind dann gegeben, wenn eine Un-
gleichmäßigkeit der Wettbewerbsbedingungen herrscht.

Dem ermäßigten Steuersatz unterliegen auch die steuerpflichtigen Um-
sätze des Vermögensverwaltungsbereichs, z. B. die Umsätze aus der Ver-
pachtung von Werberechten und bei umsatzsteuerpflichtiger Verpach-
tung von Gaststätten.
         Rechtsquelle: § 12 UStG

7.1.5 Schuldner der Umsatzsteuer (§§ 13a, 13b UStG)

Schuldner der Umsatzsteuer ist grundsätzlich der leistende Unterneh-
mer. Führt der Verein umsatzsteuerpflichtige Umsätze aus, schuldet er 
für diese die Umsatzsteuer gegenüber dem Finanzamt.

Erhält der Verein jedoch von einem im Ausland ansässigen Unterneh-
mer im Inland umsatzsteuerpflichtige Werklieferungen oder sonstige 
Leistungen, schuldet nicht der leistende (ausländische) Unternehmer, 
sondern der Verein als (inländischer) Leistungsempfänger die darauf 
entfallende Umsatzsteuer (sog. Steuerschuldnerschaft des Leistungs-
empfängers – § 13b UStG). 
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Beispiel: Ein Sportverein veranstaltet jedes Jahr ein Volksfest. Für eine 
Abendveranstaltung hat der Verein eine österreichische Musikkapelle 
verpflichtet. Für die im Inland erbrachte musikalische Darbietung schul-
det der Verein als Leistungsempfänger die Umsatzsteuer. Die Kapelle 
muss ihre Vergütung deshalb netto in Rechnung stellen. Diese Umsatz-
steuerschuld besteht selbst dann, wenn die Kleinunternehmerregelung 
bei dem Verein greift.

Rechtsquellen: § 13a und § 13b UStG 

7.1.6 Berechnung der Umsatzsteuer 

Bei der Berechnung der Umsatzsteuer ist von der Summe der steuer-
pflichtigen Entgelte für Lieferungen und Leistungen (Entgelt = Preis 
ohne Umsatzsteuer) auszugehen, die der Verein im Besteuerungszeit-
raum (Monat, Quartal, Kalenderjahr) erhalten hat. 

Wird die Umsatzsteuer in einer Rechnung nicht offen ausgewiesen, z. B. 
auf einer Eintrittskarte für eine Veranstaltung, ist sie aus dem Preis her- 
auszurechnen. Von der aus diesen Umsätzen errechneten Steuer sind 
dann die abziehbaren Vorsteuerbeträge (vgl. Tz. 7.1.7) abzuziehen.

Die Steuer zur Umsatzsteuer-Voranmeldung (Vorauszahlung) ist am 
zehnten Tag nach Ablauf des Voranmeldungszeitraums ohne weitere 
Zahlungsaufforderung fällig. Ein Bescheid zur Umsatzsteuer-Voranmel-
dung wird generell nicht erteilt. Die zu zahlenden Beträge sind selbst zu 
berechnen. Um keine Zahlung zu versäumen, bietet sich das Lastschrift- 
einzugsverfahren an. Bei Umsatzsteuer-Jahreserklärungen ist die zu ent-
richtende Steuer einen Monat nach Abgabe der Steuererklärung fällig. 

Für die Steuerberechnung ist die im Preis enthaltene Umsatzsteuer 
herauszurechnen.
Die Umsatzsteuer beträgt 15,97 Prozent der Brutto-Einnahmen, wenn 
der Regelsteuersatz von 19 Prozent anzuwenden ist, und 6,54 Prozent 
der Brutto-Einnahmen, wenn der ermäßigte Steuersatz von 7 Prozent 
anzuwenden ist.

Andere Steuerarten
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Beispiel: Ein gemeinnütziger Sportverein erzielt u.a. die folgenden Umsätze:

a) Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten  
zu sportlichen Veranstaltungen (Zweckbetrieb;  
ermäßigter Steuersatz 7 %):  2.000,00 Euro

 Die Umsatzsteuer beträgt (6,54 % von 2.000 Euro)  =     130,84 Euro

b) Einnahmen aus dem Verkauf von Getränken in der 
selbstbetriebenen Vereinsgaststätte (Nicht-Zweckbetrieb;  
Regelsteuersatz von 19 %): 1.000,00 Euro

 Die Umsatzsteuer beträgt (15,97 % von 1.000 Euro)             =     159,70 Euro

7.1.7 Vorsteuer 

Von der Umsatzsteuer kann der Verein die ihm von anderen Unterneh-
mern in Rechnung gestellte Umsatzsteuer (Vorsteuer) abziehen. Dabei 
ist auf den gesonderten Ausweis des Umsatzsteuerbetrags in der Rech-
nung zu achten. Jeder Unternehmer ist auf Verlangen verpflichtet, die 
Umsatzsteuer gesondert in der Rechnung auszuweisen. Bei Rechnun-
gen bis 150 Euro ist ein gesonderter Ausweis des Umsatzsteuerbetrags 
nicht erforderlich (wohl aber die Angabe des Steuersatzes). Aus diesen 
Rechnungen kann die Vorsteuer herausgerechnet werden. 

Grundsatz: Die von anderen Unternehmern in Rechnung gestellte 
Umsatzsteuer kann als Vorsteuer von der Umsatzsteuer abgezogen 
werden.

Der Vorsteuerabzug gilt nur für Lieferungen und Leistungen für den 
unternehmerischen Bereich des Vereins. Bei Lieferungen oder sonstige 
Leistungen für den ideellen, nichtunternehmerischen Bereich (z. B. Sport-
geräte oder Büromaterial für die Geschäftsstelle), ist der Verein Endver-
braucher und wird durch die Umsatzsteuer wirtschaftlich belastet. 

     Rechtsquelle: § 15 UStG

Andere Steuerarten

7



64

Steuertipps für Vereine

7.1.8 Durchschnittssatz für abziehbare Vorsteuern 

Für kleinere steuerbegünstigte Vereine wird die Ermittlung der abziehba-
ren Vorsteuerbeträge wesentlich vereinfacht. Steuerbegünstigte Vereine, 
deren umsatzsteuerpflichtiger Vorjahresumsatz (Netto-Einnahmen) 
35.000 Euro nicht überschritten hat, können ihre abziehbaren Vorsteuern 
statt im Einzelnachweis nach einem Durchschnittssatz berechnen. Der 
Durchschnittssatz beträgt 7 Prozent der steuerpflichtigen Umsätze. Ein 
weiterer Vorsteuerabzug ist ausgeschlossen. 

Vereinfachter Vorsteuerabzug: Kleinere steuerbegünstigte Vereine können 
ihre abziehbaren Vorsteuern mit einem Durchschnittssatz von 7 Prozent 
berechnen. Dadurch entfällt der Einzelnachweis.

Will der steuerbegünstigte Verein die vereinfachte Ermittlung der abzieh-
baren Vorsteuerbeträge vornehmen, muss er dem Finanzamt spätestens 
bis zum zehnten Tage nach Ablauf des ersten Voranmeldungszeitraums 
eine Erklärung einreichen. Ist der Verein von der Verpflichtung zur Abga-
be von Umsatzsteuer-Voranmeldungen befreit, ist die Erklärung bis zum 
10. April des Kalenderjahres abzugeben, für das der Durchschnittssatz 
gelten soll. 

Die Erklärung bindet den Verein mindestens für fünf Jahre. Sie kann nur 
mit Wirkung vom Beginn eines Kalenderjahres an widerrufen werden. 
Der Widerruf ist spätestens bis zum zehnten Tag nach Ablauf des ersten 
Voranmeldungszeitraums dieses Kalenderjahres zu erklären. Eine erneu-
te Anwendung des Durchschnittssatzes ist frühestens nach Ablauf von 
fünf Kalenderjahren zulässig. 

Beispiel: 
Steuerpflichtige Umsätze 2008  25.000 Euro
Steuerpflichtige Umsätze 2009  20.000 Euro
Umsatzsteuer (19 % von 20.000 Euro)  3.800 Euro 
abzüglich Vorsteuern (7 % von 20.000 Euro)                                – 1.400 Euro
zu entrichtende Umsatzsteuer für 2009                                      = 2.400 Euro

Andere Steuerarten
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7.1.9 Steuerbefreiungen 

Ist der Verein schon als gemeinnützig anerkannt bzw. verfolgt der Ver-
ein gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke, ergibt sich daraus 
keine Steuerbefreiung für die Umsatzsteuer. Die Steuerbefreiung für die 
Umsatzsteuer ergibt sich aus § 4 UStG. Die Steuerbefreiungen sind mit 
wenigen Ausnahmen (Option zur Steuerpflicht nach § 9 UStG) grundsätz-
lich nicht als Wahlrecht ausgestaltet. 

Die für gemeinnützige Vereine vorwiegend in Betracht kommenden 
Steuerbefreiungen schließen regelmäßig den Vorsteuerabzug aus. Die-
se Steuerbefreiung (der Ausgangsumsätze) hat deshalb eine gewichtige 
‘Kehrseite’: Der Verein kann die ihm von anderen Unternehmern in Rech-
nung gestellte Umsatzsteuer für die korrespondierenden Eingangsum-
sätze nicht als Vorsteuer abziehen. Wegen des Ausschlusses vom Vorsteu-
erabzug können Steuerbefreiungen von der Umsatzsteuer unter Um-
ständen beim Unternehmen zu einer höheren Kostenbelastung führen. 
Deswegen lässt der Gesetzgeber in einigen (wenigen) Fällen den Verzicht 
auf die Steuerbefreiung (= Option für die Steuerpflicht) zu. 

Beispiele für Steuerbefreiungen: 
m Veräußerung von Grundstücken. Dies fällt unter das Grunderwerb-

steuergesetz.

m Lotterien und Rennwetten. Dies fällt unter das Rennwett- und  
Lotteriegesetz. 

m Vermietung und Verpachtung von Grundstücken, von Gebäuden  
und von Räumen in Gebäuden. Unter ganz bestimmten Umständen 
kann bei diesen Umsätzen zur Steuerpflicht optiert werden.  
Nicht unter diese Steuerbefreiung fällt die Vermietung von  
Betriebsvorrichtungen. 

m Unter dem Marktpreis abgegebene Wohlfahrtsleistungen von  
gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Vereinen, die ent- 
weder selbst amtlich anerkannter Verband der freien Wohlfahrts- 
pflege oder einem solchen als Mitglied angeschlossen sind.     >>

Andere Steuerarten
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m Umsätze aus der Unterhaltung von Theatern, Orchestern, Kammer-
musikensembles, Chören, Museen, botanischen Gärten, zoologi-
schen Gärten, Tierparks, Archiven, Büchereien sowie Denkmälern  
der Bau- und Gartenbaukunst durch Vereine. Voraussetzung für die 
Steuerbefreiung ist eine Bescheinigung der zuständigen Landesbe-
hörde, dass die Vereine mit den Einrichtungen die gleichen kulturel-
len Aufgaben erfüllen wie Einrichtungen der öffentlichen Hand. 

m Vorträge, Kurse und andere Veranstaltungen wissenschaftlicher  
oder belehrender Art, die von gemeinnützigen Vereinen durchge-
führt werden, wenn die Einnahmen überwiegend zur Deckung der 
Kosten verwendet werden. Unter diese Befreiungsvorschrift fällt  
z. B. auch die entgeltliche Erteilung von Sportunterricht (Schwimm-, 
Tennis-, Reit-, Segel- und Skiunterricht). 

m Andere kulturelle und sportliche Veranstaltungen, die von gemein-
nützigen Vereinen durchgeführt werden, soweit das Entgelt in 
Teilnehmergebühren (z.B. Startgeld) besteht. Darunter fallen z. B. 
Musikwettbewerbe, Sportwettkämpfe, Trimm-Veranstaltungen  
und Volkswanderungen. Umsatzsteuerfrei sind aber nur die von 
den aktiven Teilnehmern erhobenen Teilnehmergebühren. Für die 
Eintrittsgelder der Zuschauer kommt dagegen die Steuerbefreiung 
nicht in Betracht. 

m Leistungen von Vereinen, die förderungswürdige Träger und Ein- 
richtungen der freien Jugendhilfe oder Organe der öffentlichen  
Jugendhilfe sind. Dazu gehören insbesondere die Durchführung 

 von Lehrgängen, Freizeiten, Zeltlagern, Fahrten und Treffen sowie 
von Veranstaltungen, die dem Sport oder der Erholung dienen (z. B. 
Erteilung von Sportunterricht an Jugendliche), aber auch kulturelle 
und sportliche Veranstaltungen im Rahmen der Jugendhilfe. 

                                 Rechtsquelle: § 4 UStG
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7.1.10  Der Verein als Kleinunternehmer  
 (Umsatzgrenze von 17.500 Euro – § 19 UStG)

Umsatzsteuer wird nicht erhoben, wenn die Kleinunternehmerregelung 
des § 19 UStG einschlägig ist und auf die Anwendung nicht verzichtet 
wurde. Die Kleinunternehmerregelung greift, wenn der Gesamtumsatz 
(einschließlich Umsatzsteuer) im Sinne des § 19 Abs. 3 UStG (ohne Um-
sätze aus dem Verkauf von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens) 
im vorangegangenen Kalenderjahr 17.500 Euro nicht überstiegen hat 
und im laufenden Kalenderjahr 50.000 Euro voraussichtlich nicht über-
steigen wird. 

Betrugen die Umsätze des Vereins im Vorjahr nicht mehr als 17.500 Euro, 
so wird für die Umsätze des laufenden Jahres keine Umsatzsteuer erho-
ben, selbst wenn im laufenden Jahr mehr als 17.500 Euro Umsätze ge-
macht worden sind. Für die Grenze von 50.000 Euro sind die Verhältnis-
se zu Beginn eines Kalenderjahres entscheidend (realistische Prognose 
erforderlich). Übersteigen die tatsächlichen Umsätze später die Grenze 
von 50.000 Euro ist dies unschädlich. Allerdings unterliegen dann im 
darauf folgenden Jahr die Umsätze der Umsatzsteuer, da die Grenze 
von 17.500 Euro im Vorjahr überschritten wurde.

Beispiel:

Brutto-Umsatz 

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr

17.000 Euro 45.000 Euro 14.000 Euro

nach Prognose 
am 1.1. des Jahres 

voraussichtlich 
51.000 Euro

Kleinunternehmer, da 
maßgebende Grenze im 
Vorjahr und 50.000 Euro 
im lfd. Jahr nicht über-
schritten

Regelbesteuerung, 
da maßgebende 
Grenze im Vorjahr 
überschritten

Regelbesteuerung, 
da 50.000 Euro im 
lfd. Jahr voraussicht-
lich überschritten

Andere Steuerarten
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Bei Anwendung der Kleinunternehmerregelung ist ein Abzug von Vor-
steuerbeträgen nicht möglich. Die nicht zu erhebende Umsatzsteuer 
darf nicht in einer Rechnung gesondert ausgewiesen werden. Andern-
falls schuldet der Verein den ausgewiesenen Umsatzsteuerbetrag nach  
§ 14c Abs. 2 UStG und muss ihn an das Finanzamt abführen, auch wenn 
ansonsten die Kleinunternehmerregelung greift.

Die Kleinunternehmerregelung tritt von Gesetzes wegen ein; auf sie kann 
verzichtet werden (Option). Dann sind die Vorschriften über die Regel-
besteuerung zu beachten. Eine Option zur Regelbesteuerung kann vor-
teilhaft sein, wenn die Vorsteuer höher sein wird als die Umsatzsteuer. 
Gerade gemeinnützige Vereine sollten aber auch den höheren Verwal-
tungsaufwand aus der Regelbesteuerung berücksichtigen. 
                   Rechtsquelle: § 19 UStG

7.1.11 Besteuerungsverfahren/Anmeldepflichten

7.1.11.1 Besteuerungsverfahren 

Vereine, die steuerpflichtige Umsätze erzielen und keine Kleinunterneh-
mer sind (vgl. Verein als Unternehmer und als Kleinunternehmer) haben 
bis zum 10. Tag nach Ablauf des Voranmeldungszeitraumes (Monat oder 
Quartal) dem zuständigen Finanzamt ihre Umsatzsteuer-Voranmeldung 
nach amtlich vorgeschriebenen Datensatz authentifiziert durch Datenfern-
übertragung oder durch Nutzung des Elster Online Portals zu übermitteln.

Die Umsätze sind dem Finanzamt vierteljährlich (bei einer Steuerschuld 
im vorangegangenen Jahr von über 1.000 bis 7.500 Euro) oder monat-
lich (bei einer Steuerschuld im vorangegangenen Jahr von mehr als 
7.500 Euro bzw. im Fall der Aufnahme der unternehmerischen Betäti-
gung im ersten und darauf folgenden Jahr) anzumelden.

Der Verein kann auch die monatliche Voranmeldung wählen, wenn sich 
für ihn im Vorjahr ein Erstattungsanspruch von mehr als 7.500 Euro erge-
ben hat. An die Wahl, die er durch die Abgabe der Januaranmeldung bis 
zum 10. Februar ausübt, ist er für das ganze Jahr gebunden.

Andere Steuerarten
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Beträgt die Steuer für das vorangegangene Kalenderjahr nicht mehr als 
1.000 Euro, kann das Finanzamt von der Verpflichtung zur Abgabe der 
Umsatzsteuer-Voranmeldungen befreien. 

Kalendervierteljahr Kalendermonat Kalenderjahr

Grundsätzlich 
§ 18 Abs. 2 UStG

Vorjahressteuer 
größer als 7.500 Euro
§ 18 Abs. 2 UStG

Befreiung von der  
Vorauszahlungspflicht, 
wenn Vorjahressteuer 
1.000 Euro und 
weniger beträgt
§ 18 Abs. 2 UStG

Vorsteuerüberschuss 
im Vorjahr größer als 
7.500 Euro (nur auf 
Antrag bis 10.2.)
§ 18 Abs. 2a UStG

Unabhängig davon, ob der Verein verpflichtet, ist Umsatzsteuer-Vor-
anmeldungen abzugeben, ist spätestens fünf Monate nach Ablauf des 
Kalenderjahres eine Umsatzsteuer-Jahreserklärung dem Finanzamt au-
thentifiziert zu übermitteln.

Bei der Berechnung der Umsatzsteuer ist von der Summe der steuer-
pflichtigen Entgelte auszugehen, die der Verein im Besteuerungszeit-
raum (Monat, Quartal, Kalenderjahr) erhalten hat. Von der aus diesen Um-
sätzen errechneten Steuer sind dann die abziehbaren Vorsteuerbeträge 
(vgl. Tz. 7.1.7) abzuziehen.
Die Vorauszahlung ist am zehnten Tag nach Ablauf des Voranmeldungs-
zeitraums ohne weitere Zahlungsaufforderung fällig. Ein Bescheid wird 
grundsätzlich nicht erteilt. Die zu zahlenden Beträge sind selbst zu be-
rechnen. Um keine Zahlung zu versäumen, bietet sich das Lastschriftein-
zugsverfahren an.

7.1.11.2 Aufzeichnungen 

Die Vereine sind – wie jeder Unternehmer – verpflichtet, für Zwecke der 
Umsatzsteuer Aufzeichnungen zu führen. Diese müssen so beschaffen 
sein, dass es einem sachverständigen Dritten innerhalb einer angemes-
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senen Zeit möglich ist, einen Überblick über die Umsätze und die ab-
ziehbaren Vorsteuern zu erhalten und die Grundlagen für die Besteue-
rung festzustellen. Die Aufzeichnungen sind mit den zugehörigen Bele-
gen geordnet zehn Jahre lang aufzubewahren.  Werden die abziehbaren 
Vorsteuern nach dem Durchschnittssatz berechnet, sind hinsichtlich der 
empfangenen Umsätze keine Aufzeichnungen erforderlich. Kleinunter-
nehmer haben (zum Nachweis der Voraussetzungen) lediglich ihre Um-
sätze (und ihre unentgeltlichen Wertabgaben) aufzuzeichnen. 

7.2 Grundsteuer und Grunderwerbsteuer

7.2.1 Grundsteuer 

Die Grundsteuer wird von den Gemeinden grundsätzlich für alle Grund-
stücke, Grundstücksteile und Gebäude erhoben. 

Für gemeinnützige, kirchliche oder mildtätige Vereine gelten allerdings 
umfangreiche Steuerbefreiungen, wenn die Grundstücke steuerbegüns-
tigten Zwecken dienen. So sind z. B. bei gemeinnützigen Sportvereinen die 

m	Sportanlagen und Sportplätze, 
m	Zuschauertribünen, 
m	Ausbildungs- und Unterrichtsräume, 
m	Übernachtungs-, Umkleide-, Dusch- und Waschräume,   

die Gerätedepots, 
m	Schutzhütten von Bergsteiger- oder Wandervereinen 

von der Grundsteuer befreit. Dazu zählen in der Regel auch die von den 
Vereinsmitgliedern unentgeltlich benutzten Parkplätze für Pkw, sofern 
die Parkflächen zu dem Grundbesitz gehören, auf dem der begünstig-
te Zweck verfolgt wird. Die Grundsteuerbefreiung erstreckt sich auch 
auf die Befreiung kleinerer, einfach ausgestatteter Räume, die der Erfri-
schung und der Geselligkeit der Sporttreibenden dienen. 

Dagegen sind Grundstücke, die für steuerpflichtige wirtschaftliche Ge-
schäftsbetriebe genutzt werden, z. B. Gaststätten eines Sportvereins, die 
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auch der Öffentlichkeit zugänglich sind, grundsteuerpflichtig. Dies gilt 
auch für Sportanlagen, die von Sportvereinen ganz oder überwiegend 
für sportliche Veranstaltungen benutzt werden, bei denen Eintrittsgelder 
erhoben werden. Die Sportanlagen dienen jedoch grundsteuerfreien 
Zwecken, soweit sie überwiegend Amateur- oder Jugendmannschaften 
zu Trainings- und Übungszwecken oder zu Amateursport-Veranstaltun-
gen ohne Eintrittsgeld zur Verfügung stehen. Wenn nun die Anlagen 
überwiegend für Amateursport-Veranstaltungen ohne Eintrittsgeld ver-
wendet werden, muss keine Grundsteuer entrichtet werden. 

Werden die Grundstücke nichtbegünstigten Dritten überlassen oder ver-
mietet, muss Grundsteuer gezahlt werden. Ebenso ist der Grundbesitz 
steuerpflichtig, der zu Wohnzwecken (z. B. Hausmeisterwohnung) oder 
auch land- und forstwirtschaftlich genutzt wird. 

Gehört zu einem Verein Grundbesitz, der als unbebautes Grundstück be-
wertet ist, besteht Grundsteuerpflicht, solange er nicht für steuerbegüns-
tigte Zwecke genutzt wird. Die Grundsteuerbefreiung für gemeinnützige 
Vereine muss beim Finanzamt geltend gemacht werden. 

7.2.2 Grunderwerbsteuer 

Das Grunderwerbsteuergesetz kennt keine spezielle Befreiung für Grund-
stückserwerbe durch Vereine. Beim Erwerb eines Grundstücks müssen da-
her gemeinnützige Vereine wie jeder andere Grunderwerbsteuer zahlen.
Die Grunderwerbsteuer beträgt in Mecklenburg-Vorpommern 5 Prozent 
der Bemessungsgrundlage. Für Grundstücke, die außerhalb Mecklen-
burg-Vorpommerns belegen sind, können andere Steuersätze gelten. 

Bemessungsgrundlage ist in der Regel der Wert der Gegenleistung. Als 
Gegenleistung gilt z. B. bei einem Kauf der Kaufpreis einschließlich der 
vom Käufer übernommenen sonstigen Leistungen (z. B. Übernahme von 
Grundpfandrechten) und der dem Verkäufer vorbehaltenen Nutzungen 
(z. B. Wohnungs- oder Nießbrauchsrechte). In Ausnahmefällen wird der Be-
steuerung der Grundstückswert (Verkehrswert) oder der Grundbesitzwert 
(nach den Regelungen des Bewertungsgesetzes) zugrunde gelegt.
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7.3. Erbschaft- und Schenkungsteuer

Für gemeinnützige Vereine, die nach der Satzung und nach ihrer tatsäch-
lichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützi-
gen mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen, sind (unentgeltliche) 
Vermögenserwerbe steuerfrei. Verliert der Verein innerhalb von zehn 
Jahren nach Empfang der Zuwendung die Steuervergünstigung oder 
verwendet er das Vermögen für nicht begünstigte Zwecke, so entfällt die 
Steuerbefreiung rückwirkend. 
 

7.4 Rennwett- und Lotteriesteuer

Will ein gemeinnütziger Verein eine Lotterie oder eine Tombola mit 
Geld oder Sachgewinnen veranstalten, muss er grundsätzlich eine Steuer 
in Höhe von 20 Prozent des Nennwertes der Lose entrichten. Allerdings 
sind bestimmte vom Innenministerium genehmigte Lotterien und Tom-
bolas steuerfrei, wenn diese ausschließlich gemeinnützigen Zwecken 
dienen und der Gesamtpreis der Lose 40.000 Euro nicht übersteigt oder 
wenn bei kleineren Ausspielungen mit ausschließlich Sachwertgewinnen 
der Gesamtpreis der Lose nicht über 650 Euro liegt. Bei den meisten ge-
meinnützigen Vereinen, die in üblichen kleineren Veranstaltungen, z. B. 
zu Weihnachtsfeiern usw., Tombolas veranstalten, wird deshalb i. d. R. 
keine Lotteriesteuer fällig. Allerdings ist zu beachten, dass Einnahmen 
mit dem ermäßigten Steuersatz von 7 Prozent der Umsatzsteuer unter-
liegen können.

7.5 Kraftfahrzeugsteuer

Ein Verein kann Halter eines Kraftfahrzeuges sein. Der Kraftfahrzeugsteu-
er unterliegt das Halten eines Fahrzeugs zum Verkehr auf öffentlichen 
Straßen. Schuldner der Kraftfahrzeugsteuer ist also der Verein, für den 
das Kraftfahrzeug zugelassen ist. Besondere Befreiungsvorschriften für 
Vereine gibt es im Kraftfahrzeugsteuerrecht nicht. Werden Fahrzeuge 
gehalten, die ausschließlich bei Unglücksfällen, im Rettungsdienst oder 
zur Krankenbeförderung verwendet werden und sind diese Fahrzeuge 
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für diese Zwecke äußerlich gekennzeichnet und nach ihrer Bauart und 
Einrichtung den bezeichneten Verwendungszwecken entsprechend 
angepasst, entfällt die Kraftfahrzeugsteuerpflicht. Dies gilt ebenfalls für 
Fahrzeuge von gemeinnützigen oder mildtätigen Organisationen für die 
Zeit, in der sie ausschließlich für humanitäre Hilfsgütertransporte in das 
Ausland oder für zeitlich damit zusammenhängende Vorbereitungsfahr-
ten verwendet werden. Die Kraftfahrzeugsteuer wird von den Zollbehör-
den verwaltet.

7.6 Lohnsteuer

7.6.1 Der Verein als Arbeitgeber 

Beschäftigt ein Verein Arbeitskräfte, z. B. in der Geschäftsstelle, als Platz-
warte oder Trainer oder in der vereinseigenen Gaststätte, ist er Arbeit-
geber und hat – wie jeder andere Arbeitgeber auch – Lohnkonten ein-
zurichten und die Bestimmungen über den Lohnsteuerabzug durch den 
Arbeitgeber zu beachten. Dies gilt unabhängig davon, ob die Arbeitneh-
mer im ideellen Bereich, im Bereich der bloßen Vermögensverwaltung, in 
einem Zweckbetrieb oder Nicht-Zweckbetrieb tätig werden. Die Gemein-
nützigkeit kommt hier lediglich indirekt durch die Steuerbegünstigung 
von Einnahmen für nebenberuflich tätige Übungsleiter usw. ins Spiel. 

Auf die lohnsteuerlichen Pflichten als Arbeitgeber hat die Gemein-
nützigkeit keinen Einfluss.

Die Einrichtung von Lohnkonten und der Abzug der Lohnsteuer bringt 
für den Verein zusätzliche Arbeit mit sich. Die steuerliche Belastung 
durch die Lohnsteuer trifft aber nicht den Verein, sondern die Arbeitneh-
mer. Die Lohnsteuer ist eine Vorauszahlung auf die Einkommensteuer der 
Arbeitnehmer und fällt nur an, wenn Arbeitslohn ausgezahlt wird. Auch 
gemeinnützige Vereine sollten den Lohnsteuerabzug korrekt vorneh-
men, weil sonst die Lohnsteuerhaftung droht. Für die entgangene Lohn-
steuer wird das Finanzamt den Verein, aber auch die verantwortlichen 
Vorstandsmitglieder persönlich in Haftung nehmen. 
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7.6.2 Wer ist Arbeitnehmer? 

Arbeitnehmer des Vereins sind alle Personen, die zu dem Verein in einem 
Dienstverhältnis stehen und daraus Arbeitslohn beziehen. Für die Be-
urteilung, wer Arbeitnehmer ist, kommt es wesentlich darauf an, ob die 
Tätigkeit für den Verein selbständig oder nichtselbständig ausgeübt wird. 

Merkmale für eine nichtselbständige Tätigkeit sind: 
m der Verein ist gegenüber den Arbeitnehmern weisungsbefugt  

hinsichtlich der Art und Weise der Ausführung der Tätigkeit; 
m die Tätigkeit macht einen Teil des Geschäftsbetriebs des Vereins  

aus (das ist z. B. der Fall, wenn der Beschäftigte durchschnittlich  
mehr als sechs Wochenstunden für den Verein tätig ist); 

m es besteht Anspruch auf Sozialleistungen, der Verein gewährt  
Urlaub und die Vergütung wird während des Urlaubs oder bei  
Krankheit weitergezahlt. 

Typische Arbeitnehmertätigkeiten im Verein
Als Arbeitnehmer sind beispielsweise anzusehen:  
m alle fest angestellten Personen wie z. B. Geschäftsführer, hauptberuf-

liche Trainer, Platzwarte, Kassierer von Beiträgen und Eintrittsgeldern, 
m Ordner und andere Personen, die regelmäßig wiederkehrend  

ähnliche Dienste leisten, 
m  nebenberufliche Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher und Betreuer,  

die durchschnittlich mehr als sechs Stunden wöchentlich für einen  
Verein arbeiten, 

m  andere kurzfristig und/oder aushilfsweise beschäftigte Personen, 
wenn nicht nach Art und Umfang ihrer Dienste eine selbständige 
Tätigkeit anzunehmen ist, 

m das Bedienungspersonal bei Vereinsfestlichkeiten (nicht aber die 
Mitglieder einer dabei aufspielenden Musikkapelle), 

m  Personen, die innerhalb des Vereins in einem vom Verein 
 unterhaltenen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb tätig werden, 
m die vom Verein beschäftigten oder engagierten Berufssportler 
 (soweit sie ihre Tätigkeit nichtselbständig ausüben). 
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Grundsätzlich kann auch die Sportausübung bei Amateursportlern (z. B. 
sog. Vertragsamateure) Gegenstand eines Dienstverhältnisses sein. Zah-
lungen, die nur den tatsächlichen Aufwand (z. B. Reisekosten) des Sport-
lers abdecken sollen, führen noch nicht zur Einkunftserzielung. Anders 
verhält es sich, wenn ein Sportler für seinen sportlichen Einsatz Zahlun-
gen erhält, die höher sind als die ihm hierbei entstehenden steuerlich 
abziehbaren Aufwendungen. Die Sportausübung ist in einem solchen 
Fall nicht mehr reiner Selbstzweck, sondern auch Mittel zur Erzielung von 
Einkünften. Die Zahlungen unterliegen in diesen Fällen auch dann der 
Lohnsteuerpflicht, wenn sie die für die Beurteilung der Gemeinnützigkeit 
maßgebliche Grenze von 400 Euro monatlich nicht übersteigen. 

7.6.3 Wer ist nicht als Arbeitnehmer anzusehen? 

Keine Arbeitnehmer sind hingegen: 
m Vereinsmitglieder, die hin und wieder bei besonderen  

Anlässen helfend einspringen und nur Auslagenersatz  
oder ein Verzehrgeld erhalten. 

Beispiel: Vereinsmitglieder stellen sich bei einer einmal im Jahr stattfinden-
den Vereinsfeier für bestimmte Arbeiten zur Verfügung, springen bei sportli-
chen Veranstaltungen als Helfer ein oder Ähnliches und erhalten dafür eine 
Vergütung, die offensichtlich nicht den tatsächlichen Aufwand übersteigt. 

Ebenfalls nicht als Arbeitnehmer anzusehen sind beispielsweise:
m  Mitglieder von Gesangs- und Musikvereinen, wenn der Umfang  

ihrer Tätigkeit durchschnittlich sechs Stunden in der Woche nicht 
übersteigt, 

m  Musiker, die nur gelegentlich verpflichtet werden, 
m  ehrenamtliche Vorstandsmitglieder und andere für den Verein tätige 

Mitglieder, die für Reisen, Telefon usw. nur eine ihre Kosten deckende 
Aufwandsentschädigung erhalten; bei höheren Vergütungen muss al-
lerdings steuerlich von einem Arbeitsverhältnis ausgegangen werden, 

m Sportler, die von ihrem Verein für ihren sportlichen Einsatz Vergü-
tungen erhalten, deren Höhe die tatsächlichen Aufwendungen nur 
unwesentlich übersteigt. 
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Im Allgemeinen kann bei diesen Personengruppen das Fehlen einer Ein-
kunftserzielungsabsicht angenommen werden, wenn die Einnahmen 
abzüglich aller Werbungskosten den Betrag von 256 Euro im Jahr nicht 
übersteigen. 

Hinweis: Durch gelegentliche Hilfeleistung oder bloße Gefälligkeiten 
werden Vereinsmitglieder nicht gleich zu Arbeitnehmern des Vereins. Sie 
gelten als Ausfluss der persönlichen Verbundenheit mit dem Verein und 
dienen insoweit nicht Erwerbszwecken. 

7.6.4 Wer übt eine selbständige Tätigkeit aus? 

Als selbständig sind beispielsweise anzusehen:
m Berufstrainer der Turn- und Sportvereine,
m Berufstrainer der Turn- und Sportvereine, die für mehrere Vereine 

tätig sind und die sich ihre Tätigkeit in der Art eines Freiberuflers 
einrichten können, 

m Chorleiter und Leiter von Kapellen bei Gesang- und Musikvereinen 
unter den gleichen Voraussetzungen wie zuvor, 

m nebenberufliche Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher und Betreuer,  
die durchschnittlich nicht mehr als sechs Stunden wöchentlich  
für einen Verein arbeiten (es sei denn, sie werden auf Grund  
eines als Arbeitsvertrag ausgestalteten Vertrags tätig) sowie 

m Pächter von Vereinsgaststätten. 

Für die an selbständig Tätige gezahlten Vergütungen braucht keine Lohn-
steuer einbehalten werden, da diese nicht als Angestellte des Vereins an-
zusehen sind, sondern als Unternehmer, die für die Versteuerung ihres 
Einkommens selbst verantwortlich sind. Diese Personen müssen ihre Ver-
gütungen im Rahmen ihrer Einkommensteuererklärung angeben. 

7.6.5 Sportler des Vereins 

Sportler, die von ihrem Verein für ihren sportlichen Einsatz eine Ver-
gütung erhalten, sind grundsätzlich Arbeitnehmer des Vereins. Dabei 
ist unbedingt zwischen der gemeinnützigkeitsrechtlichen Frage der 

Andere Steuerarten

7



77

Steuertipps für Vereine

Zwecksbetriebseigenschaft von sportlichen Veranstaltungen und der 
lohnsteuerrechtlichen Frage der Arbeitnehmereigenschaft zu trennen. 
Der Sportverein darf seinen Sportlern, ohne damit die Zweckbetriebs-
eigenschaft seiner Veranstaltungen zu beeinträchtigen, im Jahresdurch-
schnitt Vergütungen bis zu jeweils 400 Euro monatlich zuwenden. 
Lohnsteuerlich sind diese Sportler als Arbeitnehmer anzusehen, deren 
Vergütungen, besonders Entschädigungen für den Zeitaufwand oder 
Verdienstausfall, der Lohnsteuer zu unterwerfen sind. Der Lohnsteuer-
abzug darf unterbleiben, wenn und soweit die Vergütungen auf Grund 
nachprüfbarer Einzelabrechnungen als steuerfreier Auslagenersatz in 
steuerrechtlichem Sinne anzusehen sind. Werden Aufwendungen er-
setzt, die der Sportler (Arbeitnehmer) als Werbungskosten abziehen 
kann, entsteht dennoch Lohnsteuerpflicht, soweit die Vergütungen nicht 
auf Grund gesetzlicher Regelungen ausdrücklich steuerfrei bleiben, wie 
zum Beispiel Vergütungen für Reisekosten. 

7.6.6   Beschäftigung von nebenberuflichen und   
 ehrenamtlichen Übungsleitern 

Vereine beschäftigen vielfach Übungsleiter, die ihre Arbeit nebenberuf-
lich und ehrenamtlich leisten. Erhalten sie hierfür ein Entgelt, sind sie 
damit grundsätzlich einkommensteuerpflichtig. Lohnsteuer ist von die-
sen Vergütungen einzubehalten, wenn der nebenberufliche Übungslei-
ter als Arbeitnehmer des Vereins anzusehen ist. Ob die nebenberufliche 
Übungsleitertätigkeit im Rahmen eines Dienstverhältnisses ausgeübt 
wird, beurteilt sich grundsätzlich nach dem Grad der Eingliederung in 
den Vereinsbetrieb. 

Übersteigt die nebenberufliche Übungsleitertätigkeit wöchentlich sechs 
Stunden, so ist stets eine feste Einbindung des Übungsleiters in den 
Verein und damit ein Dienstverhältnis anzunehmen. Die Bezüge des 
Übungsleiters sind nach den allgemeinen Vorschriften dem Steuerabzug 
vom Arbeitslohn zu unterwerfen. 

Beispiel: Ein Übungsleiter betreut jeden Dienstag und Donnerstag für je 
zwei Stunden die Fußballmannschaft eines Sportvereins. Die Tätigkeit des 
nebenamtlichen Übungsleiters ist als nebenberufliche Lehrtätigkeit >> 
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>> 
anzusehen. Da lediglich vier Stunden je Woche trainiert wird, ist keine 
feste Eingliederung in den Vereinsbetrieb anzunehmen. Die gewährten 
Vergütungen stellen Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit dar. Als solche 
unterliegen sie nicht dem Steuerabzug vom Arbeitslohn, sondern sind 
gegebenenfalls beim Übungsleiter im Wege der Veranlagung zur Einkom-
mensteuer heranzuziehen. 

7.6.7 Ehrenamt und Aufwandsersatz 

Mitglieder des Vereins, die ein Ehrenamt (z. B. als Vereinsvorsitzender) 
ausüben, ohne dafür bezahlt zu werden, betrachtet das Finanzamt nicht 
als Arbeitnehmer, selbst wenn ihnen tatsächliche Aufwendungen wie 
Reisekosten, Porto oder Telefongebühren erstattet werden. 

Grundsatz: Ein ehrenamtlich tätiges Vereinsmitglied, dem vom Ver-
ein nur die Aufwendungen ersetzt werden, ist nicht Arbeitnehmer. 

Unschädlich ist, wenn die Erstattungsbeträge des Vereins die Aufwen-
dungen des ehrenamtlich Tätigen ganz geringfügig übersteigen, d. h. um 
nicht mehr als 10 Prozent. Dabei ist der Aufwandsersatz allerdings nicht 
ohne weiteres in Höhe der tatsächlich entstandenen Aufwendungen zu 
berücksichtigen, sondern nur in der Höhe, wie die Aufwendungen des 
ehrenamtlich Tätigen ansonsten als Werbungskosten steuerlich abgezo-
gen werden könnten. So darf zum Beispiel Verpflegungsmehraufwand 
bei auswärtigen Tätigkeiten nicht in seiner tatsächlichen Höhe, sondern 
nur pauschal nach Maßgabe der kalendertäglichen Abwesenheit steuer-
lich als Werbungskosten berücksichtigt werden. Zu Einzelheiten geben 
die Finanzämter auf Anfrage Auskunft. 

Wird Aufwandsersatz über die steuerlich als Werbungskosten abziehba-
ren Beträge hinaus vom Verein geleistet, führt dies beim ehrenamtlich tä-
tigen Vereinsmitglied dann (noch) nicht zu steuerpflichtigen Einkünften, 
wenn der rechnerische Mehrbetrag unter 256 Euro im Kalenderjahr bleibt. 
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Hierbei handelt es sich um eine Freigrenze. Wird daher im Kalenderjahr 
Aufwandsersatz – gegebenenfalls mit weiteren Vergütungen – über die 
als Werbungskosten abziehbaren Beträge hinaus von mindestens 256 
Euro gewährt, dann ist der gesamte Betrag steuerpflichtig. 

Demgegenüber gehört die Erstattung beispielsweise folgender Ausga-
ben von vorn herein zu den (lohn)steuerpflichtigen Einkünften: 
m der Aufwandsersatz für Sportler von monatlich bis zu 400 Euro im 

Jahresdurchschnitt, 

m der über den Aufwandsersatz von 400 Euro hinausgehende und  
insgesamt einzeln nachzuweisende Aufwandsersatz, 

m die Abgeltung von Aufwand zum Kauf und zur Pflege von  
Sportkleidung, 

m die Abgeltung von Verpflegungsmehraufwand bei Spielen  
und Trainingsveranstaltungen am Ort, 

m der Ersatz von Fahrtkosten für Fahrten zwischen Wohnung und  
erster Tätigkeitsstätte/Heimsportstätte (Sporthalle, Sportplatz);  
jedoch besteht für den Verein die Möglichkeit, diese Vergütungen  
im gesetzlichen Rahmen pauschal mit 15 Prozent zu versteuern.  
Fahrten zu Auswärtsspielen sind Dienstreisen.

Zum (lohn)steuerfreien Aufwandsersatz gehören beispielsweise:
m Auslagen für Portokosten und Telefongebühren, soweit sie einzeln 

belegbar sind und für den Verein aufgewendet wurden, 

m tatsächliche Aufwendungen aus Anlass von Dienstreisen für Fahrt-
kosten und Übernachtungskosten sowie in Höhe der Pauschbeträge 
für Verpflegungsmehraufwendungen und 

m Einnahmen von nebenberuflich tätigen Übungsleitern, Ausbildern, 
Erziehern und Betreuern bis zur Höhe von 2.400 Euro jährlich,  
Einnahmen aus einer nebenberuflichen Tätigkeit im Dienst oder im 
Auftrag einer steuerbegünstigten Körperschaft, für die nicht ganz 
oder teilweise eine Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 12 oder 26 EStG 
gewährt wird, bis zur Höhe von insgesamt 720 Euro im Kalenderjahr 
nach § 3 Nr. 26a EStG.
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7.6.8 Wie sind die für Auswärtstätigkeiten (Dienstreisen) 
vom Verein erstatteten Reisekosten steuerlich  
zu behandeln? 

Eine Auswärtstätigkeit im steuerlichen Sinn liegt vor, wenn die für den 
Verein tätige Person bei ihrer Betätigung für den Verein vorübergehend 
außerhalb der Wohnung und an keiner seiner ersten Tätigkeitsstätten 
(z. B. heimische Sportstätte) tätig wird. Zu den Reisekosten gehören die 
Fahrtkosten, Verpflegungsmehraufwendungen, Übernachtungskosten so-
wie die Reisenebenkosten (z. B. Aufwendungen für die Beförderung und 
die Aufbewahrung des Gepäcks, öffentliche Verkehrsmittel oder Taxi am 
Reiseort, tätigkeitsbezogene Telefonkosten, Parkplatzkosten und so weiter 
während der Auswärtstätigkeit). 

Die Aufwendungen für Inlandsdienstreisen müssen, soweit nicht Pausch-
beträge in Anspruch genommen werden, einzeln nachgewiesen werden. 
Das gilt nicht für Verpflegungsmehraufwendungen. Diese werden nur in 
Höhe der Pauschbeträge steuerfrei belassen. 

7.6.8.1 Fahrtkosten 

Steuerfrei können die tatsächlichen (nachgewiesenen) Fahrtkosten er-
stattet werden. Wird ein eigenes Fahrzeug benutzt, können an Stelle der 
nachgewiesenen Aufwendungen für jeden gefahrenen Kilometer auch 
die folgenden Kilometersätze pauschal angesetzt werden: 

PKW  0,30 Euro 

Andere motorbetriebene 
Fahrzeuge (z. B. Motorrad)  0,20 Euro 

7.6.8.2 Verpflegungsmehraufwendungen 

Die Erstattung von Verpflegungsmehraufwendungen ist nur im Rahmen 
von Pauschalen steuerfrei; höhere Verpflegungskosten können auch bei 
Einzelnachweis nicht steuerfrei erstattet werden. Als Verpflegungskosten 
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sind im Inland für jeden Kalendertag gestaffelt nach der Abwesenheits-
dauer seit 2014 folgende Pauschalen maßgebend: 
            Pauschbeträge

Abwesenheit von 24 Stunden    24 Euro 

An- und Abreisetag ohne Prüfung 
einer Mindestabwesenheit bei 
Auswärtstätigkeiten mit Übernachtung  12 Euro
 
Abwesenheit von mindestens 8 Stunden bei ein-
tägigen Auswärtstätigkeiten ohne Übernachtung 12 Euro

Werden mehrere Dienstreisen an einem Kalendertag durchgeführt, sind 
die Abwesenheitszeiten an diesem Kalendertag zusammenzurechnen, 
woraus sich dann die Angabe der Reisedauer ergibt. 

Werden vom Verein höhere Vergütungen als in der Pauschale vorgesehen 
für Verpflegungsmehraufwendungen gezahlt, besteht für den Verein die 
Möglichkeit, diese Vergütungen im gesetzlichen Rahmen pauschal mit 
25 Prozent zu versteuern, soweit die Vergütungen die oben genannten 
Beträge um nicht mehr als 100 Prozent übersteigen. 

7.6.8.3 Übernachtungskosten 

Steuerfrei ist die Erstattung der tatsächlichen, nachgewiesenen Über-
nachtungskosten im Inland. Wird der Preis für das Frühstück nicht geson-
dert ausgewiesen, sind bei einer Übernachtung im Inland die Übernach-
tungskosten um 20 Prozent der Tagespauschale (24 Euro), also 4,80 Euro, 
zu kürzen. Ohne Nachweis der tatsächlichen Übernachtungskosten darf 
der Arbeitgeber (Verein) für jede Übernachtung pauschal einen Betrag 
von 20 Euro steuerfrei zahlen. Auch dieser ist ohne gesonderten Nach-
weis des Frühstückspreises um 4,80 Euro zu kürzen. 

Sind in den Übernachtungskosten auch Mittag- und Abendessen ent-
halten, erfolgt ab 2014 eine weitere Kürzung um jeweils 40 Prozent der 
Verpflegungspauschalen, d.h. bei Inlandsreisen um jeweils 9,60 Euro.

Andere Steuerarten
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Beispiel: Eine Arbeitsgruppe führt an 4 Tagen eine Tagung in einem Ho-
tel durch. Den Teilnehmern wird der Aufenthalt als Tagungspauschale in 
Rechnung gestellt; Tagungspauschale gilt für Übernachtung, Frühstück, 
Abendbrot, Arbeitsraum, Technik. Die Rechnung beläuft sich auf 330 Eruo 
(3 Übernachtungen, 3 Frühstück, 3 Abendessen).
Der Verein kann von der Gesamtrechnung 286,80 Eruo (330,00 Euro ab-
züglich 3 x 4,80 Euro plus 3 x 9,60 Euro) steuerfrei erstatten.

Bei Auslandsreisen gelten höhere Pauschbeträge für Verpflegungsmehr-
aufwendungen und Übernachtungen. Die Pauschbeträge sind von Land 
zu Land unterschiedlich und werden vom Bundesministerium der Finan-
zen (jährlich) bekannt gegeben. 

7.6.9 Vornahme des Lohnsteuerabzugs 

Ein Verein muss sich von seinen Arbeitnehmern in der Regel bei Aufnah-
me der Tätigkeit den Tag der Geburt und die steuerliche Identifikations-
nummer mitteilen lassen.  Darüber hinaus benötigt der Arbeitgeber die 
Information, ob es sich beim Dienstverhältnis um ein Haupt- oder um 
ein Nebenarbeitsverhältnis handelt. Aufgrund dieser Angaben kann der 
Arbeitgeber die elektronischen  Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) 
des Arbeitnehmers bei der Finanzverwaltung abrufen. Veränderungen 
der Lohnsteuerabzugsmerkmale werden dem Arbeitgeber mittels Ände-
rungslisten durch die Finanzverwaltung mitgeteilt. 

Weitere Informationen zur elektronischen Lohnsteuerkarte 
finden Sie unter https://www.elster.de/

Als Arbeitgeber hat der Verein anhand der abgerufenen Lohnsteuerab-
zugsmerkmale (Steuerklasse, Kinderfreibeträge, Konfession, eingetra-
gene Freibeträge) die Lohnsteuer, den Solidaritätszuschlag und ggf. die 
Lohnkirchensteuer einzubehalten und an das Finanzamt abzuführen. 
Der um die Lohnsteuer, den Solidaritätszuschlag und ggf. die Lohnkir-
chensteuer verminderte Bruttoarbeitslohn wird an die Arbeitnehmer 
ausgezahlt. Legt ein Arbeitnehmer die steuerliche Identifikationsnum-
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mer schuldhaft nicht vor, muss der Verein die Lohnsteuer grundsätzlich 
nach Maßgabe der Steuerklasse VI einbehalten und an das Finanzamt 
abführen. 

Die Höhe der Lohnsteuer, des Solidaritätszuschlags und der Lohnkirchen-
steuer, die für den „Lohnzahlungszeitraum“ (in der Regel: ein Monat) 
einzubehalten sind, kann mit Hilfe eines Lohnsteuerberechnungspro-
gramms selbst ermittelt werden. 

Ein kostenfreier Lohn- und Einkommensteuerrechner steht im 
Internet unter https://www.bmf-steuerrechner.de/ zur Verfügung. 

Bei Beendigung des Dienstverhältnisses oder am Ende des Kalenderjahres 
hat der Arbeitgeber das Lohnkonto des Arbeitnehmers abzuschließen und 
aufgrund der Eintragungen im Lohnkonto der Finanzverwaltung spätes-
tens bis zum 28. Februar des Folgejahres nach amtlich vorgeschriebenem 
Datensatz eine elektronische Lohnsteuerbescheinigung zu übermitteln. 

Vereine haben aber auch die Möglichkeit, unter bestimmten Vorausset-
zungen den Arbeitslohn ohne Abruf der ELStAM pauschal zu versteuern 
(z. B. bei geringfügig Beschäftigten oder Aushilfskräften). Bei einer Pau-
schalierung muss der Verein dann als Arbeitgeber die Lohnsteuer, den 
Solidaritätszuschlag und die Lohnkirchensteuer übernehmen. 

Der Verein kann mit seinen Arbeitnehmern nicht vereinbaren, dass 
diese ihre lohnsteuerlichen Verpflichtungen mit dem Finanzamt selbst 
regeln. Eine solche Vereinbarung wäre steuerlich ohne Bedeutung und 
könnte die Haftung des Vereins nicht ausschließen. 

7.6.10 Pauschalierung der Lohnsteuer 

Vereine nehmen häufig Hilfe nur für kurze Zeit und/oder gegen Zahlung 
eines verhältnismäßig geringen Lohns in Anspruch. Bei vielen derartigen 
Dienstverhältnissen kann sich der Verein für eine vereinfachte Besteue-
rung ohne Abruf der ELStAM (pauschalierte Besteuerung) entscheiden. 
Schuldner der Pauschalsteuer ist stets der Verein als Arbeitgeber. 

Andere Steuerarten
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Steuerfreie Einnahmen (z. B. steuerfreie Einnahmen als Übungsleiter, 
Ausbilder, Erzieher und Betreuer bis zu jährlich 2.400 Euro) bleiben auch 
bei der Lohnsteuerpauschalierung und bei der Prüfung der Pauschalie-
rungsgrenzen außer Betracht. 

Eine Pauschalierung ist in den folgenden Fällen möglich: 

Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse 
Der Arbeitslohn aus einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis kann 
mit einer einheitlichen Pauschsteuer in Höhe von 2 Prozent (Lohn-
steuer einschließlich Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer) versteuert 
werden, wenn

m es sich um eine geringfügige Beschäftigung im Sinne des
§ 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV (sog. „Mini-Job“) handelt (regelmäßig 
nicht mehr als 450 Euro Arbeitsentgelt monatlich, wobei 
mehrere Mini-Jobs zusammenzurechnen) und 

m der Verein für den Arbeitnehmer pauschale Renten-
versicherungsbeiträge zu entrichten hat. 

Die einheitliche Pauschsteuer von 2 Prozent ist neben den pauschalen 
Sozialversicherungsbeiträgen (15 Prozent Rentenversicherung, 13 Prozent 
Krankenversicherung) an die 

Minijobzentrale der Deutschen Rentenversicherung 
Knappschaft-Bahn-See
       Service-Telefon Nr.: 0355 / 2902-70799
       www.minijob-zentrale.de 

zu entrichten. Diese ist berechtigt, die einheitliche Pauschsteuer zusammen 
mit den Sozialversicherungsbeiträgen vom Verein einzuziehen. Hat ein Ver-
ein bei einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis i. S. d. § 8 Abs. 1 Nr. 1 
SGB IV keine pauschalen Rentenversicherungsbeiträge zu entrichten, kann 
er die Lohnsteuer mit einem Pauschsteuersatz von 20 Prozent des Arbeits-
entgelts erheben, zuzüglich 5,5 Prozent Solidaritätszuschlag und ggf. 5 Pro-
zent Kirchensteuer der pauschalen Lohnsteuer. Die einbehaltenen Beträge 
sind wie bisher an das Betriebsstättenfinanzamt abzuführen. 

Andere Steuerarten
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Beispiel 1: 
a. Ein Verein beschäftigt eine Kassiererin mit einem monatlichen
 Arbeitsentgelt von 350 Euro.

b.  Die Kassiererin erzielt daneben aus einer Hauptbeschäftigung  
Arbeitslohn in Höhe von 1.500 Euro. 

 
Fall a: Der Verein hat pauschale Sozialversicherungsbeiträge von 28 Pro-
zent (15 Prozent Rentenversicherung, 13 Prozent Krankenversicherung) 
abzuführen. Der Arbeitslohn kann mit 2 Prozent pauschaliert werden. 
Die Beträge sind an die Minijobzentrale Deutsche Rentenversicherung 
Knappschaft-Bahn-See abzuführen. 
  
Fall b: Der Arbeitslohn aus der Hauptbeschäftigung wird von ihrem Ar-
beitgeber anhand der ELStAM versteuert. Da (nur) eine geringfügige Be-
schäftigung neben der Hauptbeschäftigung vorliegt, kann der Verein den 
Arbeitslohn mit 2 Prozent pauschalieren. Pauschalsteuer und pauschale 
Sozialversicherungsbeiträge sind an die Minijobzentrale Deutsche Ren-
tenversicherung Knappschaft-Bahn-See abzuführen. 

Beispiel 2:
Ein in einem Verein beschäftigter Platzwart erzielt aus seinem Hauptberuf 
einen monatlichen Bruttolohn von 2.300 Euro. Daneben übt er in zwei Ver-
einen jeweils eine geringfügige Beschäftigung aus; Mini-Job 1 mit 250 Euro 
monatlich, Mini-Job 2 mit 200 Euro monatlich. Da der Platzwart mehrere 
geringfügige Beschäftigungen ausübt, ist eine Zusammenrechnung mit 
der Hauptbeschäftigung vorzunehmen. Der Arbeitslohn aus der Haupt-
tätigkeit und die beiden geringfügigen Beschäftigungen unterliegen der 
vollen Sozialversicherungspflicht. Pauschale Rentenversicherungsbeiträ-
ge in Höhe von 15 Prozent sind nicht zu entrichten. Eine Pauschalierung 
mit 2 Prozent ist deshalb nicht möglich. Der Arbeitslohn aus den beiden 
Mini-Jobs kann jedoch von den jeweiligen Vereinen mit jeweils 20 Prozent 
pauschaliert werden. Oder die Vereine versteuern den Arbeitslohn anhand 
der ELStAM (jeweils Steuerklasse VI). Der Arbeitslohn aus der Haupttätig-
keit wird nach der Steuerklasse I bis V versteuert. Abgeführt wird die Steuer 
jeweils an das zuständige Betriebsstättenfinanzamt. 
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Kurzfristige Beschäftigungen
Eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor, wenn 
m der Arbeitnehmer gelegentlich, nicht regelmäßig wiederkehrend 

beschäftigt wird, 
m die Dauer der Beschäftigung 18 zusammenhängende Arbeitstage 

nicht übersteigt, 
m der Arbeitslohn während der Beschäftigungsdauer 12 Euro  

durchschnittlich je Arbeitsstunde nicht übersteigt und 
m der Arbeitslohn entweder während der Beschäftigungsdauer  

68 Euro durchschnittlich je Arbeitstag (gilt ab 1. Januar 2016)  
nicht übersteigt oder die Beschäftigung zu einem unvorher- 
sehbaren Zeitpunkt sofort erforderlich wird (z. B. zur  
Beseitigung von Unwetterschäden am Sportplatz). 

Die vom Verein an das Finanzamt abzuführende pauschalierte Lohnsteu-
er beträgt 25 Prozent des Arbeitslohns; außerdem ist ein Solidaritätszu-
schlag in Höhe von 5,5 Prozent und ggf. pauschalierte Lohnkirchensteuer 
in Höhe von 5 Prozent der pauschalen Lohnsteuer zu entrichten. 

Hinweis: Auch wenn die Voraussetzungen für die Pauschalierung der 
Lohnsteuer für eine geringfügige oder eine kurzfristige Beschäftigung 
vorliegen, besteht keine Verpflichtung, diese in Anspruch zu nehmen. Der 
Verein als Arbeitgeber kann die Lohnsteuer auch nach dem Lohnsteuer-
abzugsverfahren unter Vorlage der ELStAM erheben. Dies kann im Einzel-
fall zum Beispiel bei Schülern, bei Studierenden oder bei Rentnern sogar 
günstiger sein, wenn der Arbeitnehmer auf Grund der Höhe seiner Ein-
künfte insgesamt keine Einkommensteuer zu zahlen hat und ggf. bereits 
gezahlte Lohnsteuer durch das Finanzamt im Wege seiner Veranlagung 
zurückerstattet wird. 

7.6.11 Kirchensteuerabzug bei Lohnsteuerpauschalierung 

Bei der Lohnsteuerpauschalierung wird die Kirchensteuer grundsätzlich 
mit einem ermäßigten Steuersatz von 5 Prozent der Lohnsteuer erhoben, 
und zwar für alle Arbeitnehmer, für die die Lohnsteuer pauschaliert werden 
soll. Durch den ermäßigten Steuersatz wird der Tatsache Rechnung getra-
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gen, dass nicht alle Arbeitnehmer Mitglied einer kirchensteuererhebenden 
Körperschaft sind. Weist der Verein nach, dass einzelne Arbeitnehmer, für 
die die Lohnsteuer pauschaliert werden soll, keiner kirchensteuererheben-
den Körperschaft angehören, entfällt für diese Arbeitnehmer die Kirchen-
steuer. Für die anderen kurzfristig oder in geringem Umfang beschäftigten 
Arbeitnehmer, die der Lohnsteuerpauschalierung unterliegen, gilt in die-
sem Falle der allgemeine Kirchensteuersatz von 9 Prozent. 

7.6.12 Aufzeichnungen und Steueranmeldungen 

Der Verein muss spätestens am 10. Tag nach Ablauf eines jeden Lohn-
steuer-Anmeldungszeitraums 
m eine Steuererklärung einreichen; darin ist die Summe der im  

Anmeldungszeitraum einzubehaltenden bzw. zu übernehmenden 
Lohnsteuer anzugeben (Lohnsteuer-Anmeldung) und 

m die angemeldete Lohnsteuer an das Finanzamt abführen. 

Die Lohnsteuer-Anmeldung ist nach amtlich vorgeschriebenem Vor-
druck auf elektronischem Weg zu übermitteln. 

Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum ist:
m der Kalendermonat, wenn die abzuführende Lohnsteuer für das  

vorangegangene Kalenderjahr mehr als 4.000 Euro betragen hat, 
m das Kalendervierteljahr, wenn die abzuführende Lohnsteuer für das 

vorangegangene Kalenderjahr mehr als 1.080 Euro und nicht mehr 
als 4.000 Euro betragen hat, 

m das Kalenderjahr, wenn die abzuführende Lohnsteuer für das voran-
gegangene Kalenderjahr nicht mehr als 1.080 Euro betragen hat. 

Ein Verein wird von der Verpflichtung zur Abgabe weiterer Lohnsteuer-An-
meldungen befreit, wenn er Arbeitnehmer, für die er Lohnsteuer einzube-
halten oder zu übernehmen hat, nicht mehr beschäftigt und das dem Be-
triebsstättenfinanzamt mitteilt. Das Gleiche gilt, wenn er nur Arbeitnehmer 
beschäftigt, für die er eine einheitliche Pauschsteuer von 2 Prozent an die 
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See zu entrichten 
hat (sog. Mini-Job).
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7.7 Steuerabzug für ausländische Künstler  
 und Sportler

Engagiert ein Verein für Veranstaltungen (wie z. B. Vereinsfeste, Tennis-
turniere) Künstler oder Sportler, die nicht in Deutschland wohnen, muss 
er von deren Vergütungen (u. a. Honorar, Antrittsgeld, Preisgeld) einen 
im Gesetz näher bestimmten Anteil einbehalten und an das Bundeszent-
ralamt für Steuern abführen. 
               Rechtsquelle: § 50a EStG

Mit diesem Abzugsverfahren wird sichergestellt, dass für das im Inland 
erzielte Einkommen der Künstler und Sportler Steuern entrichtet werden. 
Ein Steuerabzug ist nicht vorzunehmen, wenn die Einnahmen je Darbie-
tung 250 Euro nicht übersteigen.

Die vom Veranstalter übernommenen Kosten für Reisen und Unterkunft 
gehören nur insoweit zu den Einnahmen, als die Fahrt- und Übernach-
tungsauslagen die tatsächlichen Kosten und die Vergütungen für Ver-
pflegungsmehraufwand die Pauschbeträge übersteigen.

Der Verein hat die einbehaltene Einkommensteuer einschließlich So-
lidaritätszuschlag vierteljährlich an das Bundeszentralamt für Steuern 
abzuführen. Die Steueranmeldungen sind dem Bundeszentralamt für 
Steuern nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck auf elektronischem 
Weg zu übermitteln. Auf Antrag kann das Bundeszentralamt für Steuern 
zur Vermeidung unbilliger Härten auf eine elektronische Übermittlung 
verzichten.

       Rechtsquelle: § 73e Satz 4f. EStDV

Bei Vergütungen an ausländische Künstler und Sportler den Steuer-
abzug nach § 50a EStG nicht vergessen.

Wird der Steuerabzug nicht vorgenommen, müssen der Verein – aber 
auch die verantwortlichen Vorstandsmitglieder persönlich – damit rech-
nen, für die entgangenen Steuern in Haftung genommen zu werden.
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8.1 Steuerliche Begünstigung für Zuwendungen  
 (Spenden und Mitgliedsbeiträge)

Neben den Steuervergünstigungen für die gemeinnützigen Vereine 
selbst hat der Gesetzgeber durch den Abzug von Spenden und (teilweise) 
Mitgliedsbeiträgen bei der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und 
Gewerbesteuer einen beachtlichen finanziellen Anreiz zur Unterstützung 
von Vereinen geschaffen, die „steuerbegünstigte“ Zwecke verfolgen. 
Steuerbegünstigt in diesem Sinne sind die gemeinnützigen, mildtätigen 
oder kirchlichen Zwecke des Gemeinnützigkeitsrechts.

Wer Zuwendungen für steuerbegünstigte Zwecke in Form von Spenden 
und – in bestimmten Fällen – auch in Form von Mitgliedsbeiträgen leistet, 
kann diese Ausgaben von der Steuer absetzen. Die Ausgaben werden, in 
der Höhe begrenzt, bei der Einkommensteuer nach § 10b EStG als Son-
derausgaben berücksichtigt. Vergleichbare Regelungen gelten bei der 
Körperschaftsteuer nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG und bei der Gewerbesteuer 
nach § 9 Nr. 5 GewStG.

8.2 Abzug von Spenden und Mitgliedsbeiträgen 

Spenden und begünstigte Mitgliedsbeiträge sind nach § 10b des Ein-
kommensteuergesetzes (EStG) als Sonderausgaben abzugsfähig. Zuwen-
dungen sind bis zu 20 von Hundert des Gesamtbetrags der Einkünfte 
oder bis zu 4 von Tausend der Summe der gesamten Umsätze und der im 
Kalenderjahr aufgewendeten Löhne und Gehälter abziehbar. 
Zuwendungen, die die Höchstbeträge überschreiten oder im Veranla-
gungszeitraum der Zuwendung nicht berücksichtigt werden können, 
weil (nach Abzug von Vorsorgeaufwendungen und Verlustabzügen) kein 
ausreichend hohes Einkommen vorhanden ist, können zeitlich unbe-
grenzt in spätere Veranlagungszeiträume vorgetragen werden. 

Spenden und Mitgliedsbeiträge
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Damit Spenden und Mitgliedsbeiträge von der Steuer abgesetzt 
werden können, benötigt der Zuwendende grundsätzlich eine Zu-
wendungsbestätigung.

Die Zuwendungsbestätigungen werden von den gemeinnützigen Ver-
einen ausgestellt. Werden Zuwendungsbestätigungen unrichtig ausge-
stellt (oder Zuwendungen fehlverwendet), können Verein und verant-
wortliche Vorstandsmitglieder in Haftung genommen werden.

8.3 Was sind Spenden? 

Spenden sind freiwillige und unentgeltliche Ausgaben, die aus dem Ver-
mögen des Spenders zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke abfließen. 
Beim Spender muss eine endgültige wirtschaftliche Belastung eintreten 
(Vermögenminderung), d. h. sie dürfen auch nicht wieder in das Vermö-
gen des Spenders zurückfließen. Spenden können durch die Hingabe von 
Geld (Geldspenden) oder Sachen (Sachspenden) geleistet werden.
Nutzungen (z. B. unentgeltliche Überlassung eines Gegenstandes zur 
Nutzung, kostenlose Überlassung von Räumlichkeiten) und Leistungen 
(z. B. unentgeltliche Mitarbeit in einer gemeinnützigen Einrichtung) sind 
keine Spenden, da dem Steuerpflichtigen insoweit kein finanzieller Auf-
wand entsteht. Werden die Nutzungen und Leistungen gegenüber ei-
nem steuerbegünstigten Verein allerdings entgeltlich erbracht, kann bei 
einem nachträglichen bedingungslosen Verzicht auf den rechtswirksam 
entstandenen Vergütungs- oder Aufwendungsersatzanspruch eine steu-
erbegünstige Zuwendung vorliegen.

Die Spende muss freiwillig, d. h. ohne eine rechtliche oder sonstige Ver-
pflichtung hingegeben werden. Sie kann allerdings auf einer freiwillig 
eingegangenen Verpflichtung beruhen, z. B. wenn der Spender verbind-
lich eine regelmäßige Zahlung zugesagt hat.

Nicht freiwillig geleistet werden z. B. Zahlungen 
m auf Grund einer Bewährungsauflage, 
m anlässlich der Einstellung eines Strafverfahrens, 
m	in Erfüllung eines Vermächtnisses durch den Erben. 

Spenden und Mitgliedsbeiträge
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In diesen Fällen dürfen keine Zuwendungsbestätigungen ausgestellt 
werden. 

Die Spende muss unentgeltlich, d. h. nur der Sache wegen geleistet 
werden. Sie darf nicht in Erwartung eines besonderen Vorteils (auch 
nicht von einem Dritten) gegeben werden. Die Spende darf keinen  
– auch nicht teilweisen – Entgeltcharakter haben. Die Aufteilung eines 
einheitlichen Entgelts in einen steuerlich abziehbaren Spendenteil und 
ein nicht als Spende abzugsfähiges Leistungsentgelt ist nicht zulässig. 
Daher sind z. B. Aufwendungen für Eintrittskarten zu Wohltätigkeitsver-
anstaltungen, für Lose einer Wohlfahrtstombola oder für Wohlfahrts-
briefmarken keine Spenden. 

8.3.1 Was ist eine Geldspende?

Unter Geldspenden sind Bargeldzuwendungen, Überweisungen, Abbu-
chungen oder Scheckeinreichungen zu verstehen. Der bloße Verzicht 
auf ein Entgelt/Honorar für eine Nutzung oder Leistung stellt noch keine 
Spende dar.

Etwas anderes gilt nur dann, wenn der Förderer auf einen ihm zuste-
henden Aufwendungsersatzanspruch (Aufwandsspenden) bzw. einen 
sonstigen Anspruch (so genannte Rückspende) verzichtet. Vorausset-
zung ist, dass durch Satzung, Vertrag oder rechtsgültigen Vorstandsbe-
schluss ein konkreter Anspruch auf Erstattung des Aufwands – vor der 
zum Aufwand führenden bzw. zu vergütenden Tätigkeit – eingeräumt 
worden ist. Dabei ist der Vorstandsbeschluss den Mitgliedern in geeig-
neter Weise bekannt zu geben. 

Der Anspruch muss ernsthaft und rechtswirksam (gerichtlich ein-
klagbar) eingeräumt werden und darf nicht unter der Bedingung des 
Verzichts stehen. Außerdem muss der Verein im Zeitpunkt der Zusage 
des Aufwandsersatzes bzw. der Ehrenamtspauschalen oder der Tä-
tigkeitsvergütungen und im Zeitpunkt der Fälligkeit der Schuld auch 
ohne Berücksichtigung einer etwaigen Rückspende wirtschaftlich und 
finanziell in der Lage sein, die Zahlung zu leisten. Einzelheiten regelt ein 
BMF-Schreiben (siehe Anhang Seite 152ff.).

Spenden und Mitgliedsbeiträge
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8.3.2 Was ist eine Sachspende?

Sachspenden sind in der Regel Gegenstände. Sie können steuerbe-
günstigt auch nur in den ideellen Bereich oder den Zweckbetriebs-
bereich geleistet werden, nicht hingegen in den steuerfreien Vermö-
gensverwaltungsbereich oder den steuerpflichtigen wirtschaftlichen 
Geschäftsbereich. 

Beispiel: Eine Metzgerei spendet einem gemeinnützigen Kleingartenver-
ein für dessen jährliches Sommergrillfest Steaks. Für diese Sachspende 
kann keine steuerlich berücksichtigungsfähige Zuwendungsbestätigung 
ausgestellt werden, da das jährliche Sommergrillfest zu dem wirtschaft-
lichen Geschäftsbereich gehört. Dies gilt unabhängig davon, ob die 
Überschüsse aus dem Verkauf der Steaks an die Gäste wiederum für ge-
meinnützige Zwecke verwendet werden. Die Pflege der Geselligkeit ist als 
solche kein gemeinnütziger Zweck.

Als Sachspenden kommen Gegenstände aller Art in Betracht. Die Sach-
spende ist grundsätzlich mit dem gemeinen Wert (Marktwert) des ge-
spendeten Gegenstandes zu bewerten.

8.3.2.1 Sachspende aus dem Privatvermögen 

Handelt es sich um eine Sachspende aus dem Privatvermögen des Zu-
wendenden, ist der gemeine Wert des gespendeten Wirtschaftsguts 
maßgebend, wenn dessen Veräußerung im Zeitpunkt der Zuwendung 
keinen Besteuerungstatbestand erfüllen würde. 

Wird ein neuer Gegenstand von einer Privatperson gespendet, ist in der 
Zuwendungsbetätigung der Neuwert entsprechend der Rechnungsbe-
lege einzutragen. 

Bei gebrauchten oder älteren Gegenständen muss der Verein – ggf. auch 
durch ein Gutachten – den Verkehrswert ermitteln/schätzen. Das ist der 
Wert, der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr (z. B. durch Verkauf) nach 
der Beschaffenheit des Gegenstandes zu erzielen wäre. Demzufolge müss-
te der Wert angesetzt werden, den der Verein bezahlen würde, um solch 
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ein Gegenstand anzuschaffen. Der ursprüngliche Anschaffungspreis, die 
Qualität, das Alter und der Erhaltungszustand sind dabei als Wertmaß-
stab heranzuziehen. 

8.3.2.2 Sachspende aus dem Betriebsvermögen

Ist der Gegenstand unmittelbar vor der Spende aus dem Betrieb entnom-
men worden, kann höchstens der Wert angesetzt werden, der vorher 
auch bei der Entnahme zugrunde gelegt worden ist, jedoch zuzüglich 
der bei der Entnahme angefallenen Umsatzsteuer. Für die „Entnahme“ 
aus dem Betriebsvermögen gilt nämlich nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG das 
sogenannte „Buchwertprivileg“. Das bedeutet, der Unternehmer kann 
im Falle einer aus seinem Betriebsvermögen stammenden Zuwendung 
ohne konkrete Wertermittlung als „Entnahme“ den Buchwert ansetzen 
und den von ihm selbst in seiner Buchführung zugrunde gelegten Wert 
dem steuerbegünstigten Empfänger zwecks Erteilung der Zuwendungs-
bestätigung als „Entnahmewert“ mitteilen. 
Den mitgeteilten Wert hat der Spendenempfänger in der steuerlichen 
Zuwendungsbestätigung zu bescheinigen und das entsprechende An-
kreuzfeld auszufüllen.

¨ Die Sachzuwendung stammt nach den Angaben des Zuwendenden 
aus dem Betriebsvermögen. Die Zuwendung wurde nach dem Wert 
der Entnahme (ggf. mit dem niedrigeren gemeinen Wert) und nach 
der Umsatzsteuer, die auf die Entnahme entfällt, bewertet.

In diesem Fall braucht der Zuwendungsempfänger keine zusätzlichen 
Unterlagen bzw. Aufzeichnungen zur Wertermittlung in seine eigene 
Buchführung aufzunehmen. Der Verein ist somit auf die Mitteilung des 
Unternehmens zur Höhe des Werts der Sache angewiesen.
Sollte der Spender keine Angaben zu den von ihm selbst zugrunde ge-
legten „Entnahmewerten“ oder etwaigen niedrigeren „gemeinen Wer-
ten“ erteilen wollen und auf einer Zuwendungsbestätigung bestehen, 
dann kann der Verein eine eigenständige Wertermittlung vornehmen. In 
diesem Fall stellt sich allerdings die Frage, welchen Wert der zugewendete 
Gegenstand beim Spender tatsächlich noch hat und ob überhaupt eine 
endgültige wirtschaftliche Belastung beim Spender vorhanden ist.
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8.4 Was sind Mitgliedsbeiträge? 

Mitgliedsbeiträge sind Beiträge, die auf Grund der Satzung von den Mit-
gliedern lediglich in ihrer Eigenschaft als Mitglied erhoben werden. Auf-
nahmegebühren und Umlagen werden wie Mitgliedsbeiträge behandelt. 

Ob die Mitgliedsbeiträge steuerlich abgezogen werden dürfen, richtet 
sich nach der Art der Zwecke, die der Verein fördert. Bei mildtätigen und 
kirchlichen Zwecken und bei den meisten gemeinnützigen Zwecken sind 
sowohl Spenden als auch Mitgliedsbeiträge abzugsfähig. 

Ausnahmen bilden: 

1. die Förderung des Sports,

2. die Förderung kultureller Betätigungen, die in erster Linie  
der Freizeitgestaltung dienen,

3. die Förderung der Heimatpflege und Heimatkunde und 

4. die Förderung der Tierzucht, der Pflanzenzucht, der Kleingärtnerei, 
des traditionellen Brauchtums einschließlich des Karnevals, der  
Fastnacht und des Faschings, der Soldaten- und Reservistenbetreu-
ung, des Amateurfunkens, des Modellflugs und des Hundesports.

Bei diesen Zwecken sind nur Spenden aber keine Mitgliedsbeiträge 
abzugsfähig. 

Fördert ein Verein verschiedene Zwecke und ist mindestens einer der o. g. 
Zwecke enthalten, können die Mitgliedsbeiträge insgesamt nicht als 
Sonderausgaben abgezogen werden. Dies gilt selbst dann, wenn die 
unterschiedlichen Zwecke voneinander abgegrenzt sind. 

8.5 Zuwendungsbestätigung 

Voraussetzung für die Anerkennung einer Spende durch das Finanzamt 
ist grundsätzlich, dass der Zuwendende eine förmliche (von einer zeich-
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nungsberechtigten Person unterschriebene) Zuwendungsbestätigung 
nach amtlich vorgeschriebenem Muster erhalten hat. Die Zuwen-
dungsbestätigung darf eine DIN A 4-Seite nicht überschreiten. Für Verei-
ne gibt es zwei unterschiedliche Muster, je nachdem, ob 

m Mitgliedsbeiträge oder Geldzuwendungen oder

m Sachzuwendungen

im Sinne des § 10b EStG an eine der in § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG bezeichneten 
Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen zu be-
stätigen sind. 

Aufwandsspenden sind auf dem Bestätigungsmuster für Geldzuwendun-
gen zu bescheinigen. 

Entsprechende verbindliche Muster stehen im Internet unter

https://www.formulare-bfinv.de 

zur Verfügung. 

Nur unter bestimmten Voraussetzungen reicht als Zuwendungsnachweis 
eine maschinell erstellte Zuwendungsbestätigung ohne eigenhändige 
Unterschrift, wenn der Verein die Nutzung eines entsprechenden Ver-
fahrens dem zuständigen Finanzamt angezeigt hat. Dann können auch 
die maschinell erstellten Zuwendungsbestätigungen auf elektronischem 
Weg in Form schreibgeschützter Dokumente an die Zuwendenden über-
mitteln werden. 

Für die Abzugsberechtigung ist es dann unerheblich, dass der Zuwen-
dungsempfänger den Ausdruck des entsprechenden Dokuments nicht 
selbst übernimmt, sondern dem Zuwendenden überlässt.

Für diejenigen, die ihre Angelegenheiten vorzugsweise auf elektroni-
schem Wege erledigen wollen, also nicht nur Zuwendende, sondern 
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auch die Zuwendungsempfänger, besteht zusätzlich unter bestimmten 
Voraussetzungen die Möglichkeit, Angaben über die Zuwendung an das 
Finanzamt elektronisch zu übermitteln oder übermitteln zu lassen. Eine 
Pflicht des Zuwendungsempfängers, diese Daten elektronisch zu sen-
den, besteht aber nicht.  

Hinsichtlich der Möglichkeit des vereinfachten Nachweises bei Kleinstbe-
trägen wird auf T.z. 8.5.2 verwiesen.

Die Nachweise der Zuwendungen (insbesondere Zuwendungsbestäti-
gungen, Bareinzahlungsbelege, Buchungsbestätigungen, Beitragsquit-
tungen) sind auf Verlangen dem Finanzamt vorzulegen. Werden die Un-
terlagen vom Finanzamt nicht angefordert, sind sie vom Zuwendenden 
gem. § 50 Abs. 8 EStDV ein Jahr lang nach Bekanntgabe des Steuerbe-
scheides aufzubewahren (so genannte Belegvorhaltepflicht).

8.5.1 Hinweise zur Ausstellung von  
 Zuwendungsbestätigungen

1. Der Austeller (Name und Anschrift des Vereins) sowie der Name  
und die Anschrift des Zuwendenden müssen benannt sein.

2. Das Format einer DIN A 4 Seite darf nicht überschritten werden.

3. Der Abdruck von Danksagungen bzw. Werbung ist nur auf der  
Rückseite zulässig. 

4. Bei Zuwendung von Mitgliedsbeiträgen ist der Begriff  
„Geldzuwendung“ zu streichen.

5. Der Wert der Zuwendung ist in Ziffern und in Worten anzugeben.

6. Es ist immer anzugeben, ob es sich um den Verzicht auf  
Erstattungen von Aufwendungen handelt oder nicht.

7. Der bzw. die begünstigten Zwecke, das Finanzamt und die Steuer-
nummer des auszustellenden Vereins und das Datum des letzten 
Freistellungsbescheides/Körperschaftsteuerbescheides nebst  
Anlage für den letzten Veranlagungszeitraum sind aufzuführen.  
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Ist bisher kein Freistellungsbescheid/Körperschaftsteuerbescheid 
nebst Anlage erteilt worden (z. B. Neugründung), ist das Datum 
des Bescheides über die Festsetzung der satzungsmäßigen Voraus-
setzungen anzugeben (§ 60a AO).

8. Der Hinweis auf die haftungsrechtlichen Folgen ist aufzunehmen.

8.5.1.1 Besonderheiten bei Zuwendungsbestätigungen 
 über Sachzuwendungen

Im Fall einer Sachspende muss außerdem aus der Zuwendungsbestäti-
gung ersichtlich sein:

9. der Wert und die genaue Bezeichnung jeder einzelnen Sache, 

10. Alter, Zustand, Kaufpreis usw. des Gegenstandes,

11. Herkunft des Gegenstandes (Privat- oder Betriebsvermögen) und 

12. bei Spenden aus dem Privatvermögen des Zuwendenden, dass 
geeignete Unterlagen, die zur Wertermittlung gedient haben, 
z. B. Rechnungen, Gutachten, vorliegen.

8.5.1.2 Sammelbestätigungen

Sammelbestätigungen sind zulässig. Dazu ist es notwendig, dass anstel-
le von „Bestätigung“ das Wort „Sammelbestätigung“ verwendet wird. 
Darüber hinaus sind weitere formelle Angaben erforderlich, z. B. Datum, 
Betrag und Art der einzelnen Zuwendungen, die entweder auf der Rück-
seite oder einer beigefügten Anlage geltend gemacht werden können. 

Mit einer Sammelbestätigung ist zu bescheinigen, dass über die in der 
Gesamtsumme enthaltenen Zuwendungen keine weiteren Bestätigun-
gen, weder formelle Zuwendungsbestätigungen noch Beitragsquittun-
gen oder Ähnliches, ausgestellt wurden und werden. 

Entsprechende Muster stehen im Internet unter 
https://www.formulare-bfinv.de zur Verfügung. 
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8.5.2 Vereinfachter Nachweis von Spenden 

In folgenden Fällen wird als Nachweis für eine Spende an Stelle einer 
förmlichen Zuwendungsbestätigung auch der Bareinzahlungsbeleg 
oder die Buchungsbestätigung des Kreditinstituts anerkannt: 

a) für Spenden zur Hilfe in Katastrophenfällen, wenn der vereinfachte 
Spendennachweis von den obersten Finanzbehörden der Länder im 
Benehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen ausdrücklich 
vorgesehen worden ist,

b) für Spenden bis zu 200 Euro (je Spende) an eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder eine inländische öffentliche Dienststelle, 

c) für Zuwendungen bis zu 200 Euro (je Zuwendung) an einen gemein-
nützigen Verein, wenn ein von dem Verein hergestellter Zahlungs-
beleg verwendet wird, auf dem die Angaben über die Anerkennung 
des Vereins als gemeinnützige Körperschaft sowie der Verwendungs-
zweck der Zuwendung aufgedruckt sind und angegeben ist, ob es 
sich bei der Zuwendung um eine Spende oder einen Mitgliedsbei-
trag handelt. 

Aus der Buchungsbestätigung müssen Name und Kontonummer oder 
ein sonstiges Identifizierungsmerkmal des Auftraggebers und des Emp-
fängers, der Betrag, der Buchungstag sowie die tatsächliche Durchfüh-
rung der Zahlung ersichtlich sein. Zusätzlich muss auch der vom Verein 
hergestellte Beleg (siehe Punkt c) vorhanden sein, weil die Angaben über 
die Steuerbegünstigung des Vereins aus diesem Beleg ersichtlich sind.

8.6 Vertrauensschutz und Haftung

Der Gesetzgeber will den guten Glauben des Spenders oder des Mitglieds 
schützen und bei Missbrauch von Zuwendungsbestätigungen nach dem 
„Veranlassungsprinzip“ die Verantwortlichen in Haftung nehmen.

Die Spender dürfen grundsätzlich auf die Richtigkeit der Zuwendungsbe-
stätigungen über Spenden und Mitgliedsbeiträge vertrauen, es sei denn, 
dass sie die Zuwendungsbestätigungen durch unlautere Mittel oder fal-
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sche Angaben erwirkt haben oder dass ihnen die Unrichtigkeit der Bestäti-
gungen bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht bekannt war. 
Dieser sogenannte Vertrauensschutz beim Spendenabzug für den Zu-
wendenden bedingt zugleich einen Haftungstatbestand auf der Empfän-
gerseite, also beim Verein. Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine un-
richtige Bestätigung ausstellt oder veranlasst, dass Zuwendungen nicht 
zu den in der Bestätigung angegebenen steuerbegünstigten Zwecken 
verwendet werden, haftet für die entgangene Steuer. 

Die entgangene Steuer wird pauschal in einem Prozentsatz der Zuwen-
dung angesetzt und beträgt bei der Einkommensteuer und Körperschaft-
steuer 30 Prozent, bei der Gewerbesteuer 15 Prozent des Zuwendungs-
betrags. Die Haftung droht neben dem Verein auch den verantwortlichen 
Vorstandsmitgliedern.

Die missbräuchliche Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen (z. B. Ge-
fälligkeitsbescheinigungen) oder die fehlerhafte Verwendung von Zuwen-
dungen kann zum Verlust der Gemeinnützigkeit des Vereins führen. 

8.7 Besondere Aufzeichnungspflichten  
bei Zuwendungen

Nach § 63 Abs. 3 AO haben steuerbegünstigte Vereine den Nachweis über 
ihre tatsächliche Geschäftsführung durch ordnungsgemäße Aufzeichnung 
der Einnahmen und Ausgaben zu führen. § 50 Abs. 4 EStDV erläutert die 
Anforderungen an den buchmäßigen Nachweis der Zuwendungen: 
m Die Vereinnahmung der Zuwendung und ihre zweckentsprechende 

Verwendung sind ordnungsgemäß aufzuzeichnen. 

m Ein Doppel der Zuwendungsbestätigung ist aufzubewahren. 

m Bei Sachspenden und beim Verzicht auf die Erstattung von Aufwen-
dungen muss sich aus den Aufzeichnungen ergeben, auf welcher 
Grundlage die Körperschaft den Wert der Zuwendung bestätigt/
ermittelt hat. Bei Sachspenden aus dem Privatvermögen des  
Zuwendenden sind die Unterlagen, die zur Ermittlung des Werts 
herangezogen wurden, in die Buchführung aufzunehmen. 

Spenden und Mitgliedsbeiträge

8



100

Steuertipps für Vereine

8.8 Sponsoring

Anstelle von Zuwendungen in Form von Spenden können „Zuwendun-
gen“ auch in Form des Sponsorings erfolgen (vgl. 6.2.3.4). Sie können 
dann ggf. als Betriebsausgabe steuerlich geltend gemacht werden. 

Da es sich nicht um freigebige Zuwendungen, sondern um Leistungen 
und Gegenleistungen handelt, sind in diesem Fall keine Zuwendungsbe-
stätigungen auszustellen.
 
In der Regel handelt es sich um finanzielle Unterstützungen, die der Emp-
fängerkörperschaft (Verein) gewährt werden, meist allgemein zur Förde-
rung steuerbegünstigter Zwecke, häufig aber auch im Zusammenhang 
mit öffentlichkeitswirksamen Projekten oder Veranstaltungen, die sie 
im Rahmen ihrer steuerbegünstigten Satzungszwecke durchführt. Der 
Sponsor (Geber) verfolgt damit eigene Ziele der Werbung und Öffent-
lichkeitsarbeit. 
Die Verwaltung hat in einem BMF-Schreiben (siehe Anhang Seite 150ff.) 
Stellung genommen, wie Zuwendungen im Rahmen des Sponsorings 
steuerlich zu behandeln sind. Hiernach muss zwischen Geber und Emp-
fängerkörperschaft (Verein) unterschieden werden.

Während es beim gesponserten Empfänger vor allem um die Frage der 
Zuordnung der Sponsoringerträge in den steuerfreien oder dem steu-
erpflichtigen Bereich geht, können die Aufwendungen des Sponsors 
grundsätzlich als Betriebsausgaben berücksichtigt werden, wenn der 
Sponsor mit den Aufwendungen einen wirtschaftlichen Vorteil für sein 
Unternehmen erstrebt und die gegenseitigen Leistungsverpflichtungen 
in ihrem Wert in etwa einander entsprechen. Die Behandlung als Betriebs- 
ausgabe hat beim Sponsor im Vergleich zur Spende den Vorteil, dass der 
Kreis der begünstigten Empfänger nicht beschränkt ist und keine steuer-
lichen Höchstgrenzen wie beim Spendenabzug vorhanden sind.

Es wird empfohlen, dass der Sponsor und die Empfängerkörperschaft 
einen schriftlichen Vertrag abschließen, in dem die Rechte und Pflichten 
eindeutig geregelt werden. Dadurch wird Rechtsklarheit geschaffen und 
die eventuelle Prüfung des Betriebsausgabenabzugs erleichtert. 
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9.1 Steuerbefreiung bei ehrenamtlichen  
 Tätigkeiten nach § 3 Nr. 26 und 26a EStG
 

9.1.1 Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 26 EStG 

9.1.1.1 Wer erhält die Steuerbefreiung? 

Von besonderer Bedeutung für Vereine ist die Steuerbefreiung nach § 3 
Nr. 26 EStG; bekannt auch als sog. „Übungsleiterpauschale“. 
Nach § 3 Nr. 26 EStG sind Einnahmen für folgende nebenberufliche 
Tätigkeiten bis zu einem Höchstbetrag von insgesamt 2.400 Euro im 
Kalenderjahr steuerfrei: 

m Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, Betreuer oder eine vergleichbare 
nebenberufliche Tätigkeit, 

m nebenberufliche künstlerische Tätigkeit,

m Lehr- und Vortragstätigkeit im Rahmen der allgemeinen Bildung und 
Ausbildung oder im Rahmen der beruflichen Fort- und Ausbildung, 

m künstlerische Tätigkeiten, 

m Pflege alter, kranker oder behinderter Menschen. 

Voraussetzung dafür ist, dass die Tätigkeit im Dienst oder Auftrag einer 
inländischen juristischen Person des öffentlichen Rechts (das kann eine 
Gemeinde sein) oder einer gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen 
Zwecken dienenden Einrichtung (das kann ein gemeinnütziger Verein 
sein) ausgeübt wird. 
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9.1.1.2 Wer betätigt sich als Übungsleiter usw.?
 
Hauptanwendungsfälle der Vorschrift sind 

m die nebenberufliche Tätigkeit eines Sporttrainers oder eines  
Chorleiters oder Orchesterdirigenten, 

m die Lehr- oder Vortragstätigkeit im Rahmen der allgemeinen Bildung 
oder Ausbildung, z. B. Kurse oder Vorträge an Schulen, Volkshoch-
schulen, Mütterberatung, Erste-Hilfe-Kurse, Schwimmunterricht  
oder der beruflichen Aus- und Fortbildung, 

m die nebenberufliche Tätigkeit eines Prüfers bei einer    Prüfung,  
die zu Beginn, im Verlaufe oder als Abschluss einer Ausbildung  
abgenommen wird, 

m die Betreuung einer Fußballmannschaft. 

Begünstigt ist nur eine Tätigkeit als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher oder 
Betreuer, wenn der Steuerpflichtige durch persönlichen Kontakt auf andere 
Menschen Einfluss nimmt, um auf diese Weise deren geistige und leibliche 
Fähigkeiten zu fördern, d.h. die Tätigkeit muss pädagogisch ausgerichtet 
sein. Die Betreuung von Gegenständen (z. B. Gerätewart oder Vereinskas-
sierer) ist ebenso wenig begünstigt wie eine „reine“ Aufsichtstätigkeit. 

Nicht begünstigt sind auch die Ausbildung von Tieren (z.B. Rennpferden 
oder Diensthunden) sowie „verwaltende“ Tätigkeiten beispielsweise als 
Vorstandsmitglied, Vereinskassierer oder Platzwart bei einem Sportver-
ein, auch wenn solche Tätigkeiten ebenfalls unmittelbar im Vereinsinter-
esse – und damit auch im öffentlichen Interesse – liegen. 

9.1.1.3 Was ist unter einer künstlerischen Tätigkeit  
 zu verstehen? 

Hierunter kann z. B. die nebenberuflich ausgeübte Konzerttätigkeit eines 
Musikpädagogen in Kirchen, Altenheimen usw. sowie die nebenberuf-
liche Organistentätigkeit in Kirchengemeinden fallen. Viele Tätigkeiten 
sind aber bereits als Ausbildungstätigkeiten begünstigt (z. B. Chorleiter 
in einem Gesangsverein). 
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9.1.1.4 Wer übt eine Pflegetätigkeit aus?

Hierunter fallen außer der Dauerpflege auch Hilfsdienste:

m bei der häuslichen Betreuung durch ambulante Pflegedienste,  
z. B. Unterstützung bei der Grund- und Behandlungspflege, bei  
häuslichen Verrichtungen und Einkäufen, beim Schriftverkehr,  
bei der Altenhilfe entsprechend § 71 SGB XII, z. B. Hilfe bei der  
Wohnung- und Heimbeschaffung, in Fragen der Inanspruch- 
nahme altersgerechter Dienste und 

m bei Sofortmaßnahmen gegenüber Schwerkranken und  
Verunglückten, z. B. durch Rettungssanitäter und Ersthelfer.

9.1.1.5 Wann liegt eine nebenberufliche Tätigkeit vor? 

Die Tätigkeit wird nebenberuflich ausgeübt, wenn sie insgesamt – also 
auch bei nebenberuflicher Tätigkeit für mehrere Vereine – nicht mehr 
als ein Drittel der Arbeitszeit eines vergleichbaren Vollzeiterwerbs in 
Anspruch nimmt; eine Halbtagsbeschäftigung wird deshalb bereits als 
hauptberufliche Tätigkeit angesehen. “Nebenberuflich” tätig sein kön-
nen aber auch Personen, die im steuerrechtlichen Sinne streng genom-
men keinen Hauptberuf ausüben, wie beispielsweise Rentner, Haus-
frauen, Vermieter, Studenten oder Arbeitslose. Übt ein Arbeitnehmer 
mehrere verschiedenartige Tätigkeiten i. S. d. § 3 Nr. 26 EStG aus, ist 
die Nebenberuflichkeit für jede Tätigkeit getrennt zu beurteilen. Meh-
rere gleichartige Tätigkeiten sind zusammenzufassen, wenn sie nach 
der Verkehrsanschauung als Ausübung eines einheitlichen Hauptbe-
rufs gelten. 

Beispiel: A, Hausfrau, ist auf Grund eines Arbeitsvertrages an einer Schule 
als Dozentin tätig; sie gibt etwa fünf Wochenstunden Unterricht. Daneben 
übt sie eine Trainertätigkeit in einem Sportverein aus (etwa sechs Stunden 
pro Woche). 

Da hier verschiedenartige Tätigkeiten ausgeübt werden, dürfen für die 
Beurteilung der „Nebenberuflichkeit“ die Stunden nicht zusammenge-
rechnet werden. A übt zwei unter die Steuerbefreiung des § 3 Nr. 26 EStG 
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fallende nebenberufliche Tätigkeiten aus. Die Steuerbefreiung in Höhe 
von 2.400 Euro darf aber trotzdem nur einmal gewährt werden. 

Bei Prüfung der Nebenberuflichkeit ist auf das Kalenderjahr abzustellen 
(„Jahresbetrachtung“). 

Beispiel: Ein Lehrer betreut während der Ferien für einen gemeinnützigen 
Verein vier Wochen lang behinderte Kinder. 

Während der Ferienbetreuung ist der Lehrer zwar ganztags tätig. Dies ist 
aber unerheblich, weil es sich bezogen auf das Kalenderjahr (auch der 
Steuerfreibetrag ist ein Jahresbetrag) um eine typische nebenberufliche 
Tätigkeit handelt. 

9.1.1.6 Welche Tätigkeiten für welche Auftraggeber   
 fallen unter die Steuerbefreiung? 

Nur Tätigkeiten für bestimmte in der Vorschrift aufgeführte „begünstigte 
Auftraggeber“ fallen unter die Steuerbefreiung. Begünstigte Auftragge-
ber sind u. a. alle gemeinnützigen Vereine, wie beispielsweise das Deut-
sche Rote Kreuz oder auch Sportvereine. 

9.1.1.7 Beachtung der Höchstgrenze für die Steuerbefreiung
 
Die Steuerfreiheit ist auch bei Einnahmen aus mehreren nebenberufli-
chen, begünstigten Tätigkeiten für verschiedene Vereine auf einen ein-
maligen Jahresbetrag von 2.400 Euro begrenzt. Es kommt im Übrigen 
nicht darauf an, ob die nebenberufliche Tätigkeit im Rahmen eines Ar-
beitsverhältnisses oder selbständig ausgeübt wird. 

Der Jahresbetrag ist nicht zeitanteilig aufzuteilen, selbst wenn die be-
günstigte Tätigkeit lediglich wenige Monate ausgeübt wird, so wie bei 
der Betreuung von Kindern bei Ferienmaßnahmen. 

Ist der Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher oder Betreuer als Arbeitnehmer tätig 
und liegen die Voraussetzungen der Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 26 EStG vor, 
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kann der Verein Einnahmen bis zu 2.400 Euro jährlich bereits beim Lohn-
steuerabzug als steuerfrei behandeln. Der Arbeitnehmer muss dem Verein 
gegenüber schriftlich erklären, dass die Steuerbefreiung nicht bereits in ei-
nem anderen Dienstverhältnis berücksichtigt wird; diese Erklärung ist zum 
Lohnkonto zu nehmen. Der Verein ist auch in diesem Fall verpflichtet, Art 
und Höhe des Arbeitslohns im Lohnkonto aufzuzeichnen. Der den Betrag 
von 2.400 € im Jahr übersteigende Arbeitslohn ist der Lohnsteuer zu unter-
werfen; ggf. kann die Lohnsteuer pauschaliert werden. 
                 Rechtsquelle: § 3 Nr. 26 EStG

9.1.1.8 Andere Steuerbefreiungen

Andere Steuerbefreiungen, wie z. B. die Gewährung steuerfreier Aufwands-
entschädigungen nach § 3 Nr. 12 EStG oder der Ersatz von Reisekosten 
nach § 3 Nr. 13 oder § 3 Nr. 16 EStG, können zusätzlich gewährt werden. 

9.1.1.9 Werbungskosten und Betriebsausgaben 

Bei Arbeitnehmern ist mindestens der Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 
1.000 Euro anzusetzen, soweit er nicht bei anderen Dienstverhältnissen 
verbraucht ist. Wichtig ist, dass Betriebsausgaben oder Werbungskosten 
nur insoweit berücksichtigt werden können, als sie den Betrag der steu-
erfreien Einnahmen übersteigen.
     Rechtsquelle: § 3 Nr. 26 Satz 2 EStG  

abweichend von § 3c EStG  

Beispiel: A hat im Jahr 2014 Einnahmen aus seiner Trainertätigkeit bei 
einem Sportverein in Höhe von 3.696 Euro, von denen 2.400 Euro nach  
§ 3 Nr. 26 EStG steuerfrei bleiben. Seine mit dieser Tätigkeit im Zusammen-
hang stehenden Betriebsausgaben für Fahrtkosten, Fachliteratur u. ä. 
betragen 2.500 Euro. 

Abweichend von § 3c EStG ist nach § 3 Nr. 26 Satz 2 EStG nur ein Ab-
zug von Betriebsausgaben zulässig, soweit sie den Steuerfreibetrag von 
2.400 Euro übersteigen – hier 100 Euro (2.500 Euro minus 2.400 Euro). Es 
ergeben sich somit steuerpflichtige Einkünfte von 1.196 Euro (3.696 Euro 
minus 2.400 Euro minus 100 Euro). 
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9.1.2 Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 26a EStG
9.1.2.1 Wer erhält die Steuerbefreiung? 

Nach § 3 Nr. 26a EStG sind Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten 
im Dienst oder im Auftrag einer steuerbegünstigten Körperschaft, soweit 
für sie nicht ganz oder teilweise eine Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 12 oder 
26 EStG gewährt wird, bis zur Höhe von insgesamt 720 Euro im Kalender-
jahr steuerfrei. 
Der § 3 Nr. 26a EStG sieht im Gegensatz zu § 3 Nr. 26 EStG keine Begren-
zung auf bestimmte Tätigkeiten im gemeinnützigen Bereich vor. Begüns-
tigt werden z. B. die Tätigkeiten der Mitglieder des Vorstands, der Büro-
kräfte, des Reinigungspersonals, des Platzwartes, des Aufsichtspersonals, 
der Betreuer und Assistenzbetreuer im Sinne des Betreuungsrechts.  
Die Tätigkeit muss für den ideellen Bereich der Körperschaft einschließ-
lich ihrer Zweckbetriebe ausgeübt werden. Tätigkeiten in einem steuer-
pflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb und bei der Verwaltung des 
Vermögens sind nicht begünstigt. Ob ein gemeinnütziger Verein Zahlun-
gen an die Mitglieder des Vorstands leisten darf, hängt von der Art des 
Anspruchs und ggf. von einer entsprechenden Satzungsbestimmung ab.

Die Aussagen für die Nebenberuflichkeit der Tätigkeit bei § 3 Nr. 26 EStG 
gelten auch für den § 3 Nr. 26a EStG. 

9.1.2.2 Tätigkeiten für welche Auftraggeber fallen  
 unter die Steuerbefreiung?

Begünstigte Auftraggeber sind u. a. alle gemeinnützigen Vereine wie z. B. 
das Deutsche Rote Kreuz oder auch Sportvereine.

9.1.2.3 Beachtung der Höchstgrenze für die Steuerbefreiung

Der Freibetrag nach § 3 Nr. 26a EStG ist ein Jahresbetrag. Dieser wird auch 
dann nur einmal gewährt, wenn mehrere begünstigte Tätigkeiten ausge-
übt werden. Der Freibetrag von 720 Euro ist nicht zeitanteilig aufzuteilen, 
wenn die begünstigte Tätigkeit lediglich wenige Monate ausgeübt wird. 
Es kommt nicht darauf an, ob die nebenberufliche Tätigkeit im Rahmen 
eines Arbeitsverhältnisses oder selbständig ausgeübt wird. 
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Der Freibetrag nach § 3 Nr. 26a EStG kann nicht in Anspruch genommen 
werden, wenn für die Einnahmen aus derselben Tätigkeit ganz oder teil-
weise eine Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 12 oder 26 EStG (Aufwandsent-
schädigung aus öffentlichen Kassen oder sog. Übungsleiterfreibetrag) 
gewährt wird. 

Für eine andere Tätigkeit, die neben einer nach § 3 Nr. 12 oder 26 EStG 
begünstigten Tätigkeit bei einer anderen oder derselben Körperschaft 
ausgeübt wird, kann die Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 26a EStG nur in An-
spruch genommen werden, wenn die Tätigkeit nebenberuflich ausgeübt 
wird und die Tätigkeiten von einander trennbar sind, gesondert vergütet 
werden und die dazu getroffenen Vereinbarungen eindeutig sind. Liegen 
vorgenannte Voraussetzungen für die Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 26a EStG 
vor, kann der Verein Einnahmen bis zu 720 Euro jährlich bereits beim Lohn-
steuerabzug als steuerfrei behandeln. Der Arbeitnehmer muss dem Verein 
gegenüber schriftlich erklären, dass die Steuerbefreiung nicht bereits in ei-
nem anderen Dienstverhältnis berücksichtigt wird; diese Erklärung ist zum 
Lohnkonto zu nehmen. Der Verein ist auch in diesem Fall verpflichtet, Art 
und Höhe des Arbeitslohns im Lohnkonto aufzuzeichnen. Der den Betrag 
von 720 Euro im Jahr übersteigende Arbeitslohn ist der Lohnsteuer zu un-
terwerfen; ggf. kann die Lohnsteuer pauschaliert werden.

Rechtsquelle: § 3 Nr. 26a EStG
 
9.1.2.4 Andere Steuerbefreiungen

Die Steuerfreiheit von Bezügen nach anderen Vorschriften, z. B. nach § 3 
Nr. 13, 16 EStG, bleibt unberührt.

9.1.2.5 Werbungskosten und Betriebsausgaben 

Ein Abzug von Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben, die mit steuer-
freien Einnahmen nach § 3 Nr. 26a EStG in einem unmittelbaren Zusam-
menhang stehen, ist nur dann möglich, wenn diese die Einnahmen aus 
der Tätigkeit übersteigen und zwar in Höhe des übersteigenden Betrags. 
In Arbeitnehmerfällen ist in jedem Falle der Arbeitnehmer-Pauschbetrag 
als Werbungskosten anzusetzen, soweit er nicht bei anderen Dienstver-
hältnissen verbraucht ist. 

9
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9.2 Welche Pflichten obliegen dem Verein als   
 Arbeitgeber? Wie ist der steuerfreie Betrag  
 zu behandeln?
 
Werden die nebenberuflichen Tätigkeiten in einem Dienstverhältnis aus-
geübt, hat der Arbeitgeber den steuerfreien Höchstbetrag von 2.400 Euro 
bzw. 720 Euro vor der Berechnung der Lohnsteuer abzuziehen. Eine zeitan-
teilige Aufteilung ist dabei nicht erforderlich, selbst wenn feststeht, dass 
das Dienstverhältnis nicht bis zum Ende des Kalenderjahres besteht. Der 
Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber jedoch schriftlich zu bestätigen, dass 
die Steuerbefreiung nicht bereits in einem anderen Dienst- oder Auf-
tragsverhältnis berücksichtigt worden ist oder wird. Diese Erklärung ist 
zum Lohnkonto zu nehmen. Außerdem ist der steuerfreie Betrag nach  
§ 3 Nr. 26 oder 26a EStG in das Lohnkonto einzutragen. Der Freibetrag 
wird vom Finanzamt jedoch nicht als ELStAM berücksichtigt.

Rechtsquelle: § 41 Abs. 1 Satz 3 EStG

    Abkürzungsverzeichnis10.
AEAO  Anwendungserlass zur   
 Abgabenordnung

AO  Abgabenordnung

BFH  Bundesfinanzhof

BGB  Bürgerliches Gesetzbuch

BGBl  Bundesgesetzblatt

BStBl  Bundessteuerblatt

ErbStG  Erbschaftsteuer- und   
 Schenkungsteuergesetz

EStDV  Einkommensteuer-
 Durchführungsverordnung

EStG  Einkommensteuergesetz

EStR  Einkommensteuer-
 richtlinien

e. V. eingetragener Verein

GewStDV  Gewerbesteuer-Durch- 
 führungsverordnung

GewStG  Gewerbesteuergesetz

GewStR  Gewerbesteuer-
 richtlinien

KStDV  Körperschaftsteuer- 
 Durchführungs- 
 verordnung

KStG  Körperschaftsteuer- 
 gesetz

KStR  Körperschaftsteuer-
 Richtlinien

SGB  Sozialgesetzbuch

UStG  Umsatzsteuergesetz

10

Abkürzungsverzeichnis
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    Anhang11.
1. Auszug Abgabenordnung (AO)
 
§ 51 Allgemeines

(1) Gewährt das Gesetz eine Steuervergünstigung, weil eine Körperschaft 
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige oder kirchli-
che Zwecke (steuerbegünstigte Zwecke) verfolgt, so gelten die folgenden 
Vorschriften. Unter Körperschaften sind die Körperschaften, Personen-
vereinigungen und Vermögensmassen im Sinne des Körperschaftsteu-
ergesetzes zu verstehen. Funktionale Untergliederungen (Abteilungen) 
von Körperschaften gelten nicht als selbstständige Steuersubjekte.

(2) Werden die steuerbegünstigten Zwecke im Ausland verwirklicht, setzt 
die Steuervergünstigung voraus, dass natürliche Personen, die ihren 
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich die-
ses Gesetzes haben, gefördert werden oder die Tätigkeit der Körperschaft 
neben der Verwirklichung der steuerbegünstigten Zwecke auch zum An-
sehen der Bundesrepublik Deutschland im Ausland beitragen kann.

(3) Eine Steuervergünstigung setzt zudem voraus, dass die Körperschaft 
nach ihrer Satzung und bei ihrer tatsächlichen Geschäftsführung keine 
Bestrebungen im Sinne des § 4 des Bundesverfassungsschutzgesetzes 
fördert und dem Gedanken der Völkerverständigung nicht zuwiderhan-
delt. Bei Körperschaften, die im Verfassungsschutzbericht des Bundes 
oder eines Landes als extremistische Organisation aufgeführt sind, ist 
widerlegbar davon auszugehen, dass die Voraussetzungen des Satzes 1 
nicht erfüllt sind. Die Finanzbehörde teilt Tatsachen, die den Verdacht 
von Bestrebungen im Sinne des § 4 des Bundesverfassungsschutzgeset-
zes oder des Zuwiderhandelns gegen den Gedanken der Völkerverstän-
digung begründen, der Verfassungsschutzbehörde mit.
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§ 52 Gemeinnützige Zwecke

(1) Eine Körperschaft verfolgt gemeinnützige Zwecke, wenn ihre Tätigkeit 
darauf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder 
sittlichem Gebiet selbstlos zu fördern. Eine Förderung der Allgemeinheit 
ist nicht gegeben, wenn der Kreis der Personen, dem die Förderung zu-
gutekommt, fest abgeschlossen ist, zum Beispiel Zugehörigkeit zu einer 
Familie oder zur Belegschaft eines Unternehmens, oder infolge seiner 
Abgrenzung, insbesondere nach räumlichen oder beruflichen Merkma-
len, dauernd nur klein sein kann. Eine Förderung der Allgemeinheit liegt 
nicht allein deswegen vor, weil eine Körperschaft ihre Mittel einer Körper-
schaft des öffentlichen Rechts zuführt.

(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 sind als Förderung der All-
gemeinheit anzuerkennen:
1. die Förderung von Wissenschaft und Forschung;

2. die Förderung der Religion;

3. die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentli-
chen Gesundheitspflege, insbesondere die Verhütung und Bekämp-
fung von übertragbaren Krankheiten, auch durch Krankenhäuser im 
Sinne des § 67, und von Tierseuchen;

4. die Förderung der Jugend- und Altenhilfe;

5. die Förderung von Kunst und Kultur;

6. die Förderung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege;

7. die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich 
der Studentenhilfe;

8. die Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Sin-
ne des Bundesnaturschutzgesetzes und der Naturschutzgesetze der 
Länder, des Umweltschutzes, des Küstenschutzes und des Hochwas-
serschutzes;

9. die Förderung des Wohlfahrtswesens, insbesondere der Zwecke der 
amtlich anerkannten Verbände der freien Wohlfahrtspflege (§ 23 der 
Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung), ihrer Unterverbände und 
ihrer angeschlossenen Einrichtungen und Anstalten;
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10. die Förderung der Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, 
für Flüchtlinge, Vertriebene, Aussiedler, Spätaussiedler, Kriegsopfer, 
Kriegshinterbliebene, Kriegsbeschädigte und Kriegsgefangene, Zivil-
beschädigte und Behinderte sowie Hilfe für Opfer von Straftaten; För-
derung des Andenkens an Verfolgte, Kriegs- und Katastrophenopfer; 
Förderung des Suchdienstes für Vermisste;

11. die Förderung der Rettung aus Lebensgefahr;
12. die Förderung des Feuer-, Arbeits-, Katastrophen- und Zivilschutzes 

sowie der Unfallverhütung;
13. die Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Ge-

bieten der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens;
14. die Förderung des Tierschutzes;
15. die Förderung der Entwicklungszusammenarbeit;
16. die Förderung von Verbraucherberatung und Verbraucherschutz;
17. die Förderung der Fürsorge für Strafgefangene und ehemalige Straf-

gefangene;
18. die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern;
19. die Förderung des Schutzes von Ehe und Familie;
20. die Förderung der Kriminalprävention;
21. die Förderung des Sports (Schach gilt als Sport);
22. die Förderung der Heimatpflege und Heimatkunde;
23. die Förderung der Tierzucht, der Pflanzenzucht, der Kleingärtnerei, 

des traditionellen Brauchtums einschließlich des Karnevals, der Fast-
nacht und des Faschings, der Soldaten- und Reservistenbetreuung, 
des Amateurfunkens, des Modellflugs und des Hundesports;

24. die allgemeine Förderung des demokratischen Staatswesens im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes; hierzu gehören nicht Bestrebungen, die 
nur bestimmte Einzelinteressen staatsbürgerlicher Art verfolgen oder 
die auf den kommunalpolitischen Bereich beschränkt sind;

25. die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten 
 gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke.

Sofern der von der Körperschaft verfolgte Zweck nicht unter Satz 1 fällt, 
aber die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet 
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entsprechend selbstlos gefördert wird, kann dieser Zweck für gemein-
nützig erklärt werden. Die obersten Finanzbehörden der Länder haben 
jeweils eine Finanzbehörde im Sinne des Finanzverwaltungsgesetzes zu 
bestimmen, die für Entscheidungen nach Satz 2 zuständig ist.

§ 53 Mildtätige Zwecke

Eine Körperschaft verfolgt mildtätige Zwecke, wenn ihre Tätigkeit darauf 
gerichtet ist, Personen selbstlos zu unterstützen, 
1. die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustands 
 auf die Hilfe anderer angewiesen sind oder
2. deren Bezüge nicht höher sind als das Vierfache des Regelsatzes der 

Sozialhilfe im Sinne des § 28 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch; 
beim Alleinstehenden oder Alleinerziehenden tritt an die Stelle des 
Vierfachen das Fünffache des Regelsatzes. Dies gilt nicht für Personen, 
deren Vermögen zur nachhaltigen Verbesserung ihres Unterhalts aus-
reicht und denen zugemutet werden kann, es dafür zu verwenden. 
Bei Personen, deren wirtschaftliche Lage aus besonderen Gründen zu 
einer Notlage geworden ist, dürfen die Bezüge oder das Vermögen 
die genannten Grenzen übersteigen. 

 Bezüge im Sinne dieser Vorschrift sind
 a) Einkünfte im Sinne des § 2 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes  

 und
 b) andere zur Bestreitung des Unterhalts bestimmte oder 
  geeignete Bezüge,

aller Haushaltsangehörigen. Zu berücksichtigen sind auch gezahlte 
und empfangene Unterhaltsleistungen. Die wirtschaftliche Hilfebe-
dürftigkeit im vorstehenden Sinne ist bei Empfängern von Leistun-
gen nach dem Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch, des 
Wohngeldgesetzes, bei Empfängern von Leistungen nach § 27a des 
Bundesversorgungsgesetzes oder nach § 6a des Bundeskindergeld-
gesetzes als nachgewiesen anzusehen. 
Die Körperschaft kann den Nachweis mit Hilfe des jeweiligen Leis-
tungsbescheids, der für den Unterstützungszeitraum maßgeblich ist, 
oder mit Hilfe der Bestätigung des Sozialleistungsträgers führen. Auf 
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Antrag der Körperschaft kann auf einen Nachweis der wirtschaftlichen 
Hilfebedürftigkeit verzichtet werden, wenn auf Grund der besonde-
ren Art der gewährten Unterstützungsleistung sichergestellt ist, dass 
nur wirtschaftlich hilfebedürftige Personen im vorstehenden Sinne 
unterstützt werden; für den Bescheid über den Nachweisverzicht gilt 
§ 60a Absatz 3 bis 5 entsprechend.

§ 54 Kirchliche Zwecke

(1) Eine Körperschaft verfolgt kirchliche Zwecke, wenn ihre Tätigkeit dar-
auf gerichtet ist, eine Religionsgemeinschaft, die Körperschaft des öffent-
lichen Rechts ist, selbstlos zu fördern.

(2) Zu diesen Zwecken gehören insbesondere die Errichtung, Ausschmü-
ckung und Unterhaltung von Gotteshäusern und kirchlichen Gemeinde-
häusern, die Abhaltung von Gottesdiensten, die Ausbildung von Geist-
lichen, die Erteilung von Religionsunterricht, die Beerdigung und die 
Pflege des Andenkens der Toten, ferner die Verwaltung des Kirchenver-
mögens, die Besoldung der Geistlichen, Kirchenbeamten und Kirchen-
diener, die Alters- und Behindertenversorgung für diese Personen und 
die Versorgung ihrer Witwen und Waisen.

§ 55 Selbstlosigkeit

(1) Eine Förderung oder Unterstützung geschieht selbstlos, wenn da-
durch nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke - zum Beispiel ge-
werbliche Zwecke oder sonstige Erwerbszwecke – verfolgt werden und 
wenn die folgenden Voraussetzungen gegeben sind: 

1. Mittel der Körperschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke 
verwendet werden. Die Mitglieder oder Gesellschafter (Mitglieder im 
Sinne dieser Vorschriften) dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer 
Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus 
Mitteln der Körperschaft erhalten. Die Körperschaft darf ihre Mittel 
weder für die unmittelbare noch für die mittelbare Unterstützung 
oder Förderung politischer Parteien verwenden.
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2. Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder 
Aufhebung der Körperschaft nicht mehr als ihre eingezahlten Kapi-
talanteile und den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen zu-
rückerhalten.

3. Die Körperschaft darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck 
der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Ver-
gütungen begünstigen.

4. Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall 
ihres bisherigen Zwecks darf das Vermögen der Körperschaft, soweit 
es die eingezahlten Kapitalanteile der Mitglieder und den gemeinen 
Wert der von den Mitgliedern geleisteten Sacheinlagen übersteigt, 
nur für steuerbegünstigte Zwecke verwendet werden (Grundsatz der 
Vermögensbindung). Diese Voraussetzung ist auch erfüllt, wenn das 
Vermögen einer anderen steuerbegünstigten Körperschaft oder ei-
ner juristischen Person des öffentlichen Rechts für steuerbegünstigte 
Zwecke übertragen werden soll.

5. Die Körperschaft muss ihre Mittel vorbehaltlich des § 62 grundsätzlich 
zeitnah für ihre steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke verwen-
den. Verwendung in diesem Sinne ist auch die Verwendung der Mittel 
für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, 
die satzungsmäßigen Zwecken dienen. Eine zeitnahe Mittelverwen-
dung ist gegeben, wenn die Mittel spätestens in den auf den Zufluss 
folgenden zwei Kalender- oder Wirtschaftsjahren für die steuerbegüns-
tigten satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.

(2) Bei der Ermittlung des gemeinen Werts (Absatz 1 Nr. 2 und 4) kommt 
es auf die Verhältnisse zu dem Zeitpunkt an, in dem die Sacheinlagen ge-
leistet worden sind.

(3) Die Vorschriften, die die Mitglieder der Körperschaft betreffen (Absatz 
1 Nr. 1, 2 und 4), gelten bei Stiftungen für die Stifter und ihre Erben, bei 
Betrieben gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts für die Körperschaft sinngemäß, jedoch mit der Maßgabe, dass 
bei Wirtschaftsgütern, die nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 4 des Ein-
kommensteuergesetzes aus einem Betriebsvermögen zum Buchwert 
entnommen worden sind, an die Stelle des gemeinen Werts der Buch-
wert der Entnahme tritt.



115

Steuertipps für Vereine

Anhang

11

§ 56 Ausschließlichkeit

Ausschließlichkeit liegt vor, wenn eine Körperschaft nur ihre steuerbe-
günstigten satzungsmäßigen Zwecke verfolgt.

§ 57 Unmittelbarkeit

(1) Eine Körperschaft verfolgt unmittelbar ihre steuerbegünstigten sat-
zungsmäßigen Zwecke, wenn sie selbst diese Zwecke verwirklicht. Das 
kann auch durch Hilfspersonen geschehen, wenn nach den Umständen 
des Falls, insbesondere nach den rechtlichen und tatsächlichen Beziehun-
gen, die zwischen der Körperschaft und der Hilfsperson bestehen, das 
Wirken der Hilfsperson wie eigenes Wirken der Körperschaft anzusehen ist.

(2) Eine Körperschaft, in der steuerbegünstigte Körperschaften zusam-
mengefasst sind, wird einer Körperschaft, die unmittelbar steuerbegüns-
tigte Zwecke verfolgt, gleichgestellt.

§ 58 Steuerlich unschädliche Betätigungen

Die Steuervergünstigung wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass

1. eine Körperschaft Mittel für die Verwirklichung der steuerbegüns-
tigten Zwecke einer anderen Körperschaft oder für die Verwirkli-
chung steuerbegünstigter Zwecke durch eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts beschafft; die Beschaffung von Mitteln für eine 
unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaft des privaten Rechts setzt 
voraus, dass diese selbst steuerbegünstigt ist,

2. eine Körperschaft ihre Mittel teilweise einer anderen, ebenfalls steu-
erbegünstigten Körperschaft oder einer juristischen Person des öf-
fentlichen Rechts zur Verwendung zu steuerbegünstigten Zwecken 
zuwendet,

3. eine Körperschaft ihre Überschüsse der Einnahmen über die Aus-
gaben aus der Vermögensverwaltung, ihre Gewinne aus den wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieben ganz oder teilweise und darüber 
hinaus höchstens 15 Prozent ihrer sonstigen nach § 55 Absatz 1 



116

Steuertipps für Vereine

Anhang

11

Nummer 5 zeitnah zu verwendenden Mittel einer anderen steuer- 
begünstigten Körperschaft oder einer juristischen Person des öf-
fentlichen Rechts zur Vermögensausstattung zuwendet. Die aus den 
Vermögenserträgen zu verwirklichenden steuerbegünstigten Zwe-
cke müssen den steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecken der 
zuwendenden Körperschaft entsprechen. Die nach dieser Nummer 
zugewandten Mittel und deren Erträge dürfen nicht für weitere Mit-
telweitergaben im Sinne des ersten Satzes verwendet werden,

4. eine Körperschaft ihre Arbeitskräfte anderen Personen, Unterneh-
men, Einrichtungen oder einer juristischen Person des öffentlichen 
Rechts für steuerbegünstigte Zwecke zur Verfügung stellt,

5. eine Körperschaft ihr gehörende Räume einer anderen, ebenfalls 
steuerbegünstigten Körperschaft oder einer juristischen Person des 
öffentlichen Rechts zur Nutzung zu steuerbegünstigten Zwecken 
überlässt,

6. eine Stiftung einen Teil, jedoch höchstens ein Drittel ihres Einkom-
mens dazu verwendet, um in angemessener Weise den Stifter und 
seine nächsten Angehörigen zu unterhalten, ihre Gräber zu pflegen 
und ihr Andenken zu ehren,

7. eine Körperschaft gesellige Zusammenkünfte veranstaltet, die im 
Vergleich zu ihrer steuerbegünstigten Tätigkeit von untergeordneter 
Bedeutung sind,

8. ein Sportverein neben dem unbezahlten auch den bezahlten Sport 
fördert,

9. eine von einer Gebietskörperschaft errichtete Stiftung zur Erfüllung 
ihrer steuerbegünstigten Zwecke Zuschüsse an Wirtschaftsunterneh-
men vergibt,

10. eine Körperschaft Mittel zum Erwerb von Gesellschaftsrechten zur 
Erhaltung der prozentualen Beteiligung an Kapitalgesellschaften im 
Jahr des Zuflusses verwendet. Dieser Erwerb mindert die Höhe der 
Rücklage nach § 62 Absatz 1 Nummer 3.
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§ 59 Voraussetzung der Steuervergünstigung

Die Steuervergünstigung wird gewährt, wenn sich aus der Satzung, dem 
Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung (Satzung im Sinne die-
ser Vorschriften) ergibt, welchen Zweck die Körperschaft verfolgt, dass 
dieser Zweck den Anforderungen der §§ 52 bis 55 entspricht und dass er 
ausschließlich und unmittelbar verfolgt wird; die tatsächliche Geschäfts-
führung muss diesen Satzungsbestimmungen entsprechen.

§ 60 Anforderungen an die Satzung

(1) Die Satzungszwecke und die Art ihrer Verwirklichung müssen so ge-
nau bestimmt sein, dass auf Grund der Satzung geprüft werden kann, 
ob die satzungsmäßigen Voraussetzungen für Steuervergünstigungen 
gegeben sind. Die Satzung muss die in der Anlage 1 bezeichneten Fest-
legungen enthalten.

(2) Die Satzung muss den vorgeschriebenen Erfordernissen bei der Kör-
perschaftsteuer und bei der Gewerbesteuer während des ganzen Veran-
lagungs- oder Bemessungszeitraums, bei den anderen Steuern im Zeit-
punkt der Entstehung der Steuer entsprechen.

§ 60a Feststellung der satzungsmäßigen Voraussetzungen

(1) Die Einhaltung der satzungsmäßigen Voraussetzungen nach den  
§§ 51, 59, 60 und 61 wird gesondert festgestellt. Die Feststellung der Sat-
zungsmäßigkeit ist für die Besteuerung der Körperschaft und der Steuer-
pflichtigen, die Zuwendungen in Form von Spenden und Mitgliedsbei-
trägen an die Körperschaft erbringen, bindend.

(2) Die Feststellung der Satzungsmäßigkeit erfolgt 
1. auf Antrag der Körperschaft oder
2. von Amts wegen bei der Veranlagung zur Körperschaftsteuer, wenn 

bisher noch keine Feststellung erfolgt ist.

(3) Die Bindungswirkung der Feststellung entfällt ab dem Zeitpunkt, in 
dem die Rechtsvorschriften, auf denen die Feststellung beruht, aufgeho-
ben oder geändert werden.
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(4) Tritt bei den für die Feststellung erheblichen Verhältnissen eine Ände-
rung ein, ist die Feststellung mit Wirkung vom Zeitpunkt der Änderung 
der Verhältnisse aufzuheben.

(5) Materielle Fehler im Feststellungsbescheid über die Satzungsmäßig-
keit können mit Wirkung ab dem Kalenderjahr beseitigt werden, das auf 
die Bekanntgabe der Aufhebung der Feststellung folgt. § 176 gilt ent-
sprechend, außer es sind Kalenderjahre zu ändern, die nach der Verkün-
dung der maßgeblichen Entscheidung eines obersten Gerichtshofes des 
Bundes beginnen.

§ 61 Satzungsmäßige Vermögensbindung

(1) Eine steuerlich ausreichende Vermögensbindung (§ 55 Abs. 1 Nr. 4) 
liegt vor, wenn der Zweck, für den das Vermögen bei Auflösung oder 
Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall ihres bisherigen Zwecks 
verwendet werden soll, in der Satzung so genau bestimmt ist, dass auf 
Grund der Satzung geprüft werden kann, ob der Verwendungszweck 
steuerbegünstigt ist.

(2) (weggefallen)

(3) Wird die Bestimmung über die Vermögensbindung nachträglich so ge-
ändert, dass sie den Anforderungen des § 55 Abs. 1 Nr. 4 nicht mehr ent-
spricht, so gilt sie von Anfang an als steuerlich nicht ausreichend. § 175 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass Steuerbescheide 
erlassen, aufgehoben oder geändert werden können, soweit sie Steuern 
betreffen, die innerhalb der letzten zehn Kalenderjahre vor der Änderung 
der Bestimmung über die Vermögensbindung entstanden sind.

§ 62 Rücklagen und Vermögensbildung

(1) Körperschaften können ihre Mittel ganz oder teilweise 
1. einer Rücklage zuführen, soweit dies erforderlich ist, um ihre steuer-

begünstigten, satzungsmäßigen Zwecke nachhaltig zu erfüllen;
2. einer Rücklage für die beabsichtigte Wiederbeschaffung von Wirt-

schaftsgütern zuführen, die zur Verwirklichung der steuerbegünstig-
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ten, satzungsmäßigen Zwecke erforderlich sind (Rücklage für Wieder-
beschaffung). Die Höhe der Zuführung bemisst sich nach der Höhe 
der regulären Absetzungen für Abnutzung eines zu ersetzenden 
Wirtschaftsguts. Die Voraussetzungen für eine höhere Zuführung sind 
nachzuweisen;

3. der freien Rücklage zuführen, jedoch höchstens ein Drittel des 
Überschusses aus der Vermögensverwaltung und darüber hinaus 
höchstens 10 Prozent der sonstigen nach § 55 Absatz 1 Nummer 5  
zeitnah zu verwendenden Mittel. Ist der Höchstbetrag für die 
Bildung der freien Rücklage in einem Jahr nicht ausgeschöpft,  
kann diese unterbliebene Zuführung in den folgenden zwei Jahren 
nachgeholt werden;

4. einer Rücklage zum Erwerb von Gesellschaftsrechten zur Erhal-
tung der prozentualen Beteiligung an Kapitalgesellschaften zufüh-
ren, wobei die Höhe dieser Rücklage die Höhe der Rücklage nach  
Nummer 3 mindert.

(2) Die Bildung von Rücklagen nach Absatz 1 hat innerhalb der Frist des 
§ 55 Absatz 1 Nummer 5 Satz 3 zu erfolgen. Rücklagen nach Absatz 1 
Nummer 1, 2 und 4 sind unverzüglich aufzulösen, sobald der Grund für 
die Rücklagenbildung entfallen ist. Die freigewordenen Mittel sind in-
nerhalb der Frist nach § 55 Absatz 1 Nummer 5 Satz 3 zu verwenden.

(3) Die folgenden Mittelzuführungen unterliegen nicht der zeitnahen 
Mittelverwendung nach § 55 Absatz 1 Nummer 5: 

1. Zuwendungen von Todes wegen, wenn der Erblasser keine Verwen-
dung für den laufenden Aufwand der Körperschaft vorgeschrieben hat;

2. Zuwendungen, bei denen der Zuwendende ausdrücklich erklärt, dass 
diese zur Ausstattung der Körperschaft mit Vermögen oder zur Erhö-
hung des Vermögens bestimmt sind;

3. Zuwendungen auf Grund eines Spendenaufrufs der Körperschaft, 
wenn aus dem Spendenaufruf ersichtlich ist, dass Beträge zur Auf-
stockung des Vermögens erbeten werden;

4. Sachzuwendungen, die ihrer Natur nach zum Vermögen gehören.
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(4) Eine Stiftung kann im Jahr ihrer Errichtung und in den drei folgen-
den Kalenderjahren Überschüsse aus der Vermögensverwaltung und 
die Gewinne aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben nach § 14 ganz 
oder teilweise ihrem Vermögen zuführen.

§ 63 Anforderungen an die tatsächliche Geschäftsführung

(1) Die tatsächliche Geschäftsführung der Körperschaft muss auf die aus-
schließliche und unmittelbare Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke 
gerichtet sein und den Bestimmungen entsprechen, die die Satzung über 
die Voraussetzungen für Steuervergünstigungen enthält.

(2) Für die tatsächliche Geschäftsführung gilt sinngemäß § 60 Abs. 2, für 
eine Verletzung der Vorschrift über die Vermögensbindung § 61 Abs. 3.

(3) Die Körperschaft hat den Nachweis, dass ihre tatsächliche Geschäfts-
führung den Erfordernissen des Absatzes 1 entspricht, durch ordnungs-
mäßige Aufzeichnungen über ihre Einnahmen und Ausgaben zu führen.

(4) Hat die Körperschaft ohne Vorliegen der Voraussetzungen Mittel 
angesammelt, kann das Finanzamt ihr eine angemessene Frist für die 
Verwendung der Mittel setzen. Die tatsächliche Geschäftsführung gilt 
als ordnungsgemäß im Sinne des Absatzes 1, wenn die Körperschaft die 
Mittel innerhalb der Frist für steuerbegünstigte Zwecke verwendet.

(5) Körperschaften im Sinne des § 10b Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 des 
Einkommensteuergesetzes dürfen Zuwendungsbestätigungen im Sinne 
des § 50 Absatz 1 der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung nur 
ausstellen, wenn 
1. das Datum der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid oder des 

Freistellungsbescheids nicht länger als fünf Jahre zurückliegt oder

2. die Feststellung der Satzungsmäßigkeit nach § 60a Absatz 1 nicht 
länger als drei Kalenderjahre zurückliegt und bisher kein Freistel-
lungsbescheid oder keine Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid 
erteilt wurde.

Die Frist ist taggenau zu berechnen.
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§ 64 Steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe

(1) Schließt das Gesetz die Steuervergünstigung insoweit aus, als ein 
wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (§ 14) unterhalten wird, so verliert die 
Körperschaft die Steuervergünstigung für die dem Geschäftsbetrieb 
zuzuordnenden Besteuerungsgrundlagen (Einkünfte, Umsätze, Vermö-
gen), soweit der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb kein Zweckbetrieb 
(§§ 65 bis 68) ist.

(2) Unterhält die Körperschaft mehrere wirtschaftliche Geschäftsbetrie-
be, die keine Zweckbetriebe (§§ 65 bis 68) sind, werden diese als ein wirt-
schaftlicher Geschäftsbetrieb behandelt.

(3) Übersteigen die Einnahmen einschließlich Umsatzsteuer aus wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieben, die keine Zweckbetriebe sind, insge-
samt nicht 35.000 Euro im Jahr, so unterliegen die diesen Geschäfts-
betrieben zuzuordnenden Besteuerungsgrundlagen nicht der Körper-
schaftsteuer und der Gewerbesteuer.

(4) Die Aufteilung einer Körperschaft in mehrere selbständige Körper-
schaften zum Zweck der mehrfachen Inanspruchnahme der Steuerver-
günstigung nach Absatz 3 gilt als Missbrauch von rechtlichen Gestal-
tungsmöglichkeiten im Sinne des § 42.

(5) Überschüsse aus der Verwertung unentgeltlich erworbenen Altmate-
rials außerhalb einer ständig dafür vorgehaltenen Verkaufsstelle, die der 
Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer unterliegen, können in Höhe 
des branchenüblichen Reingewinns geschätzt werden.

(6) Bei den folgenden steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrie-
ben kann der Besteuerung ein Gewinn von 15 Prozent der Einnahmen 
zugrunde gelegt werden:

1. Werbung für Unternehmen, die im Zusammenhang mit der steuerbe-
günstigten Tätigkeit einschließlich Zweckbetrieben stattfindet,

2. Totalisatorbetriebe,
3. Zweite Fraktionierungsstufe der Blutspendedienste.
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§ 65 Zweckbetrieb

Ein Zweckbetrieb ist gegeben, wenn 

1. der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb in seiner Gesamtrichtung dazu 
dient, die steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke der Körper-
schaft zu verwirklichen,

2. die Zwecke nur durch einen solchen Geschäftsbetrieb erreicht wer-
den können und

3. der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb zu nicht begünstigten Betrieben 
derselben oder ähnlicher Art nicht in größerem Umfang in Wettbe-
werb tritt, als es bei Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke unver-
meidbar ist.

§ 66 Wohlfahrtspflege

(1) Eine Einrichtung der Wohlfahrtspflege ist ein Zweckbetrieb, wenn sie 
in besonderem Maß den in § 53 genannten Personen dient.

(2) Wohlfahrtspflege ist die planmäßige, zum Wohle der Allgemeinheit 
und nicht des Erwerbs wegen ausgeübte Sorge für notleidende oder 
gefährdete Mitmenschen. Die Sorge kann sich auf das gesundheitliche, 
sittliche, erzieherische oder wirtschaftliche Wohl erstrecken und Vorbeu-
gung oder Abhilfe bezwecken.

(3) Eine Einrichtung der Wohlfahrtspflege dient in besonderem Maße den 
in § 53 genannten Personen, wenn diesen mindestens zwei Drittel ihrer 
Leistungen zugute kommen. Für Krankenhäuser gilt § 67.

§ 67 Krankenhäuser

(1) Ein Krankenhaus, das in den Anwendungsbereich des Krankenhaus- 
entgeltgesetzes oder der Bundespflegesatzverordnung fällt, ist ein Zweck-
betrieb, wenn mindestens 40 Prozent der jährlichen Belegungstage oder 
Berechnungstage auf Patienten entfallen, bei denen nur Entgelte für allge-
meine Krankenhausleistungen (§ 7 des Krankenhausentgeltgesetzes, § 10 
der Bundespflegesatzverordnung) berechnet werden.
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(2) Ein Krankenhaus, das nicht in den Anwendungsbereich des Kranken-
hausentgeltgesetzes oder der Bundespflegesatzverordnung fällt, ist ein 
Zweckbetrieb, wenn mindestens 40 Prozent der jährlichen Belegungstage 
oder Berechnungstage auf Patienten entfallen, bei denen für die Kranken-
hausleistungen kein höheres Entgelt als nach Absatz 1 berechnet wird.

§ 67a Sportliche Veranstaltungen

(1) Sportliche Veranstaltungen eines Sportvereins sind ein Zweckbe-
trieb, wenn die Einnahmen einschließlich Umsatzsteuer insgesamt 
45.000 Euro im Jahr nicht übersteigen. Der Verkauf von Speisen und 
Getränken sowie die Werbung gehören nicht zu den sportlichen Ver-
anstaltungen.

(2) Der Sportverein kann dem Finanzamt bis zur Unanfechtbarkeit des 
Körperschaftsteuerbescheids erklären, dass er auf die Anwendung des 
Absatzes 1 Satz 1 verzichtet. Die Erklärung bindet den Sportverein für 
mindestens fünf Veranlagungszeiträume.

(3) Wird auf die Anwendung des Absatzes 1 Satz 1 verzichtet, sind sport-
liche Veranstaltungen eines Sportvereins ein Zweckbetrieb, wenn

1. kein Sportler des Vereins teilnimmt, der für seine sportliche Betäti-
gung oder für die Benutzung seiner Person, seines Namens, seines 
Bildes oder seiner sportlichen Betätigung zu Werbezwecken von dem 
Verein oder einem Dritten über eine Aufwandsentschädigung hinaus 
Vergütungen oder andere Vorteile erhält und

2. kein anderer Sportler teilnimmt, der für die Teilnahme an der Veran-
staltung von dem Verein oder einem Dritten im Zusammenwirken mit 
dem Verein über eine Aufwandsentschädigung hinaus Vergütungen 
oder andere Vorteile erhält.

Andere sportliche Veranstaltungen sind ein steuerpflichtiger wirtschaft-
licher Geschäftsbetrieb. Dieser schließt die Steuervergünstigung nicht 
aus, wenn die Vergütungen oder andere Vorteile ausschließlich aus wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieben, die nicht Zweckbetriebe sind, oder von 
Dritten geleistet werden.
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§ 68 Einzelne Zweckbetriebe

Zweckbetriebe sind auch: 

1. a) Alten-, Altenwohn- und Pflegeheime, Erholungsheime, Mahlzeiten- 
dienste, wenn sie in besonderem Maß den in § 53 genannten Per-
sonen dienen (§ 66 Abs. 3),

 b) Kindergärten, Kinder-, Jugend- und Studentenheime, Schulland-
heime und Jugendherbergen,

2. a) landwirtschaftliche Betriebe und Gärtnereien, die der Selbstversor-
gung von Körperschaften dienen und dadurch die sachgemäße Er-
nährung und ausreichende Versorgung von Anstaltsangehörigen 
sichern,

 b) andere Einrichtungen, die für die Selbstversorgung von Körper-
schaften erforderlich sind, wie Tischlereien, Schlossereien, wenn 
die Lieferungen und sonstigen Leistungen dieser Einrichtungen an 
Außenstehende dem Wert nach 20 Prozent der gesamten Lieferun-
gen und sonstigen Leistungen des Betriebs – einschließlich der an 
die Körperschaften selbst bewirkten – nicht übersteigen,

3. a) Werkstätten für behinderte Menschen, die nach den Vorschriften 
des Dritten Buches Sozialgesetzbuch förderungsfähig sind und 
Personen Arbeitsplätze bieten, die wegen ihrer Behinderung nicht 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein können,

 b) Einrichtungen für Beschäftigungs- und Arbeitstherapie, in denen 
behinderte Menschen aufgrund ärztlicher Indikationen außerhalb 
eines Beschäftigungsverhältnisses zum Träger der Therapieeinrich-
tung mit dem Ziel behandelt werden, körperliche oder psychische 
Grundfunktionen zum Zwecke der Wiedereingliederung in das 
Alltagsleben wiederherzustellen oder die besonderen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten auszubilden, zu fördern und zu trainieren, die für 
eine Teilnahme am Arbeitsleben erforderlich sind, und
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 c) Integrationsprojekte im Sinne des § 132 Abs. 1 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch, wenn mindestens 40 Prozent der Beschäftigten 
besonders betroffene schwerbehinderte Menschen im Sinne des 
§ 132 Abs. 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch sind,

4. Einrichtungen, die zur Durchführung der Blindenfürsorge und zur 
Durchführung der Fürsorge für Körperbehinderte unterhalten werden,

5. Einrichtungen über Tag und Nacht (Heimerziehung) oder sonstige be-
treute Wohnformen,

6. von den zuständigen Behörden genehmigte Lotterien und Ausspie-
lungen, wenn der Reinertrag unmittelbar und ausschließlich zur För-
derung mildtätiger, kirchlicher oder gemeinnütziger Zwecke verwen-
det wird,

7. kulturelle Einrichtungen, wie Museen, Theater, und kulturelle Veran-
staltungen, wie Konzerte, Kunstausstellungen; dazu gehört nicht der 
Verkauf von Speisen und Getränken,

8. Volkshochschulen und andere Einrichtungen, soweit sie selbst Vorträ-
ge, Kurse und andere Veranstaltungen wissenschaftlicher oder beleh-
render Art durchführen; dies gilt auch, soweit die Einrichtungen den 
Teilnehmern dieser Veranstaltungen selbst Beherbergung und Bekös-
tigung gewähren,

9. Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen, deren Träger sich 
überwiegend aus Zuwendungen der öffentlichen Hand oder Drit-
ter oder aus der Vermögensverwaltung finanziert. Der Wissenschaft 
und Forschung dient auch die Auftragsforschung. Nicht zum Zweck-
betrieb gehören Tätigkeiten, die sich auf die Anwendung gesicher-
ter wissenschaftlicher Erkenntnisse beschränken, die Übernahme 
von Projektträgerschaften sowie wirtschaftliche Tätigkeiten ohne 
Forschungsbezug.
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2. Auszug Einkommensteuergesetz (EStG)
 
§ 3 Steuerfrei sind
(…)

26. Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten als Übungsleiter, Aus-
bilder, Erzieher, Betreuer oder vergleichbaren nebenberuflichen Tä-
tigkeiten, aus nebenberuflichen künstlerischen Tätigkeiten oder der 
nebenberuflichen Pflege alter, kranker oder behinderter Menschen 
im Dienst oder im Auftrag einer juristischen Person des öffentlichen 
Rechts, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
in einem Staat belegen ist, auf den das Abkommen über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum Anwendung findet, oder einer unter 
§ 5 Absatz 1 Nummer 9 des Körperschaftsteuergesetzes fallenden 
Einrichtung zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchli-
cher Zwecke (§§ 52 bis 54 der Abgabenordnung) bis zur Höhe von 
insgesamt 2.400 Euro im Jahr.

 Überschreiten die Einnahmen für die in Satz 1 bezeichneten Tätig-
keiten den steuerfreien Betrag, dürfen die mit den nebenberufli-
chen Tätigkeiten in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammen-
hang stehenden Ausgaben abweichend von § 3c nur insoweit als 
Betriebsausgaben oder Werbungskosten abgezogen werden, als sie 
den Betrag der steuerfreien Einnahmen übersteigen;

26a. Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten im Dienst oder Auf-
trag einer juristischen Person des öffentlichen Rechts, die in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat belegen 
ist, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum 
Anwendung findet, oder einer unter § 5 Absatz 1 Nummer 9 des 
Körperschaftsteuergesetzes fallenden Einrichtung zur Förderung 
gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke (§§ 52 bis 54 
der Abgabenordnung) bis zur Höhe von insgesamt 720 Euro im Jahr.

 Die Steuerbefreiung ist ausgeschlossen, wenn für die Einnahmen 
aus der Tätigkeit – ganz oder teilweise – eine Steuerbefreiung nach 
§ 3 Nummer 12, 26 oder 26b gewährt wird. Überschreiten die Ein-
nahmen für die in Satz 1 bezeichneten Tätigkeiten den steuerfreien 
Betrag, dürfen die mit den nebenberuflichen Tätigkeiten in unmit-
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telbarem wirtschaftlichen Zusammenhang stehenden Ausgaben 
abweichend von § 3 c nur insoweit als Betriebsausgaben oder Wer-
bungskosten abgezogen werden, als sie den Betrag der steuerfreien 
Einnahmen übersteigen; (…).

§ 10b Steuerbegünstigte Zwecke

(1) Zuwendungen (Spenden und Mitgliedsbeiträge) zur Förderung steu-
erbegünstigter Zwecke im Sinne der §§ 52 bis 54 der Abgabenordnung 
können insgesamt bis zu 

1. 20 Prozent des Gesamtbetrags der Einkünfte oder

2. 4 Promille der Summe der gesamten Umsätze und der im Kalender-
jahr aufgewendeten Löhne und Gehälter

als Sonderausgaben abgezogen werden.

Voraussetzung für den Abzug ist, dass diese Zuwendungen 

1. an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder an eine öffent-
liche Dienststelle, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder in einem Staat belegen ist, auf den das Abkommen über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) Anwendung findet, oder

2. an eine nach § 5 Absatz 1 Nummer 9 des Körperschaftsteuergesetzes 
steuerbefreite Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögens-
masse oder

3. an eine Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse, 
die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem 
Staat belegen ist, auf den das Abkommen über den Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) Anwendung findet, und die 
nach § 5 Absatz 1 Nummer 9 des Körperschaftsteuergesetzes in 
Verbindung mit § 5 Absatz 2 Nummer 2 zweiter Halbsatz des Kör-
perschaftsteuergesetzes steuerbefreit wäre, wenn sie inländische 
Einkünfte erzielen würde,

geleistet werden. Für nicht im Inland ansässige Zuwendungsempfän-
ger nach Satz 2 ist weitere Voraussetzung, dass durch diese Staaten 
Amtshilfe und Unterstützung bei der Beitreibung geleistet werden. 
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Amtshilfe ist der Auskunftsaustausch im Sinne oder entsprechend der 
Amtshilferichtlinie gemäß § 2 Absatz 2 des EU-Amtshilfegesetzes.

Beitreibung ist die gegenseitige Unterstützung bei der Beitreibung von 
Forderungen im Sinne oder entsprechend der Beitreibungsrichtlinie ein-
schließlich der in diesem Zusammenhang anzuwendenden Durchfüh-
rungsbestimmungen in den für den jeweiligen Veranlagungszeitraum 
geltenden Fassungen oder eines entsprechenden Nachfolgerechtsaktes.

Werden die steuerbegünstigten Zwecke des Zuwendungsempfängers im 
Sinne von Satz 2 Nummer 1 nur im Ausland verwirklicht, ist für den Son-
derausgabenabzug Voraussetzung, dass natürliche Personen, die ihren 
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes haben, gefördert werden oder dass die Tätigkeit dieses Zuwen-
dungsempfängers neben der Verwirklichung der steuerbegünstigten Zwe-
cke auch zum Ansehen der Bundesrepublik Deutschland beitragen kann.

Abziehbar sind auch Mitgliedsbeiträge an Körperschaften, die Kunst und 
Kultur gemäß § 52 Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 der Abgabenordnung för-
dern, soweit es sich nicht um Mitgliedsbeiträge nach Satz 8 Nummer 2 
handelt, auch wenn den Mitgliedern Vergünstigungen gewährt werden.

Nicht abziehbar sind Mitgliedsbeiträge an Körperschaften, die 

1. den Sport (§ 52 Absatz 2 Satz 1 Nummer 21 der Abgabenordnung),

2. kulturelle Betätigungen, die in erster Linie der Freizeitgestaltung 
dienen,

3. die Heimatpflege und Heimatkunde (§ 52 Absatz 2 Satz 1 Nummer 22 
der Abgabenordnung) oder

4. Zwecke im Sinne des § 52 Absatz 2 Satz 1 Nummer 23 der Abgaben-
ordnung

fördern. Abziehbare Zuwendungen, die die Höchstbeträge nach Satz 1 
überschreiten oder die den um die Beträge nach § 10 Absatz 3 und 4, § 10c 
und § 10d verminderten Gesamtbetrag der Einkünfte übersteigen, sind im 
Rahmen der Höchstbeträge in den folgenden Veranlagungszeiträumen als 
Sonderausgaben abzuziehen. § 10d Absatz 4 gilt entsprechend.
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(1a) Spenden zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke im Sinne der  
§§ 52 bis 54 der Abgabenordnung in das zu erhaltende Vermögen (Ver-
mögensstock) einer Stiftung, welche die Voraussetzungen des Absatzes 
1 Satz 2 bis 6 erfüllt, können auf Antrag des Steuerpflichtigen im Ver-
anlagungszeitraum der Zuwendung und in den folgenden neun Veran-
lagungszeiträumen bis zu einem Gesamtbetrag von 1 Million Euro, bei 
Ehegatten, die nach den §§ 26, 26b zusammen veranlagt werden, bis zu 
einem Gesamtbetrag von 2 Millionen Euro, zusätzlich zu den Höchstbe-
trägen nach Absatz 1 Satz 1 abgezogen werden.

Nicht abzugsfähig nach Satz 1 sind Spenden in das verbrauchbare Ver-
mögen einer Stiftung. Der besondere Abzugsbetrag nach Satz 1 bezieht 
sich auf den gesamten Zehnjahreszeitraum und kann der Höhe nach in-
nerhalb dieses Zeitraums nur einmal in Anspruch genommen werden.  
§ 10d Absatz 4 gilt entsprechend.

(2) Zuwendungen an politische Parteien im Sinne des § 2 des Parteienge-
setzes sind bis zur Höhe von insgesamt 1.650 Euro und im Fall der Zusam-
menveranlagung von Ehegatten bis zur Höhe von insgesamt 3.300 Euro 
im Kalenderjahr abzugsfähig. Sie können nur insoweit als Sonderausgaben 
abgezogen werden, als für sie nicht eine Steuerermäßigung nach § 34g 
gewährt worden ist.

(3) Als Zuwendung im Sinne dieser Vorschrift gilt auch die Zuwendung 
von Wirtschaftsgütern mit Ausnahme von Nutzungen und Leistungen. Ist 
das Wirtschaftsgut unmittelbar vor seiner Zuwendung einem Betriebs-
vermögen entnommen worden, so bemisst sich die Zuwendungshöhe 
nach dem Wert, der bei der Entnahme angesetzt wurde und nach der 
Umsatzsteuer, die auf die Entnahme entfällt.
Ansonsten bestimmt sich die Höhe der Zuwendung nach dem gemeinen 
Wert des zugewendeten Wirtschaftsguts, wenn dessen Veräußerung im 
Zeitpunkt der Zuwendung keinen Besteuerungstatbestand erfüllen würde.

In allen übrigen Fällen dürfen bei der Ermittlung der Zuwendungshöhe 
die fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten nur überschrit-
ten werden, soweit eine Gewinnrealisierung stattgefunden hat. Aufwen-
dungen zugunsten einer Körperschaft, die zum Empfang steuerlich ab-
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ziehbarer Zuwendungen berechtigt ist, können nur abgezogen werden, 
wenn ein Anspruch auf die Erstattung der Aufwendungen durch Vertrag 
oder Satzung eingeräumt und auf die Erstattung verzichtet worden ist.
Der Anspruch darf nicht unter der Bedingung des Verzichts eingeräumt 
worden sein.

(4) Der Steuerpflichtige darf auf die Richtigkeit der Bestätigung über 
Spenden und Mitgliedsbeiträge vertrauen, es sei denn, dass er die Be-
stätigung durch unlautere Mittel oder falsche Angaben erwirkt hat oder 
dass ihm die Unrichtigkeit der Bestätigung bekannt oder infolge grober 
Fahrlässigkeit nicht bekannt war.

Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Bestätigung ausstellt 
oder veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der Bestätigung an-
gegebenen steuerbegünstigten Zwecken verwendet werden, haftet für 
die entgangene Steuer. Diese ist mit 30 Prozent des zugewendeten Be-
trags anzusetzen.

In den Fällen des Satzes 2 zweite Alternative (Veranlasserhaftung) ist 
vorrangig der Zuwendungsempfänger in Anspruch zu nehmen; die in 
diesen Fällen für den Zuwendungsempfänger handelnden natürlichen 
Personen sind nur in Anspruch zu nehmen, wenn die entgangene Steuer 
nicht nach § 47 der Abgabenordnung erloschen ist und Vollstreckungs-
maßnahmen gegen den Zuwendungsempfänger nicht erfolgreich sind.

Die Festsetzungsfrist für Haftungsansprüche nach Satz 2 läuft nicht ab, 
solange die Festsetzungsfrist für von dem Empfänger der Zuwendung 
geschuldete Körperschaftsteuer für den Veranlagungszeitraum nicht 
abgelaufen ist, in dem die unrichtige Bestätigung ausgestellt worden ist 
oder veranlasst wurde, dass die Zuwendung nicht zu den in der Bestäti-
gung angegebenen steuerbegünstigten Zwecken verwendet worden ist; 
§ 191 Absatz 5 der Abgabenordnung ist nicht anzuwenden.
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3.  Auszug Einkommensteuer- 
Durchführungsverordnung (EStDV)

§ 50 Zuwendungsnachweis

(1) Zuwendungen im Sinne der §§ 10b und 34g des Gesetzes dürfen vor-
behaltlich des Absatzes 2 nur abgezogen werden, wenn der Zuwenden-
de eine Zuwendungsbestätigung, die der Zuwendungsempfänger unter 
Berücksichtigung des § 63 Absatz 5 der Abgabenordnung nach amtlich 
vorgeschriebenem Vordruck ausgestellt hat, oder die in den Absätzen 4 
bis 6 bezeichneten Unterlagen erhalten hat. Dies gilt nicht für Zuwen-
dungen an nicht im Inland ansässige Zuwendungsempfänger nach § 10b 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und 3 des Gesetzes.

(2) Der Zuwendende kann den Zuwendungsempfänger bevollmächti-
gen, die Zuwendungsbestätigung der für seine Besteuerung nach dem 
Einkommen zuständigen Finanzbehörde nach amtlich vorgeschriebe-
nem Datensatz durch Datenfernübertragung nach Maßgabe des § 93c 
der Abgabenordnung zu übermitteln. Der Zuwendende hat dem Zuwen-
dungsempfänger zu diesem Zweck seine Identifikationsnummer (§ 139b 
der Abgabenordnung) mitzuteilen. Die Vollmacht kann nur mit Wirkung 
für die Zukunft widerrufen werden. Der Zuwendungsempfänger hat dem 
Zuwendenden die nach Satz 1 übermittelten Daten elektronisch oder auf 
dessen Wunsch als Ausdruck zur Verfügung zu stellen; in beiden Fällen ist 
darauf hinzuweisen, dass die Daten der Finanzbehörde übermittelt wor-
den sind. § 72a Absatz 4 der Abgabenordnung findet keine Anwendung.

(3) In den Fällen des Absatzes 2 ist für die Anwendung des § 93c Absatz 
4 Satz 1 der Abgabenordnung das Finanzamt zuständig, in dessen Bezirk 
sich die Geschäftsleitung (§ 10 der Abgabenordnung) des Zuwendungs-
empfängers im Inland befindet. Die nach Absatz 2 übermittelten Daten 
können durch dieses Finanzamt zum Zweck der Anwendung des § 93c 
Absatz 4 Satz 1 der Abgabenordnung bei den für die Besteuerung der 
Zuwendenden nach dem Einkommen zuständigen Finanzbehörden ab-
gerufen und verwendet werden.
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(4) Statt einer Zuwendungsbestätigung genügt der Bareinzahlungsbeleg 
oder die Buchungsbestätigung eines Kreditinstituts, wenn 
1. die Zuwendung zur Hilfe in Katastrophenfällen: 
 a) innerhalb eines Zeitraums, den die obersten Finanzbehörden der 

Länder im Benehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen 
bestimmen, auf ein für den Katastrophenfall eingerichtetes Son-
derkonto einer inländischen juristischen Person des öffentlichen 
Rechts, einer inländischen öffentlichen Dienststelle oder eines in-
ländischen amtlich anerkannten Verbandes der freien Wohlfahrts-
pflege einschließlich seiner Mitgliedsorganisationen eingezahlt 
worden ist oder

 b) bis zur Einrichtung des Sonderkontos auf ein anderes Konto der 
genannten Zuwendungsempfänger eingezahlt wird; wird die Zu-
wendung über ein als Treuhandkonto geführtes Konto eines Dritten 
auf eines der genannten Sonderkonten eingezahlt, genügt der Ba-
reinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung des Kreditinstituts 
des Zuwendenden zusammen mit einer Kopie des Barzahlungsbelegs 
oder der Buchungsbestätigung des Kreditinstituts des Dritten, oder

2.  die Zuwendung 200 Euro nicht übersteigt und 
 a)  der Empfänger eine inländische juristische Person des öffentlichen 

Rechts oder eine inländische öffentliche Dienststelle ist oder
 b) der Empfänger eine Körperschaft, Personenvereinigung oder Ver-

mögensmasse im Sinne des § 5 Absatz 1 Nummer 9 des Körper-
schaftsteuergesetzes ist, wenn der steuerbegünstigte Zweck, für 
den die Zuwendung verwendet wird, und die Angaben über die 
Freistellung des Empfängers von der Körperschaftsteuer auf einem 
von ihm hergestellten Beleg aufgedruckt sind und darauf angege-
ben ist, ob es sich bei der Zuwendung um eine Spende oder einen 
Mitgliedsbeitrag handelt, oder

 c) der Empfänger eine politische Partei im Sinne des § 2 des Partei-
engesetzes ist und bei Spenden der Verwendungszweck auf dem 
vom Empfänger hergestellten Beleg aufgedruckt ist.

Aus der Buchungsbestätigung müssen der Name und die Kontonummer 
oder ein sonstiges Identifizierungsmerkmal des Auftraggebers und des 
Empfängers, der Betrag, der Buchungstag sowie die tatsächliche Durch-
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führung der Zahlung ersichtlich sein. In den Fällen des Satzes 1 Nummer 
2 Buchstabe b hat der Zuwendende zusätzlich den vom Zuwendungs-
empfänger hergestellten Beleg aufzubewahren.

(5) Bei Zuwendungen zur Hilfe in Katastrophenfällen innerhalb eines 
Zeitraums, den die obersten Finanzbehörden der Länder im Benehmen 
mit dem Bundesministerium der Finanzen bestimmen, die über ein Kon-
to eines Dritten an eine inländische juristische Person des öffentlichen 
Rechts, an eine inländische öffentliche Dienststelle oder an eine nach 
§ 5 Absatz 1 Nummer 9 des Körperschaftsteuergesetzes steuerbefreite 
Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse geleistet wer-
den, genügt das Erhalten einer auf den jeweiligen Zuwendenden aus-ge-
stellten Zuwendungsbestätigung des Zuwendungsempfängers, wenn 
das Konto des Dritten als Treuhandkonto geführt wurde, die Zuwendung 
von dort an den Zuwendungsempfänger weitergeleitet wurde und die-
sem eine Liste mit den einzelnen Zuwendenden und ihrem jeweiligen 
Anteil an der Zuwendungssumme übergeben wurde.

(6) Bei Zahlungen von Mitgliedsbeiträgen an politische Parteien im Sinne 
des § 2 des Parteiengesetzes genügen statt Zuwendungsbestätigungen 
Bareinzahlungsbelege, Buchungsbestätigungen oder Beitragsquittungen.

(7) Eine in § 5 Absatz 1 Nummer 9 des Körperschaftsteuergesetzes be-
zeichnete Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse hat 
die Vereinnahmung der Zuwendung und ihre zweckentsprechende Ver-
wendung ordnungsgemäß aufzuzeichnen und ein Doppel der Zuwen-
dungsbestätigung aufzubewahren. Diese Aufbewahrungspflicht entfällt 
in den Fällen des Absatzes 2. Bei Sachzuwendungen und beim Verzicht 
auf die Erstattung von Aufwand müssen sich aus den Aufzeichnungen 
auch die Grundlagen für den vom Empfänger bestätigten Wert der Zu-
wendung ergeben.

(8) Die in den Absätzen 1, 4, 5 und 6 bezeichneten Unterlagen sind vom 
Zuwendenden auf Verlangen der Finanzbehörde vorzulegen. Soweit der 
Zuwendende sie nicht bereits auf Verlangen der Finanzbehörde vorge-
legt hat, sind sie vom Zuwendenden bis zum Ablauf eines Jahres nach 
Bekanntgabe der Steuerfestsetzung aufzubewahren.
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4.  Auszug Körperschaftsteuergesetz (KStG)

§ 5 Abs. 1 Nr. 9

Von der Körperschaftsteuer sind befreit
9. Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen, die 

nach der Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfas-
sung und nach der tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken 
dienen (§§ 51 bis 68 der Abgabenordnung). Wird ein wirtschaftlicher 
Geschäftsbetrieb unterhalten, ist die Steuerbefreiung insoweit ausge-
schlossen. Satz 2 gilt nicht für selbstbewirtschaftete Forstbetriebe.

§ 5 Abs. 2 

Die Befreiungen nach Absatz 1 und nach anderen Gesetzen als dem Kör-
perschaftsteuergesetz gelten nicht 

1. für inländische Einkünfte, die dem Steuerabzug vollständig oder teil-
weise unterliegen; Entsprechendes gilt für die in § 32 Abs. 3 Satz 1 
zweiter Halbsatz genannten Einkünfte,

2. für beschränkt Steuerpflichtige im Sinne des § 2 Nr. 1, es sei denn, es 
handelt sich um Steuerpflichtige im Sinne des Absatzes 1 Nr. 9, die 
nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats der Europäischen 
Union oder nach den Rechtsvorschriften eines Staates, auf den das 
Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum vom 3. Januar 
1994 (ABl. EG Nr. L 1 S. 3), zuletzt geändert durch den Beschluss des 
Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 91/2007 vom 6. Juli 2007 (ABl. 
EU Nr. L 328 S. 40), in der jeweiligen Fassung Anwendung findet, ge-
gründete Gesellschaften im Sinne des Artikels 54 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union oder des Artikels 34 des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind, deren 
Sitz und Ort der Geschäftsleitung sich innerhalb des Hoheitsgebiets 
eines dieser Staaten befindet, und mit diesen Staaten ein Amtshil-
feabkommen besteht,

3. soweit § 38 Abs. 2 anzuwenden ist.
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§ 23 Steuersatz

(1) Die Körperschaftsteuer beträgt 15 Prozent des zu versteuernden Ein-
kommens.

(2) Wird die Einkommensteuer auf Grund der Ermächtigung des § 51 Abs. 3  
des Einkommensteuergesetzes herabgesetzt oder erhöht, so ermäßigt 
oder erhöht sich die Körperschaftsteuer entsprechend.

§ 24 Freibetrag für bestimmte Körperschaften

Vom Einkommen der steuerpflichtigen Körperschaften, Personenvereini-
gungen oder Vermögensmassen ist ein Freibetrag von 5.000 Euro, höchs-
tens jedoch in Höhe des Einkommens, abzuziehen. 

Satz 1 gilt nicht 

1. für Körperschaften und Personenvereinigungen, deren Leistungen 
bei den Empfängern zu den Einnahmen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 
oder 2 des Einkommensteuergesetzes gehören,

2. für Vereine im Sinne des § 25.

5. Auszug Gewerbesteuergesetz (GewStG)

§ 3 Nr. 6

Von der Gewerbesteuer sind befreit
6. Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen,  
 die nach der Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen   
 Verfassung und nach der tatsächlichen Geschäftsführung aus- 
 schließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder  
 kirchlichen Zwecken dienen (§§ 51 bis 68 der Abgabenordnung).
 Wird ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb – ausgenommen Land-  
 und Forstwirtschaft – unterhalten, ist die Steuerfreiheit insoweit 
 ausgeschlossen.
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§ 11 Steuermesszahl und Steuermessbetrag

(1) Bei der Berechnung der Gewerbesteuer ist von einem Steuermessbe-
trag auszugehen. Dieser ist durch Anwendung eines Prozentsatzes (Steu-
ermesszahl) auf den Gewerbeertrag zu ermitteln.

Der Gewerbeertrag ist auf volle 100 Euro nach unten abzurunden und 
1. bei natürlichen Personen sowie bei Personengesellschaften um einen 

Freibetrag in Höhe von 24.500 Euro,

2. bei Unternehmen im Sinne des § 2 Abs. 3 und des § 3 Nr. 5, 6, 8, 9, 15, 17, 
21, 26, 27, 28 und 29 sowie bei Unternehmen von juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts um einen Freibetrag in Höhe von 5.000 Euro, 

höchstens jedoch in Höhe des abgerundeten Gewerbeertrags, zu kürzen.

(2) Die Steuermesszahl für den Gewerbeertrag beträgt 3,5 Prozent.

(3) Die Steuermesszahl ermäßigt sich auf 56 Prozent bei Hausgewerbe-
treibenden und ihnen nach § 1 Abs. 2 Buchstabe b und d des Heimar-
beitsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
804-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 13. Juli 1988 (BGBl. I S. 1034), gleichgestell-
ten Personen. Das Gleiche gilt für die nach § 1 Abs. 2 Buchstabe c des 
Heimarbeitsgesetzes gleichgestellten Personen, deren Entgelte (§ 10 
Abs. 1 des Umsatzsteuergesetzes) aus der Tätigkeit unmittelbar für den 
Absatzmarkt im Erhebungszeitraum 25.000 Euro nicht übersteigen.

6. Auszug Umsatzsteuergesetz (UStG)

§ 4 Steuerbefreiungen bei Lieferungen und 
 sonstigen Leistungen

Von den unter § 1 Abs. 1 Nr. 1 fallenden Umsätzen sind steuerfrei:   (…)

12. a) die Vermietung und die Verpachtung von Grundstücken, von 
Berechtigungen, für die die Vorschriften des bürgerlichen Rechts 
über Grundstücke gelten, und von staatlichen Hoheitsrechten, die 
Nutzungen von Grund und Boden betreffen,
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 b) die Überlassung von Grundstücken und Grundstücksteilen zur 
Nutzung auf Grund eines auf Übertragung des Eigentums gerich-
teten Vertrags oder Vorvertrags,

 c) die Bestellung, die Übertragung und die Überlassung der Aus- 
übung von dinglichen Nutzungsrechten an Grundstücken. Nicht 
befreit sind die Vermietung von Wohn- und Schlafräumen, die 
ein Unternehmer zur kurzfristigen Beherbergung von Fremden 
bereithält, die Vermietung von Plätzen für das Abstellen von Fahr-
zeugen, die kurzfristige Vermietung auf Campingplätzen und die 
Vermietung und die Verpachtung von Maschinen und sonstigen 
Vorrichtungen aller Art, die zu einer Betriebsanlage gehören (Be-
triebsvorrichtungen), auch wenn sie wesentliche Bestandteile ei-
nes Grundstücks sind;  (…)

20. a) die Umsätze folgender Einrichtungen des Bundes, der Länder, 
der Gemeinden oder der Gemeindeverbände: Theater, Orchester, 
Kammermusikensembles, Chöre, Museen, botanische Gärten, 
zoologische Gärten, Tierparks, Archive, Büchereien sowie Denk-
mäler der Bau- und Gartenbaukunst. Das Gleiche gilt für die Um-
sätze gleichartiger Einrichtungen anderer Unternehmer, wenn die 
zuständige Landesbehörde bescheinigt, dass sie die gleichen kul-
turellen Aufgaben wie die in Satz 1 bezeichneten Einrichtungen 
erfüllen. Steuerfrei sind auch die Umsätze von Bühnenregisseuren 
und Bühnenchoreographen an Einrichtungen im Sinne der Sätze1 
und 2, wenn die zuständige Landesbehörde bescheinigt, dass de-
ren künstlerische Leistungen diesen Einrichtungen unmittelbar 
dienen. Museen im Sinne dieser Vorschrift sind wissenschaftliche 
Sammlungen und Kunstsammlungen,

 b) die Veranstaltung von Theatervorführungen und Konzerten durch 
andere Unternehmer, wenn die Darbietungen von den unter 
Buchstabe a bezeichneten Theatern, Orchestern, Kammermusik- 
ensembles oder Chören erbracht werden,

22. a) die Vorträge, Kurse und anderen Veranstaltungen wissenschaft-
licher oder belehrender Art, die von juristischen Personen des öf-
fentlichen Rechts, von Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien,  
von Volkshochschulen oder von Einrichtungen, die gemeinnützigen 
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Zwecken oder dem Zweck eines Berufsverbandes dienen, durchge-
führt werden, wenn die Einnahmen überwiegend zur Deckung der 
Kosten verwendet werden,

 b) andere kulturelle und sportliche Veranstaltungen, die von den in 
Buchstabe a genannten Unternehmern durchgeführt werden, so-
weit das Entgelt in Teilnehmergebühren besteht;

23. die Gewährung von Beherbergung, Beköstigung und der üblichen 
Naturalleistungen durch Einrichtungen, wenn sie überwiegend Ju-
gendliche für Erziehungs-, Ausbildungs- oder Fortbildungszwecke 
oder für Zwecke der Säuglingspflege bei sich aufnehmen, soweit 
die Leistungen an die Jugendlichen oder an die bei ihrer Erziehung, 
Ausbildung, Fortbildung oder Pflege tätigen Personen ausgeführt 
werden. Jugendliche im Sinne dieser Vorschrift sind alle Personen 
vor Vollendung des 27. Lebensjahres. Steuerfrei sind auch die Beher-
bergung, Beköstigung und die üblichen Naturalleistungen, die diese 
Unternehmer den Personen, die bei den Leistungen nach Satz 1 tätig 
sind, als Vergütung für die geleisteten Dienste gewähren. Die Sätze 
1 bis 3 gelten nicht, soweit eine Leistung der Jugendhilfe des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch erbracht wird.  (…).

§ 12 Steuersätze

(1) Die Steuer beträgt für jeden steuerpflichtigen Umsatz 19 Prozent der 
Bemessungsgrundlage (§§ 10, 11, 25 Abs. 3 und § 25a Abs. 3 und 4).

(2) Die Steuer ermäßigt sich auf sieben Prozent für die folgenden Umsätze: 
(…)
8. a) die Leistungen der Körperschaften, die ausschließlich und unmit-

telbar gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfol-
gen (§§ 51 bis 68 der Abgabenordnung).  Das gilt nicht für Leis-
tungen, die im Rahmen eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs 
ausgeführt werden. Für Leistungen, die im Rahmen eines Zweck-
betriebs ausgeführt werden, gilt Satz 1 nur, wenn der Zweckbe-
trieb nicht in erster Linie der Erzielung zusätzlicher Einnahmen 
durch die Ausführung von Umsätzen dient, die in unmittelbarem 
Wettbewerb mit dem allgemeinen Steuersatz unterliegenden 
Leistungen anderer Unternehmer ausgeführt werden, oder wenn 
die Körperschaft mit diesen Leistungen ihrer in den §§ 66 bis 68 
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der Abgabenordnung bezeichneten Zweckbetriebe ihre steuerbe-
günstigten satzungsgemäßen Zwecke selbst verwirklicht,

 b) die Leistungen der nichtrechtsfähigen Personenvereinigungen 
und Gemeinschaften der in Buchstabe a Satz 1 bezeichneten Kör-
perschaften, wenn diese Leistungen, falls die Körperschaften sie 
anteilig selbst ausführten, insgesamt nach Buchstabe a ermäßigt 
besteuert würden;(…).

§ 23a Durchschnittssatz für Körperschaften, Personenver-  
 einigungen und Vermögensmassen im Sinne des  
 § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes

(1) Zur Berechnung der abziehbaren Vorsteuerbeträge (§ 15) wird für Kör-
perschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen im Sinne 
des § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes, die nicht verpflich-
tet sind, Bücher zu führen und auf Grund jährlicher Bestandsaufnahmen 
regelmäßig Abschlüsse zu machen, ein Durchschnittssatz von 7 Prozent 
des steuerpflichtigen Umsatzes, mit Ausnahme der Einfuhr und des in-
nergemeinschaftlichen Erwerbs, festgesetzt. Ein weiterer Vorsteuerabzug 
ist ausgeschlossen.

(2) Der Unternehmer, dessen steuerpflichtiger Umsatz, mit Ausnahme 
der Einfuhr und des innergemeinschaftlichen Erwerbs, im vorangegan-
genen Kalenderjahr 35.000 Euro überstiegen hat, kann den Durchschnitt-
satz nicht in Anspruch nehmen.

(3) Der Unternehmer, bei dem die Voraussetzungen für die Anwendung 
des Durchschnittssatzes gegeben sind, kann dem Finanzamt spätestens 
bis zum zehnten Tag nach Ablauf des ersten Voranmeldungszeitraums 
eines Kalenderjahres erklären, dass er den Durchschnittssatz in Anspruch 
nehmen will. 

Die Erklärung bindet den Unternehmer mindestens für fünf Kalenderjahre. 
Sie kann nur mit Wirkung vom Beginn eines Kalenderjahres an widerrufen 
werden. Der Widerruf ist spätestens bis zum zehnten Tag nach Ablauf des 
ersten Voranmeldungszeitraums dieses Kalenderjahres zu erklären. 

Eine erneute Anwendung des Durchschnittssatzes ist frühestens nach 
Ablauf von fünf Kalenderjahren zulässig.
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Jahreseinnahmen bis 45.000 EUR

Veranstaltungen nur mit 
unbezahlten Sportlern Veranstaltungen nur mit bezahlten Sportlern Veranstaltungen mit bezahlten 

und unbezahlten Sportlern

Keine Option 
A

Option  
B

Keine Option 
C

Option  
D

Keine Option  
E

Option 
F

§ 67a Abs. 1 AO Beurteilung nach
§ 67a Abs. 3 AO

§ 67a Abs. 1 AO Beurteilung nach
§ 67a Abs. 3 AO

§ 67a Abs. 1 AO Beurteilung nach
§ 67a Abs. 3 AO

Zweckbetrieb Wie A Zweckbetrieb Nicht-Zweckbetrieb Wie C Alle Veranstaltungen 
mit unbezahlten 
Sportlern sind Zweck-
betrieb. Weitere 
steuerliche Folgen 
insoweit wie A

Körperschaftsteuerbefreiung Körperschaftsteuer-
befreiung

Gewinne unterliegen 
Körperschaft-/Gewerbe-
steuer, wenn über diese 
die Besteuerungsgrenze 
überschreiten 
(35.000 Euro)

Alle Veranstaltungen 
mit bezahlten 
Sportlern sind ein 
wirtschaftlicher 
Geschäftsbetrieb 
(Nicht-Zweckbetrieb). 
Weitere steuerlichen 
Folgen wie D

Keine Verlustverrechnung möglich Keine Verlustverrech-
nung möglich

Verlustverrechnung 
möglich

Verlustabdeckung mit gemeinnützig-
keitsrechtlich gebundenen Mitteln 

zulässig

Verlustabdeckung mit 
gemeinnützigkeitsrecht-
lich gebundenen Mitteln 
zulässig

Verlustabdeckung mit 
gemeinnützigkeitsrecht-
lich gebundenen Mitteln 
unzulässig

Ermäßigter  
Umsatzsteuersatz

Ermäßigter  
Umsatzsteuersatz

Umsatzsteuersatz
19 Prozent
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Jahreseinnahmen über 45.000 EUR

Veranstaltungen nur mit 
unbezahlten Sportlern Veranstaltungen nur mit bezahlten Sportlern Veranstaltungen mit bezahlten 

und unbezahlten Sportlern

Keine Option 
A

Option  
B

Keine Option 
C

Option  
D

Keine Option  
E

Option 
F

§ 67a Abs. 1 AO Beurteilung nach
§ 67a Abs. 3 AO

§ 67a Abs. 1 AO Beurteilung nach
§ 67a Abs. 3 AO

§ 67a Abs. 1 AO Beurteilung nach
§ 67a Abs. 3 AO

Nicht-Zweckbetrieb Zweckbetrieb Nicht-Zweckbetrieb Wie C (Option 
geht ins Leere) 

Wie C Alle Veranstaltungen mit 
unbezahlten Sportlern 
sind Zweckbetrieb. Wei-
tere steuerliche Folgen 
insoweit wie B

Gewinne unterlie-
gen der Körper-
schaft- und Gewer-
besteuer, da die 
Besteuerungsgren-
ze überschritten ist 
(35.000 Euro)

Körperschaftsteuer-
befreiung

Gewinne unterliegen der Körper-
schaft- und Gewerbesteuer, da die 
Besteuerungsgrenze überschritten ist 
(35.000 Euro)

Alle Veranstaltungen 
mit bezahlten Sportlern 
sind ein wirtschaft-
licher Geschäftsbetrieb 
(Nicht-Zweckbetrieb). 
Weitere steuerliche 
Folgen wie C

Verlustverrechnung 
möglich

Keine Verlustver-
rechnung möglich

Verlustverrechnung möglich

Verlustabdeckung 
mit gemeinnützig-
keitsrechtlich ge-
bundenen Mitteln 
unzulässig

Verlustabdeckung 
mit gemeinnützig-
keitsrechtlich ge-
bundenen Mitteln 
zulässig

Verlustabdeckung mit gemeinnützig-
keitsrechtlich gebundenen Mitteln 
unzulässig

Umsatzsteuersatz
19 Prozent

Ermäßigter  
Umsatzsteuersatz

Umsatzsteuersatz 19 Prozent
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8. Mustersatzung
Anlage 1 (zu § 60)

Mustersatzung 
für Vereine, Stiftungen, Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen 

des öffentlichen Rechts, geistliche Genossenschaften 
und Kapitalgesellschaften 

(nur aus steuerlichen Gründen notwendige Bestimmungen)

Anhang
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§ 1
 

Der - Die           Körperschaft
 
mit Sitz in

verfolgt ausschließlich und unmittelbar - gemeinnützige - mildtätige - kirchliche - Zwecke (nicht verfolgte 
Zwecke streichen) im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Zweck des Vereins ist 

(z. B.: die Förderung von Wissenschaft und Forschung, Jugend- und Altenhilfe, Erziehung, Volks- und Berufsbildung, Kunst 
und Kultur, Landschaftspflege, Denkmalschutz, des öffentlichen Gesundheitswesens, des Sports, Unterstützung hilfsbe-
dürftiger Personen).
 
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch 

(z. B.: Durchführung wissenschaftlicher Veranstaltungen und Forschungsvorhaben, Vergabe von Forschungsaufträgen, 
Unterhaltung einer Schule, einer Erziehungsberatungsstelle, Pflege von Kunstsammlungen, Pflege des Liedgutes und des 
Chorgesanges, Errichtung von Naturschutzgebieten, Unterhaltung eines Kindergartens, Kinder-, Jugendheimes, Unter-
haltung eines Altenheimes, eines Erholungsheimes, Bekämpfung des Drogenmissbrauchs, des Lärms, Förderung sport-
licher Übungen und Leistungen).
 

§ 2
 

Die Körperschaft ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
 

§ 3
 
Mittel der Körperschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft. 

§ 4 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unver-
hältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
 

§ 5 

Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen der Körperschaft
1. an - den - die – das

 (Bezeichnung einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einer anderen steuerbegünstigten Körperschaft)

  - der - die - das - es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke 
zu verwenden hat, oder

2. an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft 
zwecks Verwendung für

 (Angabe eines bestimmten gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecks, z. B. Förderung von Wissenschaft 
und Forschung, Erziehung, Volks- und Berufsbildung, der Unterstützung von Personen, die im Sinne von § 53 der 
Abgabenordnung wegen

                
 bedürftig sind, Unterhaltung des Gotteshauses in
                ).
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Weitere Hinweise
Bei Betrieben gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts, bei 
den von einer juristischen Person des öffentlichen Rechts verwalteten unselbstän-
digen Stiftungen und bei geistlichen Genossenschaften (Orden, Kongregationen) ist 
folgende Bestimmung aufzunehmen:

§ 3 Abs. 2:

„Der – die – das …............................................................................................................................................... 

erhält bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter
Zwecke nicht mehr als – seine – ihre – eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert
seiner – ihrer – geleisteten Sacheinlagen zurück. “

Bei Stiftungen ist diese Bestimmung nur erforderlich, wenn die Satzung dem Stifter einen 
Anspruch auf Rückgewähr von Vermögen einräumt. Fehlt die Regelung, wird das einge-
brachte Vermögen wie das übrige Vermögen behandelt.

Bei Kapitalgesellschaften sind folgende ergänzende Bestimmungen in die Satzung auf-
zunehmen:

1.  § 3 Abs. 1 Satz 2:

 „Die Gesellschafter dürfen keine Gewinnanteile und auch keine sonstigen Zuwendun-
gen aus Mitteln der Körperschaft erhalten. “

2.  § 3 Abs. 2:
 „Sie erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung der Körperschaft oder bei Weg-

fall steuerbegünstigter Zwecke nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den 
gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen zurück. “

3.  § 5:
 „Bei Auflösung der Körperschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 

Vermögen der Körperschaft, soweit es die eingezahlten Kapitalanteile der Gesellschafter 
und den gemeinen Wert der von den Gesellschaftern geleisteten Sacheinlagen über-
steigt, ................................................................................................................................................................“.

§ 3 Abs. 2 und der Satzteil „soweit es die eingezahlten Kapitalanteile der Gesellschafter 
und den gemeinen Wert der von den Gesellschaftern geleisteten Sacheinlagen über-
steigt,“ in § 5 sind nur erforderlich, wenn die Satzung einen Anspruch auf Rückgewähr 
von Vermögen einräumt.

§ 1
 

Der - Die           Körperschaft
 
mit Sitz in

verfolgt ausschließlich und unmittelbar - gemeinnützige - mildtätige - kirchliche - Zwecke (nicht verfolgte 
Zwecke streichen) im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Zweck des Vereins ist 

(z. B.: die Förderung von Wissenschaft und Forschung, Jugend- und Altenhilfe, Erziehung, Volks- und Berufsbildung, Kunst 
und Kultur, Landschaftspflege, Denkmalschutz, des öffentlichen Gesundheitswesens, des Sports, Unterstützung hilfsbe-
dürftiger Personen).
 
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch 

(z. B.: Durchführung wissenschaftlicher Veranstaltungen und Forschungsvorhaben, Vergabe von Forschungsaufträgen, 
Unterhaltung einer Schule, einer Erziehungsberatungsstelle, Pflege von Kunstsammlungen, Pflege des Liedgutes und des 
Chorgesanges, Errichtung von Naturschutzgebieten, Unterhaltung eines Kindergartens, Kinder-, Jugendheimes, Unter-
haltung eines Altenheimes, eines Erholungsheimes, Bekämpfung des Drogenmissbrauchs, des Lärms, Förderung sport-
licher Übungen und Leistungen).
 

§ 2
 

Die Körperschaft ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
 

§ 3
 
Mittel der Körperschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft. 

§ 4 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unver-
hältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
 

§ 5 

Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen der Körperschaft
1. an - den - die – das

 (Bezeichnung einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einer anderen steuerbegünstigten Körperschaft)

  - der - die - das - es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke 
zu verwenden hat, oder

2. an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft 
zwecks Verwendung für

 (Angabe eines bestimmten gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecks, z. B. Förderung von Wissenschaft 
und Forschung, Erziehung, Volks- und Berufsbildung, der Unterstützung von Personen, die im Sinne von § 53 der 
Abgabenordnung wegen

                
 bedürftig sind, Unterhaltung des Gotteshauses in
                ).
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9. BMF-Schreiben vom 07.11.2013

Muster für Zuwendungsbestätigungen (§ 10b EStG)

Anlage 1
Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder sind die in der Anlage bei-
gefügten Muster für Zuwendungen an inländische Zuwendungsempfänger zu verwenden.

Für die Verwendung der aktualisierten Muster für Zuwendungsbestätigungen gilt Folgendes:

1. Die in der Anlage beigefügten Muster für Zuwendungsbestätigungen sind verbindli-
che Muster (vgl. § 50 Absatz 1 EStDV). Die Zuwendungsbestätigungen können weiter-
hin vom jeweiligen Zuwendungsempfänger anhand dieser Muster selbst hergestellt 
werden. In einer auf einen bestimmten Zuwendungsempfänger zugeschnittenen 
Zuwendungsbestätigung müssen nur die Angaben aus den veröffentlichten Mustern 
übernommen werden, die im Einzelfall einschlägig sind. Die in den Mustern vorgese-
henen Hinweise zu den haftungsrechtlichen Folgen der Ausstellung einer unrichtigen 
Zuwendungsbestätigung und zur steuerlichen Anerkennung der Zuwendungsbestäti-
gung sind stets in die Zuwendungsbestätigungen zu übernehmen.

2.  Die Wortwahl und die Reihenfolge der vorgegebenen Textpassagen in den Mustern sind 
beizubehalten, Umformulierungen sind unzulässig. Auf der Zuwendungsbestätigung 
dürfen weder Danksagungen an den Zuwendenden noch Werbung für die Ziele der 
begünstigten Einrichtung angebracht werden. Entsprechende Texte sind jedoch auf der 
Rückseite zulässig. Die Zuwendungsbestätigung darf die Größe einer DIN A 4-Seite nicht 
überschreiten.

3.  Gegen optische Hervorhebungen von Textpassagen beispielsweise durch Einrah-
mungen und/oder vorangestellte Ankreuzkästchen bestehen keine Bedenken. 
Ebenso ist es zulässig, den Namen des Zuwendenden und dessen Adresse so unter-
einander anzuordnen, dass die gleichzeitige Nutzung als Anschriftenfeld möglich 
ist. Fortlaufende alphanumerische Zeichen mit einer oder mehreren Reihen, die 
zur Identifizierung der Zuwendungsbestätigung geeignet sind, können vergeben 
werden; die Verwendung eines Briefpapiers mit einem Logo, Emblem oder Wasser-
zeichen der Einrichtung ist zulässig.

4.  Es bestehen keine Bedenken, wenn der Zuwendungsempfänger in seinen Zuwen-
dungsbestätigungen alle ihn betreffenden steuerbegünstigten Zwecke nennt. Aus 
steuerlichen Gründen bedarf es keiner Kenntlichmachung, für welchen konkreten 
steuerbegünstigten Zweck die Zuwendung erfolgt bzw. verwendet wird.

5.  Der zugewendete Betrag ist sowohl in Ziffern als auch in Buchstaben zu benennen. Für 
die Benennung in Buchstaben ist es nicht zwingend erforderlich, dass der zugewende-
te Betrag in einem Wort genannt wird; ausreichend ist die Buchstabenbenennung der 
jeweiligen Ziffern. So kann z. B. ein Betrag in Höhe von 1.322 Euro als „eintausenddrei-
hundertzweiundzwanzig“ oder „eins - drei - zwei - zwei“ bezeichnet werden. In diesen 
Fällen sind allerdings die Leerräume vor der Nennung der ersten Ziffer und hinter der 
letzten Ziffer in geeigneter Weise (z. B. durch „X“) zu entwerten.
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6.  Handelt es sich um eine Sachspende, so sind in die Zuwendungsbestätigung genaue 
Angaben über den zugewendeten Gegenstand aufzunehmen (z. B. Alter, Zustand, his-
torischer Kaufpreis, usw.). Für die Sachspende zutreffende Sätze sind in den entspre-
chenden Mustern anzukreuzen.

 Sachspende aus dem Betriebsvermögen:
 Stammt die Sachzuwendung nach den Angaben des Zuwendenden aus dessen Be-

triebsvermögen, bemisst sich die Zuwendungshöhe nach dem Wert, der bei der 
Entnahme angesetzt wurde und nach der Umsatzsteuer, die auf die Entnahme 
entfällt (§ 10b Absatz 3 Satz 2 EStG). In diesen Fällen braucht der Zuwendungsemp-
fänger keine zusätzlichen Unterlagen in seine Buchführung aufzunehmen, ebenso sind 
Angaben über die Unterlagen, die zur Wertermittlung gedient haben, nicht erforder-
lich. Der Entnahmewert ist grundsätzlich der Teilwert. Der Entnahmewert kann auch 
der Buchwert sein, wenn das Wirtschaftsgut unmittelbar nach der Entnahme für steu-
erbegünstigte Zwecke gespendet wird (sog. Buchwertprivileg § 6 Absatz 1 Nummer 4 
Satz 4 und 5 EStG).

 Sachspende aus dem Privatvermögen:
 Handelt es sich um eine Sachspende aus dem Privatvermögen des Zuwendenden, ist 

der gemeine Wert des gespendeten Wirtschaftsguts maßgebend, wenn dessen Veräu-
ßerung im Zeitpunkt der Zuwendung keinen Besteuerungstatbestand erfüllen würde 
(§ 10b Absatz 3 Satz 3 EStG). Ansonsten sind die fortgeführten Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten als Wert der Zuwendung auszuweisen. Dies gilt insbesondere bei 
Veräußerungstatbeständen, die unter § 17 oder § 23 EStG fallen (z. B. Zuwendung einer 
mindestens 1%igen Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft (§ 17 EStG), einer Immobi-
lie, die sich weniger als zehn Jahre im Eigentum des Spenders befindet (§ 23 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 EStG), eines anderen Wirtschaftsguts im Sinne des § 23 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 EStG mit einer Eigentumsdauer von nicht mehr als einem Jahr). 

 Der Zuwendungsempfänger hat anzugeben, welche Unterlagen er zur Ermittlung des 
angesetzten Wertes herangezogen hat. In Betracht kommt in diesem Zusammenhang 
z. B. ein Gutachten über den aktuellen Wert der zugewendeten Sache oder der sich aus 
der ursprünglichen Rechnung ergebende historische Kaufpreis unter Berücksichtigung 
einer Absetzung für Abnutzung. Diese Unterlagen hat der Zuwendungsempfänger zu-
sammen mit der Zuwendungsbestätigung in seine Buchführung aufzunehmen.

7.  Die Zeile: „Es handelt sich um den Verzicht auf die Erstattung von Aufwendungen 
Ja _ Nein _“ ist stets in die Zuwendungsbestätigungen über Geldzuwendungen/ 
Mitgliedsbeiträge zu übernehmen und entsprechend anzukreuzen. Dies gilt auch 
für Sammelbestätigungen und in den Fällen, in denen ein Zuwendungsempfän-
ger grundsätzlich keine Zuwendungsbestätigungen für die Erstattung von Auf-
wendungen ausstellt.

8.  Werden Zuwendungen an eine juristische Person des öffentlichen Rechts von dieser 
an andere juristische Personen des öffentlichen Rechts weitergeleitet und werden von 
diesen die steuerbegünstigten Zwecke verwirklicht, so hat der „Erstempfänger“ die in 
den amtlichen Vordrucken enthaltene Bestätigung wie folgt zu fassen:

 Die Zuwendung wird entsprechend den Angaben des Zuwendenden  
an ......................................................[Name des Letztempfängers verbunden  
mit dem Hinweis auf dessen öffentlich-rechtliche Organisationsform] weitergeleitet.
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9.  Erfolgt der Nachweis in Form der Sammelbestätigung, so ist der bescheinigte Gesamt-
betrag auf der zugehörigen Anlage in sämtliche Einzelzuwendungen aufzuschlüsseln. 
Es bestehen keine Bedenken, auf der Anlage zur Sammelbestätigung entweder den 
Namen des Zuwendenden oder ein fortlaufendes alphanumerisches Zeichen anzubrin-
gen, um eine sichere Identifikation zu gewährleisten.

10. Für maschinell erstellte Zuwendungsbestätigungen ist R 10b.1 Absatz 4 EStR zu beachten.

11. Nach § 50 Absatz 4 EStDV hat die steuerbegünstigte Körperschaft ein Doppel der Zu-
wendungsbestätigung aufzubewahren. Es ist in diesem Zusammenhang zulässig, das 
Doppel in elektronischer Form zu speichern. Die Grundsätze ordnungsmäßiger DV-ge-
stützter Buchführungssysteme (BMF-Schreiben vom 7. November 1995 , BStBl I Seite 
738) sind zu beachten.

12. Für Zuwendungen nach dem 31. Dezember 1999 ist das Durchlaufspendenverfahren 
keine zwingende Voraussetzung mehr für die steuerliche Begünstigung von Spenden. 
Seit 1. Januar 2000 sind alle steuerbegünstigten Körperschaften im Sinne des § 5 Absatz 
1 Nummer 9 KStG zum unmittelbaren Empfang und zur Bestätigung von Zuwendungen 
berechtigt. Dennoch dürfen juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentliche 
Dienststellen auch weiterhin als Durchlaufstelle auftreten und Zuwendungsbestätigun-
gen ausstellen (vgl. R 10b.1 Absatz 2 EStR). Sie unterliegen dann aber auch – wie bisher – 
der Haftung nach § 10b Absatz 4 EStG. Dach- und Spitzenorganisationen können für die 
ihnen angeschlossenen Vereine dagegen nicht mehr als Durchlaufstelle fungieren.

13.  Mit dem Gesetz zur Stärkung des Ehrenamtes vom 21. März 2013 (BGBl. I Seite 
556) wurde mit § 60a AO die Feststellung der satzungsmäßigen Voraussetzun-
gen eingeführt. Nach § 60a AO wird die Einhaltung der satzungsmäßigen Vor-
aussetzungen gesondert vom Finanzamt festgestellt. Dieses Verfahren löst die 
so genannte vorläufige Bescheinigung ab. Übergangsweise bleiben die bislang 
ausgestellten vorläufigen Bescheinigungen weiterhin gültig und die betroffe-
nen Körperschaften sind übergangsweise weiterhin zur Ausstellung von Zuwen-
dungsbestätigungen berechtigt. Diese Körperschaften haben in ihren Zuwen-
dungsbestätigungen anzugeben, dass sie durch vorläufige Bescheinigung den 
steuerbegünstigten Zwecken dienend anerkannt worden sind.

 Die Bestätigung ist wie folgt zu fassen:

 Wir sind wegen Förderung (Angabe des begünstigten Zwecks/der begünstigten Zwecke) 
durch vorläufige Bescheinigung des Finanzamtes (Name), StNr. (Angabe) vom (Datum) ab 
(Datum) als steuerbegünstigten Zwecken dienend anerkannt.

 Außerdem sind die Hinweise zu den haftungsrechtlichen Folgen der Ausstellung 
einer unrichtigen Zuwendungsbestätigung und zur steuerlichen Anerkennung 
der Zuwendungsbestätigung folgendermaßen zu fassen:

 Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung erstellt oder 
veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung angegebenen 
steuerbegünstigten Zwecken verwendet werden, haftet für die entgangene Steuer (§ 10b 
Absatz 4 EStG, § 9 Absatz 3 KStG, § 9 Nummer 5 GewStG).

 Diese Bestätigung wird nicht als Nachweis für die steuerliche Berücksichtigung der Zuwen-
dung anerkannt, wenn das Datum der vorläufigen Bescheinigung länger als 3 Jahre seit 
Ausstellung der Bestätigung zurückliegt (BMF vom 15.12.1994 - BStBl I Seite 884). 
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 In Fällen, in denen juristische Personen des öffentlichen Rechts oder Stiftungen 
des öffentlichen Rechts Zuwendungen an Körperschaften im Sinne des § 5 Absatz 
1 Nummer 9 KStG weiterleiten, ist ebenfalls anzugeben, ob die Empfängerkörper-
schaft durch vorläufige Bescheinigung als steuerbegünstigten Zwecken dienend 
anerkannt worden ist. Diese Angabe ist hierbei in den Zuwendungsbestätigun-
gen folgendermaßen zu fassen:

 entsprechend den Angaben des Zuwendenden an (Name) weitergeleitet, die/der vom Fi-
nanzamt (Name) StNr. (Angabe) mit vorläufiger Bescheinigung (gültig ab: Datum) vom 
(Datum) als steuerbegünstigten Zwecken dienend anerkannt ist.

 Die Hinweise zu den haftungsrechtlichen Folgen der Ausstellung einer unrich-
tigen Zuwendungsbestätigung und zur steuerlichen Anerkennung der Zuwen-
dungsbestätigung sind dann folgendermaßen zu fassen:

 Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung erstellt oder 
veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung angegebenen 
steuerbegünstigten Zwecken verwendet werden, haftet für die entgangene Steuer (§ 10b 
Absatz 4 EStG, § 9 Absatz 3 KStG, § 9 Nummer 5 GewStG).

 Nur in den Fällen der Weiterleitung an steuerbegünstigte Körperschaften im Sinne 
von § 5 Absatz 1 Nummer 9 KStG:

 Diese Bestätigung wird nicht als Nachweis für die steuerliche Berücksichtigung der Zuwen-
dung anerkannt, wenn das Datum der vorläufigen Bescheinigung länger als 3 Jahre seit 
Ausstellung der Bestätigung zurückliegt.

14. Ist der Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse bisher weder 
ein Freistellungsbescheid noch eine Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid er-
teilt worden und sieht der Feststellungsbescheid nach § 60a AO die Steuerbefrei-
ung erst für den nächsten Veranlagungszeitraum vor (§ 60 Absatz 2 AO), sind Zu-
wendungen erst ab diesem Zeitpunkt nach § 10b EStG abziehbar. Zuwendungen, 
die vor Beginn der Steuerbefreiung nach § 5 Absatz 1 Nummer 9 KStG erfolgen, 
sind steuerlich nicht nach § 10b EStG begünstigt, da die Körperschaft, Personen-
vereinigung oder Vermögensmasse in diesem Zeitraum nicht die Voraussetzungen 
des § 10b Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 EStG erfüllt. Zuwendungsbestätigungen, die 
für Zeiträume vor der Steuerbefreiung ausgestellt werden, sind daher unrichtig 
und können - bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 10b Absatz 4 EStG – eine 
Haftung des Ausstellers auslösen.

15.  Die neuen Muster für Zuwendungsbestätigungen werden als ausfüllbare Formulare 
unter https://www.formulare-bfinv.de zur Verfügung stehen.

16.  Für den Abzug steuerbegünstigter Zuwendungen an nicht im Inland ansässige Emp-
fänger wird auf das BMF-Schreiben vom 16. Mai 2011 - IV C 4 - S 2223/07/0005 :008 , 
2011/0381377 -, (BStBl I Seite 559) hingewiesen.

Das BMF-Schreiben vom 30. August 2012 - IV C 4 - S 2223/07/0018 :005, 2012/0306063 -, 
(BStBl I Seite 884) wird hiermit aufgehoben.

Es wird seitens der Finanzverwaltung nicht beanstandet, wenn bis zum 31. Dezember 2013 
die bisherigen Muster für Zuwendungsbestätigungen verwendet werden.
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Bestätigung über Sachzuwendungen (Muster)

Aussteller (Bezeichnung und Anschrift der inländischen juristischen Person des öffentlichen Rechts oder der inländischen öffentlichen Dienststelle)

Bestätigung über Sachzuwendungen
im Sinne des § 10b des Einkommensteuergesetzes an inländische juristische Personen des öffentlichen Rechts oder inländische öffentliche
Dienststellen

Name und Anschrift des Zuwendenden

Wert der Zuwendung - in Ziffern - - in Buchstaben - Tag der Zuwendung:

Genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw.

Die Sachzuwendung stammt nach den Angaben des Zuwendenden aus dem Betriebsvermögen. Die Zuwendung wurde nach dem
Wert der Entnahme (ggf. mit dem niedrigeren gemeinen Wert) und nach der Umsatzsteuer, die auf die Entnahme entfällt, bewertet.

Die Sachzuwendung stammt nach den Angaben des Zuwendenden aus dem Privatvermögen.

Der Zuwendende hat trotz Aufforderung keine Angaben zur Herkunft der Sachzuwendung gemacht.

Geeignete Unterlagen, die zur Wertermittlung gedient haben, z. B. Rechnung, Gutachten, liegen vor.

Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung (Angabe des begünstigten Zwecks / der begünstigten Zwecke)

verwendet wird.

Die Zuwendung wird

von uns unmittelbar für den angegebenen Zweck verwendet.

entsprechend den Angaben des Zuwendenden an weitergeleitet,

die/der vom Finanzamt StNr mit Freistellungsbescheid bzw.

nach der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid vom von der Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer befreit

ist.

entsprechend den Angaben des Zuwendenden an weitergeleitet,

der/dem das Finanzamt StNr mit Feststellungsbescheid vom

die Einhaltung der satzungsmäßigen Voraussetzungen nach § 60a AO festgestellt hat.

(Ort, Datum und Unterschrift des Zuwendungsempfängers)

Hinweis:
Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung erstellt oder veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der
Zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten Zwecken verwendet werden, haftet für die entgangene Steuer (§ 10b Abs. 4 EStG,
§ 9 Abs. 3 KStG, § 9 Nr. 5 GewStG).

Nur in den Fällen der Weiterleitung an steuerbegünstigte Körperschaften im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG:
Diese Bestätigung wird nicht als Nachweis für die steuerliche Berücksichtigung der Zuwendung anerkannt, wenn das Datum des Frei-
stellungsbescheides länger als 5 Jahre bzw. das Datum der Feststellung der Einhaltung der satzungsmäßigen Voraussetzungen nach § 60a
Abs. 1 AO länger als 3 Jahre seit Ausstellung des Bescheides zurückliegt (§ 63 Abs. 5 AO).

034121 Bestätigung über Sachzuwendung / juristische Person öffentlichen Rechts (2013)

Entsprechendes Formular (ausfüllbar) im Internet unter 
https://www.formulare-bfinv.de 
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Bestätigung über Geldzuwendungen/Mitgliedsbeitrag (Muster)

Aussteller (Bezeichnung und Anschrift der steuerbegünstigten Einrichtung)

Bestätigung über Geldzuwendungen/Mitgliedsbeitrag
im Sinne des § 10b des Einkommensteuergesetzes an eine der in § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes bezeichneten
Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen

Name und Anschrift des Zuwendenden

Betrag der Zuwendung - in Ziffern -

Es handelt sich um den Verzicht auf Erstattung von Aufwendungen                                   Ja                   Nein

Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung (Angabe des begünstigten Zwecks / der begünstigten Zwecke)

verwendet wird.

Nur für steuerbegünstigte Einrichtungen, bei denen die Mitgliedsbeiträge steuerlich nicht abziehbar sind
        Es wird bestätigt, dass es sich nicht um einen Mitgliedsbeitrag handelt, dessen Abzug nach § 10b Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes

        ausgeschlossen ist.

Wir sind wegen Förderung (Angabe des begünstigten Zwecks / der begünstigten Zwecke)

nach dem Freistellungsbescheid bzw. nach der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid des Finanzamtes

                                                                StNr.                                                 vom                                  für den letzten

Veranlagungszeitraum                                               nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der

Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbesteuer befreit.

Die Einhaltung der satzungsmäßigen Voraussetzungen nach den §§ 51, 59, 60 und 61 AO wurde vom Finanzamt

                                                   StNr.                                      mit Bescheid vom                             nach § 60a AO gesondert

festgestellt. Wir fördern nach unserer Satzung (Angabe des begünstigten Zwecks / der begünstigten Zwecke)

(Ort, Datum und Unterschrift des Zuwendungsempfängers)

Hinweis:
Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung erstellt oder veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der
Zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten Zwecken verwendet werden, haftet für die entgangene Steuer (§ 10b Abs. 4 EStG,
§ 9 Abs. 3 KStG, § 9 Nr. 5 GewStG).

Diese Bestätigung wird nicht als Nachweis für die steuerliche Berücksichtigung der Zuwendung anerkannt, wenn das Datum des Frei-
stellungsbescheides länger als 5 Jahre bzw. das Datum der Feststellung der Einhaltung der satzungsmäßigen Voraussetzungen nach § 60a
Abs. 1 AO länger als 3 Jahre seit Ausstellung des Bescheides zurückliegt (§ 63 Abs. 5 AO).

034122 Bestätigung über Geldzuwendung / steuerbegünstigte Einrichtung / Verein (2013)

Tag der Zuwendung:- in Buchstaben -

Entsprechendes Formular (ausfüllbar) im Internet unter 
https://www.formulare-bfinv.de 
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10. BMF-Schreiben vom 18.02.1998

Ertragsteuerliche Behandlung des Sponsoring;

Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder in der Sitzung KSt/GewSt I/98 
vom 9. bis 11. Februar 1998 – TOP I/16 –

Für die ertragsteuerliche Behandlung des Sponsoring gelten - unabhängig von dem ge-
sponserten Bereich (z. B. Sport-, Kultur-, Sozio-, Öko- und Wissenschaftssponsoring) – im 
Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder folgende Grundsätze:

 I. Begriff des Sponsoring
1  Unter Sponsoring wird üblicherweise die Gewährung von Geld oder geldwerten Vortei-

len durch Unternehmen zur Förderung von Personen, Gruppen und/oder Organisatio-
nen in sportlichen, kulturellen, kirchlichen, wissenschaftlichen, sozialen, ökologischen 
oder ähnlich bedeutsamen gesellschaftspolitischen Bereichen verstanden, mit der 
regelmäßig auch eigene unternehmensbezogene Ziele der Werbung oder Öffentlich-
keitsarbeit verfolgt werden. Leistungen eines Sponsors beruhen häufig auf einer ver-
traglichen Vereinbarung zwischen dem Sponsor und dem Empfänger der Leistungen 
(Sponsoring-Vertrag), in dem Art und Umfang der Leistungen des Sponsors und des 
Empfängers geregelt sind.

 II. Steuerliche Behandlung beim Sponsor
2  Die im Zusammenhang mit dem Sponsoring gemachten Aufwendungen können

 - Betriebsausgaben i. S. des § 4 Abs. 4 EStG,

 - Spenden, die unter den Voraussetzungen der §§ 10b EStG, 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG,  
 9 Nr. 5 GewStG abgezogen werden dürfen, oder

 -  steuerlich nicht abziehbare Kosten der Lebensführung (§ 12 Nr. 1 EStG), bei  
 Kapitalgesellschaften verdeckte Gewinnausschüttungen (§ 8 Abs. 3 Satz 2 KStG) sein.

 1. Berücksichtigung als Betriebsausgaben

3  Aufwendungen des Sponsors sind Betriebsausgaben, wenn der Sponsor wirtschaftliche 
Vorteile, die insbesondere in der Sicherung oder Erhöhung seines unternehmerischen 
Ansehens liegen können (vgl. BFH vom 3. Februar 1993, BStBl II S. 441, 445), für sein Un-
ternehmen erstrebt oder für Produkte seines Unternehmens werben will. Das ist insbe-
sondere der Fall, wenn der Empfänger der Leistungen auf Plakaten, Veranstaltungshin-
weisen, in Ausstellungskatalogen, auf den von ihm benutzten Fahrzeugen oder anderen 
Gegenständen auf das Unternehmen oder auf die Produkte des Sponsors werbewirksam 
hinweist. Die Berichterstattung in Zeitungen, Rundfunk oder Fernsehen kann einen wirt-
schaftlichen Vorteil, den der Sponsor für sich anstrebt, begründen, insbesondere wenn 
sie in seine Öffentlichkeitsarbeit eingebunden ist oder der Sponsor an Pressekonferenzen 
oder anderen öffentlichen Veranstaltungen des Empfängers mitwirken und eigene Erklä-
rungen über sein Unternehmen oder seine Produkte abgeben kann.
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4  Wirtschaftliche Vorteile für das Unternehmen des Sponsors können auch dadurch er-
reicht werden, daß der Sponsor durch Verwendung des Namens, von Emblemen oder 
Logos des Empfängers oder in anderer Weise öffentlichkeitswirksam auf seine Leistun-
gen aufmerksam macht.

5  Für die Berücksichtigung der Aufwendungen als Betriebsausgaben kommt es nicht 
darauf an, ob die Leistungen notwendig, üblich oder zweckmäßig sind; die Aufwen-
dungen dürfen auch dann als Betriebsausgaben abgezogen werden, wenn die Geld- 
oder Sachleistungen des Sponsors und die erstrebten Werbeziele für das Unternehmen 
nicht gleichwertig sind. Bei einem krassen Mißverhältnis zwischen den Leistungen des 
Sponsors und dem erstrebten wirtschaftlichen Vorteil ist der Betriebsausgabenabzug 
allerdings zu versagen (§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 7 EStG).

6  Leistungen des Sponsors im Rahmen des Sponsoring-Vertrags, die die Voraussetzun-
gen der RdNrn. 3, 4 und 5 für den Betriebsausgabenabzug erfüllen, sind keine Geschen-
ke i. S. des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG.

 2. Berücksichtigung als Spende

7  Zuwendungen des Sponsors, die keine Betriebsausgaben sind, sind als Spenden (§ 10b 
EStG) zu behandeln, wenn sie zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke freiwillig oder 
aufgrund einer freiwillig eingegangenen Rechtspflicht erbracht werden, kein Entgelt 
für eine bestimmte Leistung des Empfängers sind und nicht in einem tatsächlichen 
wirtschaftlichen Zusammenhang mit dessen Leistungen stehen (BFH vom 25. Novem-
ber 1987, BStBl II 1988 S. 220; vom 12. September 1990, BStBl II 1991 S. 258).

 3. Nichtabziehbare Kosten der privaten Lebensführung oder verdeckte  
 Gewinnausschüttungen

8  Als Sponsoringaufwendungen bezeichnete Aufwendungen, die keine Betriebsausga-
ben und keine Spenden sind, sind nicht abziehbare Kosten der privaten Lebensführung 
(§ 12 Nr. 1 Satz 2 EStG). Bei entsprechenden Zuwendungen einer Kapitalgesellschaft 
können verdeckte Gewinnausschüttungen vorliegen, wenn der Gesellschafter durch 
die Zuwendungen begünstigt wird, z. B. eigene Aufwendungen als Mäzen erspart (vgl. 
Abschnitt 31 Abs. 2 Satz 4 KStR 1995).

 III. Steuerliche Behandlung bei steuerbegünstigten Empfängern
9  Die im Zusammenhang mit dem Sponsoring erhaltenen Leistungen können, wenn der 

Empfänger eine steuerbegünstigte Körperschaft ist, steuerfreie Einnahmen im ideellen 
Bereich, steuerfreie Einnahmen aus der Vermögensverwaltung oder steuerpflichtige 
Einnahmen eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs sein. Die steuerliche Behandlung 
der Leistungen beim Empfänger hängt grundsätzlich nicht davon ab, wie die entspre-
chenden Aufwendungen beim leistenden Unternehmen behandelt werden.

 Für die Abgrenzung gelten die allgemeinen Grundsätze (vgl. insbesondere Anwen-
dungserlaß zur Abgabenordnung, zu § 67a, Tz. I/9). Danach liegt kein wirtschaftlicher 
Geschäftsbetrieb vor, wenn die steuerbegünstigte Körperschaft dem Sponsor nur die 
Nutzung ihres Namens zu Werbezwecken in der Weise gestattet, daß der Sponsor selbst 
zu Werbezwecken oder zur Imagepflege auf seine Leistungen an die Körperschaft 

Anhang

11



152

Steuertipps für Vereine

hinweist. Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb liegt auch dann nicht vor, wenn der 
Empfänger der Leistungen z. B. auf Plakaten, Veranstaltungshinweisen, in Ausstellungs-
katalogen oder in anderer Weise auf die Unterstützung durch einen Sponsor lediglich 
hinweist. Dieser Hinweis kann unter Verwendung des Namens, Emblems oder Logos 
des Sponsors, jedoch ohne besondere Hervorhebung, erfolgen. Ein wirtschaftlicher 
Geschäftsbetrieb liegt dagegen vor, wenn die Körperschaft an den Werbemaßnahmen 
mitwirkt. Der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb kann kein Zweckbetrieb (§§ 65 bis 68 
AO) sein.

 Dieses Schreiben ersetzt das BMF-Schreiben vom 9. Juli 1997 (BStBl I S. 726).

 Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht.

11. BMF-Schreiben vom 25.11.2014   

Steuerliche Anerkennung von Spenden durch den Verzicht auf einen zuvor 
vereinbarten Aufwendungsersatz (Aufwandsspende) bzw. einen sonstigen 
Anspruch (Rückspende)

BMF-Schreiben vom 7. Juni 1999
- IV C 4 - S 2223-111/99 - (BStBl I Seite 591)

Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt zur steuerlichen An-
erkennung von Aufwandsspenden und Rückspenden als Sonderausgabe nach § 10b EStG 
Folgendes:

1.  Aufwendungsersatzansprüche können Gegenstand sogenannter Aufwandsspenden 
gemäß § 10b Absatz 3 Satz 5 und 6 EStG sein. Das gilt auch im Verhältnis eines Zuwen-
dungsempfängers zu seinen ehrenamtlich tätigen Mitgliedern. Nach den Erfahrungen 
spricht aber eine tatsächliche Vermutung dafür, dass Leistungen ehrenamtlich tätiger 
Mitglieder und Förderer des Zuwendungsempfängers unentgeltlich und ohne Aufwen-
dungsersatzanspruch erbracht werden. Diese Vermutung ist allerdings widerlegbar. 
Dafür ist bei vertraglichen Ansprüchen eine schriftliche Vereinbarung zwischen Zuwen-
dendem und Zuwendungsempfänger vorzulegen, die vor der zum Aufwand führenden 
Tätigkeit getroffen sein muss.

2.  Hat der Zuwendende einen Aufwendungsersatzanspruch gegenüber dem Zuwen-
dungsempfänger und verzichtet er darauf, ist ein Spendenabzug nach § 10b Absatz 3 
Satz 5 EStG allerdings nur dann rechtlich zulässig, wenn der entsprechende Aufwen-
dungsersatzanspruch durch einen Vertrag oder die Satzung eingeräumt worden ist, 
und zwar bevor die zum Aufwand führende Tätigkeit begonnen worden ist. Die An-
erkennung eines Aufwendungsersatzanspruches ist auch in den Fällen eines rechts-
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gültigen Vorstandsbeschlusses möglich, wenn der Vorstand dazu durch eine Regelung 
in der Satzung ermächtigt wurde. Eine nachträgliche rückwirkende Begründung von 
Ersatzpflichten des Zuwendungsempfängers, zum Beispiel durch eine rückwirkende 
Satzungsänderung, reicht nicht aus. Aufwendungsersatzansprüche aus einer auf einer 
entsprechenden Satzungsermächtigung beruhenden Vereinsordnung (z. B. Reisekos-
tenordnung) sind Ansprüche aus einer Satzung im Sinne des § 10b Absatz 3 Satz 5 EStG. 
Der Verzicht auf bestehende sonstige Ansprüche (Rückspende), wie z. B. Lohn- oder Ho-
norarforderungen oder gesetzliche Ansprüche (die keine Aufwendungsersatzansprü-
che sind), ist unter den nachstehend unter 3. aufgeführten Voraussetzungen als Spende 
im Sinne des § 10b EStG abziehbar.

3.  Ansprüche auf einen Aufwendungsersatz oder eine Vergütung müssen ernsthaft einge-
räumt sein und dürfen nicht von vornherein unter der Bedingung des Verzichts stehen. 
Wesentliche Indizien für die Ernsthaftigkeit von Ansprüchen auf Aufwendungsersatz 
oder einer Vergütung sind auch die zeitliche Nähe der Verzichtserklärung zur Fälligkeit 
des Anspruchs und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Zuwendungsempfän-
gers. Die Verzichtserklärung ist dann noch zeitnah, wenn bei einmaligen Ansprüchen 
innerhalb von drei Monaten und bei einer regelmäßigen Tätigkeit alle drei Monate ein 
Verzicht erklärt wird. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ist anzunehmen, wenn der 
Zuwendungsempfänger ungeachtet eines späteren Verzichts durch den Zuwendenden 
bei prognostischer Betrachtung zum Zeitpunkt der Einräumung des Anspruchs auf den 
Aufwendungsersatz oder die Vergütung wirtschaftlich in der Lage ist, die eingegan-
gene Verpflichtung zu erfüllen. Wird auf einen Anspruch verzichtet, muss dieser auch 
im Zeitpunkt des Verzichts tatsächlich werthaltig sein. Nur dann kommt ein Abzug als 
steuerbegünstigte Zuwendung in Betracht. 

 Sofern der Verein im Zeitpunkt der Einräumung des Anspruchs auf einen Aufwendungs-
ersatz oder eine Vergütung wirtschaftlich in der Lage ist, die eingegangene Verpflich-
tung zu erfüllen, kann regelmäßig davon ausgegangen werden, dass der Anspruch im 
Zeitpunkt des Verzichts noch werthaltig ist. Etwas anderes gilt nur dann, wenn sich die 
finanziellen Verhältnisse des Vereins im Zeitraum zwischen der Einräumung des An-
spruchs und dem Verzicht wesentlich verschlechtert haben.

 Von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ist immer dann auszugehen, wenn die Kör-
perschaft offensichtlich über genügend liquide Mittel bzw. sonstiges Vermögen ver-
fügt, das zur Begleichung der eingegangenen Verpflichtung herangezogen wird. Dabei 
ist keine Differenzierung nach steuerbegünstigtem Tätigkeitsbereich (ideelle Tätigkeit, 
Zweckbetrieb), steuerfreier Vermögensverwaltung oder steuerpflichtigem wirtschaftli-
chen Geschäftsbetrieb vorzunehmen.

4.  Der Abzug einer Spende gemäß § 10b EStG setzt voraus, dass die Ausgabe beim Spender 
zu einer endgültigen wirtschaftlichen Belastung führt. Eine endgültige wirtschaftliche Be-
lastung liegt nicht vor, soweit der Wertabgabe aus dem Vermögen des Steuerpflichtigen 
ein entsprechender Zufluss – im Falle der Zusammenveranlagung auch beim anderen 
Ehegatten/Lebenspartner – gegenübersteht (BFH-Urteil vom 20. Februar 1991, BStBl II 
Seite 690). Die von der spendenempfangsberechtigten Einrichtung erteilten Aufträge 
und die mit deren Ausführung entstehenden Aufwendungen dürfen nicht, auch nicht 
zum Teil, im eigenen Interesse des Zuwendenden ausgeführt bzw. getätigt werden. 
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Die Auszahlung von Aufwendungsersatz an den Spender führt insoweit nicht zu einem 
schädlichen Rückfluss, als der Aufwendungsersatz aufgrund eines ernsthaft eingeräum-
ten Ersatzanspruchs geleistet wird, der nicht unter der Bedingung einer vorhergehenden 
Spende steht.

5.  Bei dem nachträglichen Verzicht auf den Ersatz der Aufwendungen bzw. auf einen 
sonstigen Anspruch handelt es sich um eine Geldspende, bei der entbehrlich ist, dass 
Geld zwischen dem Zuwendungsempfänger und dem Zuwendenden tatsächlich hin 
und her fließt. Dem Zuwendenden ist deshalb eine Zuwendungsbestätigung über eine 
Geldzuwendung zu erteilen, in der auch ausdrückliche Angaben darüber zu machen 
sind, ob es sich um den Verzicht auf die Erstattung von Aufwendungen handelt.

6.  Eine Zuwendungsbestätigung darf nur erteilt werden, wenn sich der Ersatzanspruch 
auf Aufwendungen bezieht, die zur Erfüllung der satzungsmäßigen Zwecke des Zuwen-
dungsempfängers erforderlich waren. Für die Höhe der Zuwendung ist der vereinbarte 
Ersatzanspruch maßgeblich; allerdings kann ein unangemessen hoher Ersatzanspruch 
zum Verlust der Gemeinnützigkeit des Zuwendungsempfängers führen (§ 55 Absatz 1 
Nummer 3 AO). Der Zuwendungsempfänger muss die zutreffende Höhe des Ersatzan-
spruchs, über den er eine Zuwendungsbestätigung erteilt hat, durch geeignete Unter-
lagen im Einzelnen belegen können.

7.  Dieses BMF-Schreiben ist ab 1. Januar 2015 anzuwenden.

Das BMF-Schreiben vom 7. Juni 1999 - IV C 4 - S 2223 - 111/99 - (BStBl I Seite 591) findet 
weiter Anwendung auf alle Zusagen auf Aufwendungsersatz sowie auf alle Zusagen auf 
Vergütungen, die bis zum 31. Dezember 2014 erteilt werden.

Wird bei einer Körperschaft, die vor dem 1. Januar 2015 gegründet wurde, Aufwendungser-
satz lediglich aufgrund eines rechtsgültigen Vorstandsbeschlusses ohne ausdrückliche Sat-
zungsermächtigung eingeräumt, so muss die Satzung nicht allein zur Einräumung dieser 
Ermächtigung geändert werden.

Dieses Schreiben steht ab sofort für eine Übergangszeit auf den Internetseiten des Bundes-
ministeriums der Finanzen zur Ansicht und zum Abruf bereit.

Anhang

11
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Vordrucke

Ausfüllbare, auch nicht deutschsprachige Vordrucke (Format FFWP) 
finden Sie im Formularcenter beim Formular-Management-System(FMS) 
der Bundesfinanzverwaltung:   https://www.formulare-bfinv.de

Rechtsweg 
a) Einspruchsverfahren

Der Einspruch ist statthaft gegen Verwaltungsakte des Finanzamts. Er 
ist innerhalb eines Monats bei dem Finanzamt anzubringen, dessen Ver-
waltungsakt angefochten wird. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen 
oder zur Niederschrift zu erklären. Über den Einspruch entscheidet das 
Finanzamt durch Einspruchsentscheidung. 

Rechtsquellen: §§ 347 ff. AO 

b) Finanzgerichtsbarkeit

Sind Sie der Auffassung, dass das Finanzamt bei seiner Entscheidung 
gegen die gesetzlichen Vorschriften verstoßen hat, können Sie bei Eröff-
nung des Finanzrechtsweges dagegen beim Finanzgericht des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern (FG) Rechtsmittel (je nachdem Klage oder 
Beschwerde) einlegen. Das FG ist unabhängig von der Finanzverwaltung 
und insbesondere nicht an die Verwaltungsvorschriften gebunden. Nach 
unserer Rechtsordnung ist das Gericht dazu berufen, die Entscheidungen 
der Finanzämter nach Recht und Gesetz zu überprüfen. 

Finanzgericht Mecklenburg-Vorpommern
Spiegelsdorfer Wende Haus 1
17491 Greifswald

Telefon: (03834) 795-200
Telefax: (03834) 795-228 (Rechtsprechung)
 (03834) 795-213 (Verwaltung)
E-Mail: verwaltung@fg-greifswald.mv-justiz.de

Hinweise
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Finanzämter Mecklenburg-Vorpommern

Für die Besteuerung sind die Finanzämter sachlich zuständig.  
                             Rechtsquelle: § 16 AO

Die örtliche Zuständigkeit richtet sich nach den Vorschriften der AO. Für 
die Besteuerung von Körperschaften ist das Finanzamt örtlich zuständig, 
in dessen Bezirk sich die Geschäftsleitung befindet.
              Rechtsquelle: § 20 AO

Finanzamt Greifswald
Am Gorzberg Haus 11, 17489 Greifswald
Telefon: (03834) 5352 - 0
Fax: (03834) 5352 - 3300
E-Mail: poststelle@finanzamt-greifswald.de

Finanzamt Güstrow
Klosterhof 1, 18273 Güstrow
Telefon: (03843) 262 - 0
Fax: (03843) 262 - 500
E-Mail: poststelle@finanzamt-guestrow.de

Finanzamt Hagenow
Steegener Chaussee 8, 19230 Hagenow
Telefon: (03883) 670 - 0
Fax: (03883) 670 - 500
E-Mail: poststelle@finanzamt-hagenow.de

Finanzamt Neubrandenburg
Neustrelitzer Straße 120, 17033 Neubrandenburg
Telefon: (0395) 44222 - 0
Fax: (0395) 44222 - 46300
E-Mail: poststelle@finanzamt-neubrandenburg.de

Hinweise
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Finanzamt Ribnitz-Damgarten
Sandhufe 3, 18311 Ribnitz-Damgarten
Telefon: (03821) 884 - 0
Fax: (03821) 884 - 45300
E-Mail: poststelle@finanzamt-ribnitz-damgarten.de

Finanzamt Rostock
Möllner Str. 13, 18109 Rostock
Telefon: (0381) 12845 - 0
Fax: (0381) 12845 - 4300
E-Mail: poststelle@finanzamt-rostock.de

Finanzamt Schwerin
Johannes-Stelling-Str. 9-11, 19053 Schwerin
Telefon: (0385) 5400 - 0
Fax: (0385) 5400 - 300
E-Mail: poststelle@finanzamt-schwerin.de

Finanzamt Stralsund
Zur Schwedenschanze 1, 18435 Stralsund
Telefon: (03831) 366 - 0
Fax: (03831) 366 - 48300
E-Mail: poststelle@finanzamt-stralsund.de

Finanzamt Waren
Einsteinstraße 15, 17192 Waren (Müritz)
Telefon: (03991) 174 - 0
Fax: (03991) 174 - 40 400
E-Mail: poststelle@finanzamt-waren.de

Finanzamt Wismar
Philosophenweg 1, 23970 Wismar
Telefon: (03841) 444 - 0
Fax: (03841) 444 - 50300
E-Mail: poststelle@finanzamt-wismar.de

Hinweise
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Impressum

Diese Informationsschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des 
Finanzministeriums Mecklenburg-Vorpommern herausgegeben. 
Sie darf weder von Parteien noch von Wahlbewerberinnen/-bewerbern 
oder Wahlhelferinnen/-helfern während eines Wahlkampfes zum Zwecke 
der Wahlwerbung verwendet werden.

Dies gilt für die Kommunal-/Landtags- und Bundestagswahlen sowie auch 
für die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments. Missbräuchlich 
ist insbesondere die Verteilung auf Wahlkampfveranstaltungen und an 
Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder 
Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt 
ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung.

Unabhängig davon, wann, auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese 
Schrift dem Empfänger zugegangen ist, darf sie auch ohne zeitlichen Bezug 
zu einer bevorstehenden Wahl nicht in einer Weise verwendet werden, die 
als Parteinahme der Landesregierung zugunsten einzelner politischer Grup-
pen verstanden werden könnte.

Erlaubt ist es jedoch den Parteien, die Broschüre zur Unterrichtung ihrer 
Mitglieder zu verwenden. 

Herausgeber: Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern
 Schloßstraße 9-11
 19053 Schwerin

Pressestelle: Telefon: 0385 588-4006
 Internet: www.regierung-mv.de/Landesregierung/fm
 E-Mail: presse@fm.mv-regierung.de

Redaktion: Steuerabteilung
 Referat 302
 E-Mail: steuerabteilung@fm.mv-regierung.de

Foto (Einband): ©  Marco2811 / Fotolia.com 
Collage/Grafiken:  Thomas Rusch, Finanzamt Rostock

Redaktionsschluss: September 2017
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